Vorblatt

Probleme:

Vor dem Hintergrund des Urteils des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) in der Rs. Jancikova gegen Österreich vom 7. April 2005, Appl. no. 56483/00, besteht im Bereich des Säumnisschutzes in Verwaltungsstrafverfahren ein Anpassungsbedarf, der auch Änderungen in den Art. 129a Abs. 1 und 132 B‑VG sowie im Verwaltungsstrafgesetz (VStG) – vgl. den vorgeschlagenen § 52c – und im Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 (VwGG) – vgl. den vorgeschlagenen § 27a – erforderlich macht.

Auf Grund der Regelung des Art. 134 Abs. 3 zweiter Satz B‑VG (in Verbindung mit der Regelung des § 11 Abs. 2 VwGG) bestehen für bestimmte Berufsgruppen faktische Hindernisse bei der Bestellung zum Mitglied des Verwaltungsgerichtshofes.
Im Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 (VfGG) ist eine Einbringung von Eingaben durch Behörden auf elektronischem Weg derzeit nicht vorgesehen. Auch im Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) bestehen vereinzelt noch Regelungen, die mit der allgemeinen Zielsetzung, Vereinfachungen und Erleichterungen im Verkehr zwischen den Behörden zu erreichen, in einem Spannungsverhältnis stehen und der Verwendung elektronischer Medien hinderlich gegenüber stehen.
Einzelne Regelungen der Verwaltungsverfahrensgesetze sowie des VwGG und des VfGG sollten mit den Vorgaben der der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, (vgl. die Regelungen betreffend die Entscheidungsfrist oder die Durchführung einer mündlichen Verhandlung) bzw. mit gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben (vgl. die Regelungen betreffend die Erlassung einstweiliger Verfügungen) besser abgestimmt werden.

Schließlich soll die vorliegende Novelle zum Anlass genommen werden, einige Redaktionsversehen zu bereinigen und terminologische Vereinheitlichungen vorzunehmen.

Lösungen:

Anpassung des B‑VG im Hinblick auf den dargelegten Änderungsbedarf; legistische Bereinigung.

Alternativen:

Aufrechterhaltung des status quo; im Bereich des Säumnisschutzes in Verwaltungsstrafverfahren könnte dies weitere Verurteilungen durch den EGMR nach sich ziehen.

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich:

Keine.

Finanzielle Auswirkungen:

Insbesondere durch die vorgeschlagene Ausweitung der Zeugengebühr für alle Verwaltungsverfahren wird es zu finanziellen Mehrbelastungen kommen. Umgekehrt beinhaltet der vorliegende Entwurf aber eine Vielzahl von Maßnahmen (zB Einführung von Mahnspesen, Entfall der Beteiligtengebühr, verstärkter Einsatz elektronischer Medien), die entweder eine Erhöhung der Einnahmen oder eine Verringerung der Ausgaben mit sich bringen.

Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union:

Die vorgesehenen Regelungen fallen überwiegend nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union. Die vorgeschlagene Möglichkeit für den Verwaltungsgerichtshof und den Verfassungsgerichtshof, einstweilige Verfügungen zu erlassen, dient der Umsetzung gemeinschaftsrechtlicher Verpflichtungen.

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens:

Der vorliegende Entwurf kann im Hinblick auf seinen Artikel 1 gemäß Art. 44 Abs. 1 B‑VG vom Nationalrat nur in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden.

Erläuterungen

Allgemeiner Teil

Ausgangslage und Zielsetzung:

Hauptgesichtspunkte des Entwurfes:

Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes:

‑
Vor dem Hintergrund des Urteils des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) in der Rs. Jancikova gegen Österreich vom 7. April 2005, Appl. no. 56483/00, besteht im Bereich des Säumnisschutzes in Verwaltungsstrafverfahren ein Anpassungsbedarf, der Änderungen in den Art. 129a Abs. 1 und 132 B‑VG (sowie im Verwaltungsstrafgesetz 1991 [VStG], BGBl. Nr. 52, und im Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 [VwGG], BGBl. Nr. 10; siehe dazu die Art. 4 und 7 des Entwurfes) erforderlich macht. Daher soll in Art. 129a Abs. 1 Z 4 und in Art. 132 B‑VG Säumnisschutz (in Form eines Devolutionsantrages an die unabhängigen Verwaltungssenate oder einer Säumnisbeschwerde an den Verwaltungsgerichtshof) grundsätzlich für zulässig erklärt werden, wobei durch einfaches Gesetz Einschränkungen vorgesehen werden können, die aber jedenfalls mit Art. 13 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, (Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf) vereinbar sein müssen.

‑
Auf Grund der Regelung des Art. 134 Abs. 3 zweiter Satz B‑VG (in Verbindung mit der Regelung des § 11 Abs. 2 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985, BGBl. Nr. 10) bestehen für bestimmte Berufsgruppen (Universitätslehrer, Rechtsanwälte) faktische Hindernisse bei der Bestellung zum Mitglied des Verwaltungsgerichtshofes. Vor dem Hintergrund, dass insbesondere die Mitglieder der unabhängigen Verwaltungssenate mit vollen richterlichen Garantien ausgestattet sind und ihrerseits Rechtsprechung betreiben, erscheint das Erfordernis der Befähigung zum Richteramt für ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes als entbehrlich und soll entfallen (ein Anpassungsbedarf besteht daher auch in § 11 Abs. 2 VwGG); damit wird der Zugang zu einer Mitgliedschaft im Verwaltungsgerichtshof für andere Berufsgruppen erleichtert.

‑
Schließlich soll die B‑VG-Novelle zum Anlass genommen werden, einige Redaktionsversehen (etwa im Bereich des Art. 14b B‑VG) zu bereinigen und terminologische Vereinheitlichungen vorzunehmen.

Änderung des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 1991:

–
In der Vergangenheit erfolgte Änderungen und Aufhebungen bestehender Verwaltungsvorschriften sowie die Erlassung neuer Verwaltungsvorschriften erfordern Anpassungen im Behördenkatalog des Art. II des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen. Ferner sind zahlreiche Bestimmungen dieses Gesetzes mittlerweile durch Zeitablauf überholt, was seine Lesbarkeit erheblich beeinträchtigt. Es sollen daher in einem ersten Schritt in Art. II EGVG entsprechende Anpassungen vorgenommen und die überholten Bestimmungen aus diesem Anlass formell außer Kraft gesetzt werden.

–
In Verfolgung des „Gesamtplan[es] der mit den Verwaltungsverfahrensgesetzen des Jahres 1925 eingeleiteten umfassenden Verwaltungsverfahrensreform“ (Mannlicher) soll sodann in einem zweiten Schritt die taxative Aufzählung des Art. II Abs. 2 EGVG durch eine Generalklausel ersetzt werden, so wie dies zuletzt von Öhlinger in seinem für den 9. Österreichischen Juristentag erstatteten Gutachten (60 Jahre Verwaltungsverfahrensgesetze – Verwaltungsstrafrechtsreform: Sind die Österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze noch zeitgemäß? [1985], 24) vorgeschlagen worden ist. Zweck dieser Maßnahme ist die „im Interesse der rechtsuchenden Bevölkerung so wichtige weitestgehende Einheitlichkeit der Verfahrensbestimmungen“ (Mannlicher).
Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991:

–
In den durch die Novelle BGBl. I Nr. 10/2004 zuletzt geänderten §§ 13 bis 18 sollen einige Unstimmigkeiten beseitigt und insbesondere das Verhältnis zwischen Niederschriften, Aktenvermerken und Erledigungen klarer gestaltet werden. Darüber hinaus sollen mögliche Hindernisse für eine elektronische Aktenführung beseitigt werden.
–
In den §§ 4, 5 und 73 soll jeweils vor einer Devolution an die sachlich in Betracht kommende Oberbehörde eine Devolution an die im Instanzenzug übergeordnete Behörde bzw. an – soweit zuständig – den unabhängigen Verwaltungssenat vorgesehen werden.

–
Die Beschränkung eines Gebührenanspruchs für Zeugen auf das Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten soll aufgegeben und ein Gebührenanspruch für alle Verfahren vorgesehen werden. Umgekehrt soll die in § 51d AVG vorgesehene Gebühr für Beteiligte ersatzlos entfallen.
–
Die Berufungs- und sonstigen Rechtsmittelfristen des AVG sollen in Anlehnung an die Regelung der ZPO von zwei auf vier Wochen verlängert werden.
–
Vorgeschlagen wird, die schriftliche Bescheiderlassung auch im Verwaltungsverfahren in Hinkunft als Regelfall vorzusehen; da eine mündliche Verkündung somit nicht mehr als Bescheiderlassung angesehen werden kann, soll die Entscheidungsfrist gemäß § 73 AVG von derzeit sechs auf künftig acht Monate angehoben werden.
–
Die Regelungen betreffend die Durchführung einer öffentlichen, mündlichen Verhandlung vor den unabhängigen Verwaltungssenaten gemäß den §§ 67d und 67e AVG soll besser als bisher mit den Vorgaben des Art. 6 EMRK abgestimmt werden.
Änderung des Verwaltungsstrafgesetzes 1991:

Ausgehend von der Überlegung, dass es eine Wesensverschiedenheit zwischen dem Justizstrafrecht und dem Verwaltungsstrafrecht, die die bestehenden Unterschiede rechtfertigen oder gar erfordern würde, nicht gibt, sollen die Allgemeinen Bestimmungen des VStG weitestgehend an jene des Strafgesetzbuches (StGB), BGBl. Nr. 60/1974, angeglichen werden. Grundlage dafür ist ein entsprechender Vorschlag von Walter (Diskussionsgrundlage zu den Verhandlungen des 7. österreichischen Juristentages: Wie soll der Allgemeine Teil des Verwaltungsstrafgesetzes gestaltet werden? [1980] 8).

Darüber hinaus sind insbesondere folgende Änderungen vorgesehen:

–
Einführung der Abschöpfung der Bereicherung nach dem Vorbild der §§ 20 und 20a StGB

–
Neuregelung der örtlichen Zuständigkeit

–
Neuregelung der Rechtsfolgen einer verspäteten Einzahlung des in einer Anonym- oder Organstrafverfügung festgesetzten Strafbetrages

–
weitgehender Entfall der besonderen Regelungen über die mündlichen Verhandlung im Verfahren vor dem unabhängigen Verwaltungssenat zugunsten einer Verweisung auf den neu gefassten § 67d AVG
–
Neuregelung der Entschädigung für Verwaltungsstrafen, wenn die Strafe im Nachhinein herabgesetzt oder aufgehoben wird, sowie für gesetzwidrigen oder ungerechtfertigten Freiheitsentzug

–
Schaffung der Möglichkeit einer Erneuerung des Strafverfahrens nach dem Vorbild der §§ 363a ff StPO für den Fall, dass in einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte eine Verletzung der EMRK oder eines ihrer Zusatzprotokolle durch eine Entscheidung einer Verwaltungsstrafbehörde festgestellt wird
–
Ausweitung des Säumnisschutzes in Verwaltungsstrafverfahren
–
Schaffung einer Verpflichtung zur Mahnung des mit der Zahlung einer Geldstrafe säumigen Zahlungspflichtigen in Verbindung mit der Einführung von Mahnspesen
–
Einführung des Terminverlustes bei Ratenzahlung nach dem Vorbild des § 409a Abs. 4 StPO.
Zu Art. 6 (Änderung des Zustellgesetzes):

‑
Die Regelungen der §§ 4 und 5 betreffend die Zustellverfügung sowie die Bestimmung der Zustelladresse sollen insbesondere im Hinblick auf bestehende Besonderheiten bei elektronischen Zustellungen neu gestaltet werden.

‑
Die Regelungen über die elektronische Zustellung in den §§ 28 bis 37 sollen im Hinblick auf bestehende Unstimmigkeiten neu gefasst werden.

‑
Darüber hinaus soll aus diesem Anlass auch eine terminologische Vereinheitlichung vorgenommen werden.

Zu Art. 7 (Änderung des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985) und Art. 8 (Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953):

Sowohl für das Verwaltungsgerichtshofgesetz wie auch für das Verfassungsgerichtshofgesetz sind folgende Aspekte von Bedeutung:

‑
Die Ausschreibung einer Planstelle soll ausdrücklich bereits vor ihrem Freiwerden ermöglicht werden.

‑
Soweit dies zur Erfüllung von gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen erforderlich ist, sollen sowohl der Verwaltungsgerichtshof als auch der Verfassungsgerichtshof die Möglichkeit erhalten, einstweilige Verfügungen zu erlassen.

‑
In Rechtssachen, in denen eine Entscheidung binnen angemessener Frist gemäß Art. 6 Abs. 1 EMRK geboten ist, wird für den Verwaltungsgerichtshof und den Verfassungsgerichtshof eine Entscheidungsfrist eingeführt.

Darüber hinaus sind für den Verwaltungsgerichtshof vor allem folgende Punkte zu beachten:

‑
Die Regelungen betreffend die Durchführung einer öffentlichen, mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgerichtshof sollen besser als bisher mit den Vorgaben des Art. 6 Abs. 1 EMRK abgestimmt werden.

‑
Die wechselseitigen Verweisungen zwischen dem Verwaltungsgerichtshofgesetz und dem Richterdienstgesetz sollen bereinigt werden.

Für den Verfassungsgerichtshof sind schließlich noch folgende Punkte zu beachten:

‑
Die Regelungen betreffend das Verfahren über die Amtsenthebung sollen im Hinblick darauf, dass in § 10 des Verfassungsgerichtshofgesetzes immer noch auf das Richterdisziplinargesetz, RGBl. Nr. 46/1868, verwiesen wird, neu gefasst werden.

‑
Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass Behörden ihre Eingaben an den Verfassungsgerichtshof auch elektronisch einbringen können.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Beseitigung der legistischen Unstimmigkeiten sowie die Vornahme terminologischer Vereinheitlichungen haben keine finanziellen Auswirkungen.

Durch die Änderungen im Bereich des Säumnisschutzes wird zwar auf verfassungsgesetzlicher Ebene grundsätzlich die Möglichkeit dafür geschaffen, leichter als bisher auch in Verwaltungsstrafverfahren ein Säumnisbeschwerdeverfahren einzuleiten. Allerdings sehen die begleitenden Regelungen im VwGG (vgl. den vorgeschlagenen § 27a) vor, dass diese Möglichkeit nur in den Fällen offen steht, in denen dies auf Grund der Vorgaben des Art. 13 EMRK unabdingbar ist; eine Vielzahl von zusätzlichen Säumnisbeschwerdeverfahren, die sich in einer Kostenbelastung niederschlagen könnten, ist daher nicht zu erwarten.

Finanzielle Mehrbelastungen können im Bereich des Verwaltungsstrafrechts daraus resultieren, dass die Erhebung von Devolutionsanträgen an die unabhängigen Verwaltungssenate nicht mehr nur in Privatanklagesachen und im landesgesetzlichen Abgabenstrafrecht, sondern generell zulässig sein soll; wie hoch diese Belastungen tatsächlich sein werden, wird davon abhängen, inwieweit die Behörden ihrer Entscheidungspflicht nachkommen. Hinzuweisen ist auch darauf, dass parallel zur Ausweitung des Säumnisschutzes die Entscheidungsfrist gemäß § 73 AVG von sechs auf acht Monate verlängert werden soll.

Die vorgeschlagene Änderung des Art. 137 B‑VG führt zu einer Erleichterung bei der Geltendmachung vermögensrechtlicher Ansprüche gegenüber sonstigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts etwa auch für Gebietskörperschaften; dies kann sich in höheren Einnahmen – wenngleich nicht in erheblichem Ausmaß – niederschlagen.

Einzelne der vorgeschlagenen Änderungen (etwa § 14 Abs. 5 AVG sowie § 15 Abs. 3 VfGG) bringen Erleichterungen bei der elektronischen Aktenführung sowie im elektronischen Verkehr zwischen Behörden mit sich; dies erlaubt eine Realisierung von Einsparpotentialen, die jedoch mangels entsprechender Erfahrungswerte nicht beziffert werden können. Auch die Änderungen im Zustellgesetz sollen dazu beitragen, dass die mit der Einführung der elektronischen Zustellung geschaffenen Einsparpotentiale im Bereich der Zustellung von Dokumenten rascher und effizienter zum Tragen kommen, wobei die Höhe der – durch ein Zurückgreifen auf die elektronische Zustellung – zu erzielenden Einsparungen mangels vorliegender Erfahrungswerte letztlich nicht beziffert werden kann.

Die Ausdehnung des Gebührenanspruches für Zeugen auf alle Verfahren (im Gegensatz zur derzeitigen Beschränkung auf Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten) wird jedenfalls zu finanziellen Mehrbelastungen führen. Hinzuweisen ist allerdings auf folgende Aspekte:

‑
Die Zeugengebühr umfasst gemäß dem verwiesenen § 3 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975, BGBl. Nr. 136 den Ersatz der notwendigen Reise- und Aufenthaltskosten sowie eine Entschädigung für Zeitversäumnis, soweit der Zeuge durch die Befolgung der Zeugenpflicht einen Vermögensnachteil erleidet. Da die Behörde gemäß § 55 AVG Beweisaufnahmen (somit auch Zeugenvernehmungen) nicht selbst durchführen muss, sondern auch durch ersuchte oder beauftragte Verwaltungsbehörden vornehmen lassen kann (im erstinstanzlichen Verfahren somit nicht der Grundsatz der Unmittelbarkeit gilt), werden Reise- und Aufenthaltskosten in aller Regel nur in sehr geringem Ausmaß anfallen.

‑
Unbestrittener Maßen fällt aber als Entschädigung für Zeitversäumnis, sofern nicht der tatsächlich entgangene Verdienst bzw. das tatsächlich entgangene Einkommen zu ersetzen ist, eine Entschädigung in der Höhe von 12,10 Euro für jede begonnene Stunde an. Mangels vorliegender Unterlagen bzw. Erfahrungswerte ist eine Abschätzung, wie hoch die aus dieser vorgeschlagenen Änderung resultierenden finanziellen Mehrbelastungen insgesamt sind, nicht möglich (dafür wären statistische Daten darüber erforderlich, in wie vielen Fällen Zeugen für die Ermittlung des Sachverhaltes herangezogen werden müssen und wie lange eine durchschnittliche Zeugenbefragung in Anspruch nimmt).

‑
Hinzuweisen ist aber darauf, dass durch den ebenfalls vorgesehenen Entfall der Gebühren für Beteiligte die entstehenden Mehrbelastungen zumindest teilweise aufgewogen werden. Weiters ist darauf hinzuweisen, dass bereits jetzt sowohl im gerichtlichen Verfahren als auch in Verfahren nach der Bundesabgabenordnung Zeugengebühren zustehen und eine Ausweitung dieses Grundsatzes auf das Verwaltungsverfahren jedenfalls angemessen erscheint.

Die Erleichterung der Heranziehung von nichtamtlichen Sachverständigen, deren Gebühren als Barauslagen von der Partei zu ersetzen sind, kann zu geringeren Ausgaben auf Seiten der Behörden führen.

Im Bereich des Verwaltungsstrafrechts sind zusätzliche Einnahmen einerseits von der im Verwaltungsstrafrecht neu eingeführten Abschöpfung der Bereicherung und anderseits von der Einführung eines pauschalierten Kostenbeitrags für die Einmahnung von Geldstrafen zu erwarten. Die Mehreinnahmen durch die Abschöpfung der Bereicherung können mangels Erfahrungswerten nicht näher beziffert werden; die Einhebung eines Kostenbeitrags für die Mahnung lässt etwa im Bereich einer Bezirkshauptmannschaft bei 4 000 Mahnungen pro Jahr Mehreinnahmen in der Höhe von 20 000 Euro erwarten, denen allerdings die Aufwendungen für die nunmehr verpflichtende Versendung von Mahnschreiben gegenüberstehen.

Einsparungen im Verwaltungsstrafverfahren lässt insbesondere die Neuregelung der Rechtsfolgen einer verspäteten Einzahlung des in einer Anonym- oder Organstrafverfügung festgesetzten Strafbetrages erwarten, weil eine Rechtsgrundlage dafür geschaffen wird, dass sich die Behörde mit einem (geringfügig) verspätet eingezahlten Betrag begnügt, statt ein (zumeist aufwändiges) Verwaltungsstrafverfahren einzuleiten.

Die Erweiterung der Verpflichtung zur Entschädigung für Freiheitsentziehungen nach dem VStG lässt keine nennenswerten finanziellen Mehrbelastungen erwarten, weil die bestehenden Lücken im Bereich der Haftentschädigung bisher durch die unmittelbare Anwendung des Art. 7 des Bundesverfassungsgesetzes über den Schutz der persönlichen Freiheit geschlossen wurden.

Die vorgeschlagene Erhöhung der Eingabengebühr gemäß § 24 Abs. 3 Z 2 VwGG bzw. des § 17a Z 1 VfGG von derzeit 180 Euro auf 210 Euro wird zu einer Einnahmenerhöhung – wenngleich nicht in übermäßigem Ausmaß – führen.

Im Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof sieht der vorgeschlagene § 49 Abs. 2 vor, dass die Pauschalbeträge für Schriftsatz- und Verhandlungsaufwand für die Behörde die Hälfte (gegenüber derzeit einem Drittel) der entsprechenden Pauschalbeträge für den Beschwerdeführer nicht überschreiten dürfen. Diese Regelung ermöglicht es somit, durch eine Änderung der VwGH-Aufwandersatzverordnung höhere Einnahmen auf Seiten der Behörde zu schaffen. Gleiches gilt für die – an § 49 Abs. 2 VwGG angelehnte – Bestimmung des § 79a Abs. 7 AVG (Aufwandersatz bei Beschwerden wegen Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt).

Kompetenzgrundlage:

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieses Bundesgesetzes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 1 B‑VG („Bundesverfassung“), Art. 11 Abs. 2 B‑VG („Verwaltungsverfahren, die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsstrafrechtes, Verwaltungsstrafverfahren und die Verwaltungsvollstreckung“), Art. 10 Abs. 1 Z 9 („Post- und Fernmeldewesen“), Art. 10 Abs. 1 Z 6 B‑VG („Verwaltungsgerichtsbarkeit“) in Verbindung mit Art. 136 B‑VG, aus Art. 10 Abs. 1 Z 1 B‑VG („Verfassungsgerichtsbarkeit“) in Verbindung mit Art. 148 B‑VG, aus Art. 10 Abs. 1 Z 16 B‑VG („Dienstrecht und Personalvertretungsrecht der Bundesbediensteten“) und aus § 7 F‑VG 1948 in Verbindung mit § 8 Z 3 des Finanzausgleichsgesetzes 2001 und § 11 Abs. 1 F‑VG 1948.

Besonderer Teil

Zu Art. 1 (Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes):

Zu Z 1 (Art. 14a Abs. 1) und Z 12 (Art. 81a Abs. 1):

Bereinigung zweier bei Erlassung der B‑VG-Novelle BGBl. I Nr. 31/2005 unterlaufener Redaktionsversehen.
Durch die vorgeschlagenen Änderungen sollen die Art. 14a Abs. 1 und Art. 81a Abs. 1 B‑VG terminologisch an die in Art. 14a Abs. 10 gewählte Formulierung angepasst werden. Namentlich die in Art. 81a Abs. 1 B‑VG bezogenen „Kunstakademien“ bestehen nicht mehr.
Zu Z 2 (Art. 14b Abs. 2 Z 1 lit. c), Z 3 (Art. 14b Abs. 2 Z 1 lit. e sublit. aa) Z 4 (Art. 14b Abs. 2 Z 1 lit. e sublit. cc) und Z 5 (Art. 14b Abs. 2 dritter und vierter Satz):

Bereinigung von bei Erlassung der B‑VG-Novelle BGBl. I Nr. 99/2002 unterlaufenen Redaktionsversehen.

In der Lehre (vgl. Rill, Art 14b B‑VG, in Rill/Schäffer [Hrsg.], BVR Komm Rz 45; Denk, in Korinek/Holoubek [Hrsg.], Bundesverfassungsrecht, 7. Lfg [2005], Art 14b B‑VG Rz 68) wurde zutreffend darauf hingewiesen, dass die Formulierungen in Art. 14b Abs. 2 Z 1 lit. c und lit. e sublit. aa und cc B‑VG, wonach der Anteil (Einfluss) des Bundes mindestens gleich groß sein muss wie der der Länder, nicht bedeutet, dass ein Anteil (Einfluss) eines Landes jedenfalls vorliegen muss. Vielmehr ist der Bundesanteil auch dann zumindest gleich groß wie derjenige der Länder, wenn die Länder gar keinen Anteil (Einfluss) haben. Dies soll durch die vorgeschlagene Neufassung der genannten Bestimmungen nunmehr klar zum Ausdruck gebracht werden.

Art. 14b Abs. 2 dritter Satz B‑VG enthält eine Zurechnungsregel im Zusammenhang mit der Aufteilung der Vollziehungskompetenzen in den Angelegenheiten des öffentlichen Auftragswesens zwischen dem Bund und den Ländern. Gemäß dieser Regel wird – soweit in Art. 14b Abs. 2 Z 1 lit. b, c, e oder f B‑VG tatbestandsmäßig auf eine (in unterschiedlichen Formen mögliche) Beherrschung (bzw. Einflussnahme) durch den Bund bzw. durch die Länder abgestellt wird – eine Beherrschung durch einen dem Bund zurechenbaren Rechtsträger (im Sinne der Z 1) der unmittelbaren Beherrschung durch den Bund gleichgehalten und umgekehrt eine Beherrschung durch einen gemäß der Z 2 dem Land zurechenbaren Rechtsträger dem jeweiligen Land zugerechnet. Diese Zurechnungsregel erstreckt sich aber lediglich auf die Fälle der Z 1 lit. b, c, e und f, nicht hingegen auf die Fälle der Z 2 lit. b, c, e und f. Dies hat zur Folge, dass für die Prüfung der Frage, ob etwa ein von einem Land finanzierter Rechtsträger im Sinne des Art. 14b Abs. 2 Z 2 lit. e sublit. aa B‑VG vorliegt, eine Finanzierung durch eine Gemeinde oder einen landesgesetzlich eingerichteten Selbstverwaltungskörper nicht dem Land zugerechnet werden kann. Diese Inkonsistenz soll durch die Änderung des Art. 14b Abs. 2 dritter Satz B‑VG beseitigt werden. In diesem Zusammenhang soll der Verweis in Art. 14b Abs. 2 dritter Satz B‑VG auf „Auftraggeber im Sinne der Z 1“ durch einen Verweis auf „Auftraggeber im Sinne der Z 1 lit. a bis f“ ersetzt werden. Da es sich bei Auftraggebern im Sinne des Art. 14b Abs. 2 Z 1 lit. g B‑VG um echte Private handelt, soll eine Beherrschung durch solche Auftraggeber nicht dem Bund zugerechnet werden (vgl. auch Rill, Art 14b B‑VG, in Rill/Schäffer [Hrsg.], BVR Komm Rz 42).
Art. 14b Abs. 2 letzter Satz B‑VG enthält eine Zurechnungsregel für den Fall, dass ein Rechtsträger von mehreren Ländern beherrscht wird. Nicht erfasst von dieser Regelung sind Stiftungen, Fonds und Anstalten (Art. 14b Abs. 2 Z 2 lit. b B‑VG). Da auch Stiftungen, Fonds und Anstalten von Organen mehrerer Länder verwaltet werden können (siehe Kroneder-Partisch, in Korinek/Holoubek [Hrsg.], Bundesverfassungsrecht, 4. Lfg. [2001], Art 126b B‑VG Rz 15), soll die Zurechnungsregelung, welches Land von mehreren beherrschenden Ländern für eine Auftragsvergabe zuständig ist, auch auf Stiftungen, Fonds und Anstalten ausgedehnt werden.

Zu Z 6 (Art. 15 Abs. 6), Z 9 (Art. 49b Abs. 1) und Z 16 (Art. 117 Abs. 8):

Die Verwendung der Anthropomorphismen „Bundesgesetzgeber“ und „Landesgesetzgeber“ im systematischen Kontext des B‑VG ist verfehlt. Die Bestimmungen sollen daher entsprechend angepasst werden.

Zu Z 8 (Art. 18 Abs. 5) und Z 14 (Art. 97 Abs. 4):

Abgesehen davon, dass der Begriff „Staatsgut“ nicht mehr zeitgemäß ist, ist seine Verwendung im Hinblick darauf, dass die Republik Österreich durch das B-VG als Bundesstaat eingerichtet ist, eigentlich verfehlt. Er soll daher durch die zeitgemäßen Begriffe „Bundesvermögen“ (vgl. Raschauer, in Korinek/Holoubek [Hrsg.], Bundesverfassungsrecht, 6. Lfg. [2003], Art 18/3-5 B‑VG Rz 12) bzw. „Landesvermögen“ ersetzt werden.

Zu Z 10 (Art. 52 Abs. 4):

Bereinigung eines bei Erlassung des Kundmachungsreformgesetzes 2004, BGBl. I Nr. 100/2003, unterlaufenen Redaktionsversehens (unvollständige terminologische Anpassung; vgl. Art. 1 Z 6 dieses Bundesgesetzes).

Zu Z 11 (Art. 59b Abs. 1 Z 2) und Z 12 (Art. 59b Abs. 1 dritter Satz):

Außer in Art. 59b Abs. 1 Z 2 wird im B‑VG durchwegs der Begriff „Vorsitzender des Bundesrates“ verwendet. Eine terminologische Vereinheitlichung erscheint daher zweckmäßig. Diese Überlegungen gelten sinngemäß auch für die Stellvertreter des Vorsitzenden des Bundesrates. Art. 36 Abs. 2 zweiter Satz B‑VG, wonach der Vorsitzende den Titel „Präsident des Bundesrates“ und seine Stellvertreter den Titel „Vizepräsident des Bundesrates“ führen, bleibt selbstverständlich unberührt.

Im Hinblick darauf, dass im B‑VG durchwegs der Begriff „Landeshauptmann“ verwendet wird, erscheint es zweckmäßig, den Begriff „Landeshauptleute“ in Art. 59b Abs. 1 dritter Satz B‑VG durch den Begriff „Landeshauptmänner“ zu ersetzen. Art. 7 Abs. 3 B‑VG bleibt unberührt.

Zu Z 15 (Art. 117 Abs. 2):

Die Verwendung des Begriffes „Staatsbürger“ für Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union entspricht nicht der unionsrechtlichen Terminologie (vgl. zB Art. 17 Abs. 1 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft) und ist in der österreichischen Rechtssprache auch sonst unüblich. Eine terminologische Anpassung bzw. Vereinheitlichung (vgl. Art. 23a Abs. 1 und 3 B‑VG) erscheint zweckmäßig.

Zu Z 17 (Art. 129a Abs. 1 Z 1), Z 18 (Art. 129a Abs. 1 Z 4) und Z 19 (Art. 132):

Die vorgeschlagenen Änderungen im Bereich des Säumnisschutzes sind vor dem Hintergrund des Urteils des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) in der Rs. Jancikova gegen Österreich vom 7. April 2005, Appl. no. 56483/00, zu sehen. In diesem Verfahren wurde eine Verletzung von Art. 13 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, festgestellt, da nach Ansicht des EGMR im konkreten Fall gegen die Säumnis der Behörden in einem Verwaltungsstrafverfahren kein wirksamer Rechtsbehelf zur Verfügung stand.

Nach geltender Rechtslage sind die unabhängigen Verwaltungssenate gemäß Art. 129a Abs. 1 Z 4 B‑VG zur Entscheidung über Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht in Verwaltungsstrafsachen nur zuständig, soweit es sich um Privatanklagesachen oder um das landesgesetzliche Abgabenstrafrecht handelt. Eine Säumnisbeschwerde an den Verwaltungsgerichtshof ist gemäß Art. 132 B‑VG in Verwaltungsstrafsachen nur zulässig, soweit es sich um Privatanklagesachen oder Finanzstrafsachen – des Bundes; siehe den Beschluss des VwGH vom 27.3.1996, Zl. 96/13/0005 – handelt. Dies wird damit gerechtfertigt, dass in Verwaltungsstrafsachen auf einfachgesetzlicher Ebene für eine rasche Entscheidung der Behörden Vorsorge getragen bzw. sichergestellt wird, dass einem Beschuldigten aus einer Säumnis der Behörden keine Nachteile erwachsen. So tritt ein Straferkenntnis gemäß § 51 Abs. 7 VStG von Gesetzes wegen außer Kraft, wenn in einem Verfahren, in dem nur dem Beschuldigten das Recht der Berufung zusteht, seit dem Einlangen der Berufung 15 Monate vergangen sind. Darüber hinaus sieht § 31 Abs. 3 erster Satz VStG vor, dass ein Straferkenntnis nicht mehr gefällt werden darf, wenn seit dem Zeitpunkt, zu dem die strafbare Tätigkeit abgeschlossen worden ist oder das strafbare Verhalten aufgehört hat, drei Jahre vergangen sind.

Rechtsschutzlücken ergeben sich jedoch zum einen dann, wenn – wie in dem dem Fall Jancikova zugrunde liegenden Verwaltungsstrafverfahren – nicht nur dem Beschuldigten, sondern (zumindest) einer weiteren Partei das Recht der Berufung zukommt, weil § 51 Abs. 7 VStG in diesem Fall nicht anwendbar ist. Zum anderen besteht kein Schutz gegen Säumnis mit der Erledigung verfahrensrechtlicher Anträge: In VfSlg. 13.987/1994 hat der Verfassungsgerichtshof zwar die Zuständigkeit der unabhängigen Verwaltungssenate zur Entscheidung über Wiedereinsetzungsanträge in Verwaltungsstrafsachen bejaht, um eine „dem rechtsstaatlichen Prinzip zuwiderlaufende Rechtsschutzlücke“ zu vermeiden; durch die Novelle BGBl. I Nr. 158/1998 ist dieser – in der Lehre kritisierten – Rechtsprechung jedoch der Boden entzogen worden (vgl. dazu Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 1998, 198 ff, mwH).

Im Ausgangsverfahren im Fall Jancikova kam hinzu, dass der Bescheid des unabhängigen Verwaltungssenates zwar innerhalb der Verjährungsfrist gemäß § 31 Abs. 3 VStG verkündet (und somit erlassen) wurde; danach vergingen allerdings mehr als ein Jahr und acht Monate, bevor die schriftliche Ausfertigung zugestellt wurde. Der EGMR hat in diesem Zusammenhang festgestellt, dass diese Zeitspanne nicht der Sphäre des Beschuldigten zuzurechnen ist, da es diesem freistehen muss, vor der Anfechtung eines Bescheides vor den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts die Zustellung der schriftlichen Ausfertigung des Bescheides abzuwarten.

Um die aufgezeigten Rechtsschutzlücken zu schließen und mögliche weitere Verurteilungen Österreichs wegen Verletzung der EMRK zu vermeiden, soll der Säumnisschutz in Verwaltungsstrafsachen wie folgt umgestaltet werden:

Die kasuistische verfassungsrechtliche Beschränkung des Rechtsschutzes gegen Säumnis auf bestimmte Rechtssachen (derzeit: Privatanklagesachen und landesgesetzliche Abgabenstrafsachen bzw. Finanzstrafsachen des Bundes) soll entfallen. Stattdessen soll Rechtsschutz gegen Säumnis grundsätzlich auch im Verwaltungsstrafverfahren bestehen, es soll jedoch der Ausführungsgesetzgebung die Möglichkeit eingeräumt werden, diesen in bestimmten Fällen einzuschränken. Bei Inanspruchnahme dieser Ermächtigung sind allerdings die Vorgaben des Art. 13 EMRK zu beachten: Eine Beschwerde wegen Verletzung der Entscheidungspflicht kann daher nur dann ausgeschlossen werden, wenn den Parteien auf Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen ein wirksamer Rechtsbehelf zur Verfügung steht, durch den eine Verletzung eines durch die EMRK eingeräumten Rechtes (hier des Rechtes auf eine Entscheidung binnen angemessener Frist gemäß Art. 6 Abs. 1 EMRK) beseitigt werden kann.

Zu den auf einfachgesetzlicher Ebene vorgeschlagenen Änderungen im Bereich des Säumnisschutzes siehe die Erläuterungen zu dem in Art. 4 Z 38 vorgeschlagenen § 52c VStG und die Erläuterungen zu dem in Art. 7 Z 20 vorgeschlagenen § 27a VwGG.

Zu Z 20 (Art. 134 Abs. 3 zweiter Satz):

Derzeit bestimmt Art. 134 Abs. 3 zweiter Satz B‑VG, dass zumindest ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes die Befähigung zum Richteramt haben muss; weiters ist vorgesehen, dass zumindest ein Viertel der Mitglieder aus Berufsstellungen in den Ländern kommen soll. § 11 Abs. 2 VwGG sieht darüber hinaus vor, dass jedem Senat zumindest ein Mitglied mit der Befähigung zum Richteramt sowie ein Mitglied mit der Befähigung zum Dienst in der allgemeinen staatlichen Verwaltung bzw. – in den mit Angelegenheiten der Finanzverwaltung befassten Senaten – mit der Befähigung zum höheren Finanzdienst angehören muss. Dies führt im Ergebnis dazu, dass Bewerbungen von Personen aus anderen Berufsstellungen (zB Universitätslehrer, Rechtsanwälte) auf praktische Hindernisse stoßen, die verfassungspolitisch nicht unproblematisch sind (vgl. Jabloner in Korinek/Holoubek [Hrsg.], Bundesverfassungsrecht, 1. Lfg. [1999], Art 134 B‑VG Rz 19; vgl. auch Müller in Machacek [Hrsg.], Verfahren vor dem VfGH und VwGH [2004], 195 f).

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass das B‑VG – worauf Jabloner, in Korinek/Holoubek [Hrsg.], Bundesverfassungsrecht [1999], Art. 134 B‑VG Rz 17 hingewiesen hat – im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Art. 134 Abs. 3 B‑VG in der Fassung der B‑VG-Novelle 1929, BGBl. Nr. 392, durchaus einen größeren Personenkreis im Blick hatte als ernannte Berufsrichter, weil gemäß § 4 des Gerichtsorganisationsgesetzes, RGBl. Nr. 217/1896, Personen mit bestandener Advokatursprüfung und ordentliche öffentliche Lehrer des Rechts an der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät ohne weiteres zum Richteramt befähigt waren. Demgegenüber werden gemäß § 26 Abs. 2 in Verbindung mit § 16 Abs. 4 Z 1 bis 4 des Richterdienstgesetzes (RDG), BGBl. Nr. 305/1961, lediglich Universitätsprofessoren für die Fächer Bürgerliches Recht, Handelsrecht, zivilgerichtliches Verfahren und Strafrecht (ohne das Vorliegen der sonst geforderten Voraussetzungen) als zum Richteramt befähigt angesehen, nicht jedoch die sonstigen Inhaber einer Lehrbefugnis (venia docendi) für diese Fächer, sonstige Universitätsprofessoren oder Rechtsanwälte.

Um Angehörigen von Berufsgruppen, die in Art. 134 Abs. 3 B‑VG nicht genannt sind, den Zugang zu einer Mitgliedschaft im Verwaltungsgerichtshof zu erleichtern, soll daher das Erfordernis der Befähigung zum Richteramt entfallen. Diese Öffnung der Mitgliedschaft im Verwaltungsgerichtshof gegenüber anderen Berufsgruppen erscheint auch vor dem Hintergrund der Einführung der unabhängigen Verwaltungssenate als erstem wesentlichen Schritt zur Einführung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz konsequent: Hintergrund des Art. 134 Abs. 3 B‑VG, der letztlich auf § 10 Abs. 4 des Gesetzes vom 22. Oktober 1875 über die Einrichtung eines Verwaltungsgerichtshofes, RGBl. Nr. 36/1876, zurückgeht, ist die Überlegung, dass sich insb. die Richter im Hinblick auf ihre ständige berufliche Befassung mit Angelegenheiten der Rechtsprechung besonders zu Mitgliedern des Verwaltungsgerichtshofes eignen. Diese historisch wohl zutreffende Überlegung muss jedoch in dem Moment an Gewicht verlieren, in dem unabhängige Verwaltungssenate, deren Mitglieder mit vollen richterlichen Garantien ausgestattet sind, ihrerseits Rechtsprechung betreiben, weil diesfalls bei ansonsten gleicher Eignung der Umstand den Ausschlag geben muss, dass von den ordentlichen Gerichten „Zivil- und Strafrechtssachen“, von den unabhängigen Verwaltungssenaten jedoch „Verwaltungs- und Verwaltungsstrafsachen“ entschieden werden, wodurch sich deren Mitglieder – anders als die Richter in der ordentlichen Gerichtsbarkeit – gerade jene Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen und jene praktischen Erfahrungen machen können, die sie als Mitglied des Verwaltungsgerichtshofes in erster Linie benötigen.

Zu Z 21 (Art. 137):

In Anlehnung an die Aufzählung in Art. 23 B‑VG sollen in Art. 137 B‑VG die Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts auch als passiv legitimierte Rechtsträger genannt werden. Vermögensrechtliche Ansprüche gegen eine Körperschaft des öffentlichen Rechts können etwa aus einer Verurteilung der Republik Österreich durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte resultieren, wenn der EGMR eine Entschädigung zugesprochen hat und die Verletzung der EMRK einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zuzurechnen ist.

Zu Z 22 (Art. 140a Abs. 2):

Bereinigung eines bei Erlassung des Kundmachungsreformgesetzes 2004, BGBl. I Nr. 100/2003, unterlaufenen Redaktionsversehens: Bei der Neufassung des Art. 140a Abs. 2 B‑VG durch Art. 1 Z 34 dieses Bundesgesetzes wurde nicht bedacht, dass auch die Landtage dem Art. 50 Abs. 2 B‑VG entsprechende Beschlüsse („Erfüllungsvorbehalte“) fassen können (vgl. § 26 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Burgenländischen Landtages, LGBl. Nr. 47/1981; Art. 57 Abs. 4 des O.ö. Landes-Verfassungsgesetzes 1991, LGBl. Nr. 122; Art. 49 Abs. 2 des Sbg. Landes-Verfassungsgesetzes 1999, LGBl. Nr. 25; § 7b Abs. 5 des Stmk. Landes-Verfassungsgesetzes 1960, LGBl. Nr. 1; Art. 71a Abs. 5 der Tiroler Landesordnung 1989, LGBl. Nr. 61/1988; Art. Art. 54 Abs. 5 des Verfassungsgesetzes über die Verfassung des Landes Vorarlberg, LGBl. Nr. 9/1999).

Zu Z 23 (Entfall des Art. 141 Abs. 3) und Z 24 (Art. 141a):

Derzeit sieht Art. 141 Abs. 3 B‑VG lediglich vor, dass die Voraussetzungen, unter denen der Verfassungsgerichtshof über Anfechtungen des Ergebnisses von Volksbegehren, Volksabstimmungen oder Volksbefragungen zu entscheiden hat, durch Bundesgesetz geregelt werden. Während sich hinsichtlich der bundesverfassungsgesetzlich vorgesehenen Instrumente der direkten Demokratie nähere Regelungen in § 18 des Volksbegehrengesetzes 1973, BGBl. Nr. 344, in § 14 Abs. 2 des Volksabstimmungsgesetzes 1972, BGBl. Nr. 79/1973, und in § 16 des Volksbefragungsgesetzes 1989, BGBl. Nr. 356, finden, gibt es keine bundesgesetzliche Regelung betreffend die Anfechtung von landesverfassungsgesetzlich vorgesehenen Instrumenten der direkten Demokratie. Aus diesem Grund soll dem Verfassungsgerichtshof die Kompetenz zur Entscheidung über Anfechtungen von Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen – und zwar sowohl hinsichtlich solcher, die bundesverfassungsgesetzlich vorgesehen sind, als auch hinsichtlich solcher, die landesverfassungsgesetzlich vorgesehen sind – unmittelbar im B‑VG selbst eingeräumt werden. Gemäß dem vorgeschlagenen Art. 141a Abs. 1 Z 3 soll der Verfassungsgerichtshof auch für die Entscheidung über Anfechtungen direkt-demokratischer Verfahren im Bereich der Gemeinde, die gemäß Art. 117 Abs. 8 B‑VG durch Landesgesetz vorgesehen werden können, zuständig sein.

Der vorgeschlagene zweite und dritte Satz des Art. 141a Abs. 1 orientiert sich an Art. 141 Abs. 1 zweiter und dritter Satz B‑VG. Der vorgeschlagene Abs. 2 entspricht dem zweiten Satz des Art. 141 Abs. 3 B‑VG, wobei eine allfällige Regelung betreffend die Kundmachung von Landesgesetzen durch Landesgesetz zu treffen ist.

Zu Z 25 (Art. 151 Abs. 11 Z 2 samt Fußnote):

Die Fußnote zu dieser Bestimmung ist irreführend, weil die Kundmachung des EWR-Abkommens längst erfolgt ist.

Zu Z 26 (Art. 151 Abs. 37 und 38):

Da die Vorbereitung und Erlassung der Ausführungsregelungen zum vorgeschlagenen Art. 141a B‑VG wegen ihres Umfangs und angesichts des bevorstehenden Endes der Gesetzgebungsperiode einige Zeit in Anspruch nehmen wird, soll die Bestimmung gemäß dem vorgeschlagenen Abs. 37 Z 2 erst nach einer entsprechenden Legisvakanz in Kraft treten.

Der vorgeschlagene Abs. 38 dient der Bereinigung zweier weiterer Redaktionsversehen.

Zu Art. 2 (Änderung des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 1991):

Zu Z 1 (Art. I):

Art. I war im Gesetzestext des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen (EGVG 1925), BGBl. Nr. 273/1925, sprachlich in der Gegenwartsform abgefasst („… treten gleichzeitig mit diesem Gesetz in Kraft.“) und erhielt erst durch die Wiederverlautbarung im Jahr 1950 ihre auf die Vergangenheit abstellende Fassung. Die Bestimmung hat ihren normativen Gehalt mit der In-Kraft-Setzung der Verwaltungsverfahrensgesetze am 1. Jänner 1926 erschöpft (vgl. Art. XII Abs. 1 EGVG 1925) und kann daher entfallen (vgl. ferner § 4 Abs. 3 des 1. Bundesrechtsbereinigungsgesetzes, BGBl. I Nr. 191/1999).

Zu Z 2 (Art. II Abs. 2 Z 8):

Als „Landes- und Bezirksschulbehörden“ gemäß Art. 81a B‑VG sind gemäß dem Bundes-Schulaufsichtsgesetz, BGBl. Nr. 240/1962, die Landes- und Bezirksschulräte eingerichtet.

Zu Z 3 (Art. II Abs. 2 Z 10):

Präzisierung des Klammerzitates.

Zu Z 4 (Art. II Abs. 2 Z 12):

Durch den Entfall dieser Bestimmung soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass in Art. 6 des (Begut​achtungs-)Entwurfes eines Deregulierungsgesetzes 2006 die Aufhebung des Kleinrentnergesetzes vorgesehen ist.
Zu Z 5 (Art. II Abs. 2 Z 16):

Begriffliche Präzisierung (siehe § 14 des Land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 298/1990).

Zu Z 6 (Entfall des Art. II Abs. 2 Z 20):

Die Berghauptmannschaften bestehen nicht mehr (vgl. § 223 Abs. 7 des Mineralrohstoffgesetzes, BGBl. I Nr. 38/1999).

Zu Z 7 (Art. II Abs. 2 Z 23):

Gemäß den §§ 25 f des Postgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 18/1998, besteht nur ein einziges Postbüro.

Zu Z 8 (Art. II Abs. 2 Z 23a):

Gemäß den §§ 112 f des Telekommunikationsgesetzes 2003, BGBl. I Nr. 70, sind als Fernmeldebehörden (außer dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie) die Fernmeldebüros und das Büro für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen eingerichtet.

Zu Z 9 (Art. II Abs. 2 Z 31) und Z 10 (Art. II Abs. 2 Z 33):

Terminologische Anpassung an das neue Universitätsorganisationsrecht.

Zu Z 11 (Art. II Abs. 2 Z 37):

Die Prüfungsstellen bestehen nicht mehr (vgl. § 352 Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194).

Zu Z 12 (Entfall des Art. II Abs. 2 Z 38):

Die Kommission zur Wahrung des Rundfunkgesetzes besteht nicht mehr (vgl. das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 32/2001).

Zu Z 13 (Art. II Abs. 2 Z 41) und Z 14 (Art. II Abs. 2 Z 45):

Anpassung an die durch das Bundessozialämterreformgesetz, BGBl. I Nr. 150/2002, erfolgte Neuorganisation in diesem Bereich.

Zu Z 15 (Art. II Abs. 2), Z 18 (Entfall des Art. II Abs. 4) und Z 24 (Art. VI Abs. 3):

In Verfolgung des „Gesamtplan[es] der mit den Verwaltungsverfahrensgesetzen des Jahres 1925 eingeleiteten umfassenden Verwaltungsverfahrensreform“ (Mannlicher) soll die taxative Aufzählung des Art. II Abs. 2 EGVG durch eine Generalklausel ersetzt werden, so wie dies zuletzt von Öhlinger in seinem für den 9. Österreichischen Juristentag erstatteten Gutachten (60 Jahre Verwaltungsverfahrensgesetze – Verwaltungsstrafrechtsreform: Sind die Österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze noch zeitgemäß? [1985], 24) vorgeschlagen worden ist. Zweck dieser Maßnahme ist die „im Interesse der rechtsuchenden Bevölkerung so wichtige weitestgehende Einheitlichkeit der Verfahrensbestimmungen“ (Mannlicher).

Art. II Abs. 4 EGVG kann damit entfallen; die sachlichen Ausnahme des Art. II Abs. 5 und 6 EGVG bleiben unberührt. Die Legaldefinition der Verwaltungsübertretung des Art. VI Abs. 3 EGVG ist entsprechend anzupassen.

Zu Z 16 (Entfall des Art. II Abs. 3):

Einerseits steht es der zuständigen Gesetzgebung schon von vornherein frei, den Anwendungsbereich der Verwaltungsverfahrensgesetze durch Einbeziehung zusätzlicher Behörden auszuweiten. In dieser Bedeutung formuliert Art. II Abs. 3 EGVG daher nur eine Selbstverständlichkeit (Ringhofer, Verwaltungsverfahrensgesetze I [1987], Anm. 58 zu Art. II EGVG sowie, diesem folgend, Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I2 [1998], Anm. 65 zu Art. II EGVG; ähnlich Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht3 [2004], 65).

Andererseits kann schon im Hinblick auf die Erlassung des 1. Bundesrechtsbereinigungsgesetzes, BGBl. I Nr. 191/1999, davon ausgegangen werden, dass keine aus der Zeit vor dem In-Kraft-Treten der Verwaltungsverfahrensgesetze stammenden (bundesrechtlichen) Vorschriften, die anordnen, dass „sich das Verfahren nach den für die Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung geltenden Bestimmungen zu richten hat“, oder in denen „auf Bestimmungen Bezug genommen ist, die vor dem 1. Jänner 1926 für die letztgenannten Behörden gegolten haben“, mehr in Geltung stehen. Entsprechendes ist – mehr als 80 Jahre nach Erlassung der Verwaltungsverfahrensgesetze – auch für den Bereich des Landesrechts anzunehmen.

Die Bestimmung hat somit keinen Anwendungsbereich mehr und soll daher entfallen.

Zu Z 17 (Art. II Abs. 4):

Terminologische Anpassung.

Zu Z 19 (Art. II Abs. 6 Z 2):

Die in dieser Bestimmung enthaltene Aufzählung soll vervollständigt werden.

Zu Z 20 (Art. II Abs. 6 Z 4 und 5 bis 7):

Die Z 5 und 7 können ersatzlos entfallen, weil Verfahrensregelungen im eigentlichen Sinn des Wortes dort, wo ein Verfahren gar nicht stattfindet, schon begrifflich keinen Anwendungsbereich haben (Ringhofer, Verwaltungsverfahrensgesetze I [1987], Anm. 72 und 74 zu Art. II EGVG; ähnlich Walter/Thienel, MSA Verwaltungsverfahrensgesetze16 [2004], Anm. 63 zu Art. II EGVG).

Zu Z 21 (Entfall des Art. III) und Z 29 (Entfall des Art. X):

In Art. III und Art. X ist nur von bereits am 1. Jänner 1926 in Geltung gestandenen Vorschriften die Rede. Es kann aus den in den Erläuterungen zu Z 16 (Art. II Abs. 3) angegebenen Gründen davon ausgegangen werden, dass derartige Vorschriften nicht mehr in Geltung stehen. Die Bestimmungen können daher entfallen.

Zu Z 22 (Entfall des Art. IV):

In Art. IV EGVG 1925 wurden Rechtsvorschriften bestimmten Inhalts durch das In-Kraft-Treten der Verwaltungsverfahrensgesetze „nicht berührt“, das heißt in ihrem Bestand nicht geändert, erklärt. Art. IV EGVG bezieht sich somit von vornherein nur auf Rechtsvorschriften, die am 1. Jänner 1926 bereits in Geltung gestanden sind.

–
Art. IV Z 4 des Einführungsgesetzes 1950 (EGVG 1950), BGBl. Nr. 172, war bereits im Zeitpunkt seiner Wiederverlautbarung im Jahr 1991 durch die zwischenzeitige Rechtsentwicklung in verschiedener Hinsicht überholt (siehe näher Ringhofer, Verwaltungsverfahrensgesetze I [1987], Anm. 3 und 4 zu Art. IV EGVG; ähnlich Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I2 [1998], Anm. 2 und 3 zu Art. IV EGVG): erstens, weil es eine Berufung gegen Bescheide von Gemeindebehörden (des Bürgermeisters) an eine staatliche Behörde seit der Neuordnung des Gemeinderechts durch die B‑VG-Novelle 1962, BGBl. Nr. 205, nur noch in den Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereiches der Gemeinde gibt, zweitens, weil die Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung – von denen gemäß Art. 119a Abs. 3 B‑VG die Gemeindeaufsicht auszuüben ist – die Verwaltungsverfahrensgesetze gemäß Art. II Abs. 2 Z 1 EGVG sehr wohl anzuwenden haben, und drittens, weil das Verhältnis zwischen Gemeinden und staatlichen (Aufsichts‑)Behörden, soweit es spezifische Fragen aufwirft (das gilt insbesondere für das Institut der Vorstellung nach Art. 119a Abs. 5 B‑VG), in den Verwaltungsverfahrensgesetzen überhaupt nicht angesprochen wird.

–
Was Art. IV Z 7 EGVG betrifft, wurde § 75 Abs. 2 des Patentgesetzes, RGBl. Nr. 30/1897, in Art. IV Z 9 EGVG 1925 ursprünglich im Hinblick auf den die Strafbarkeit einer falschen Zeugenaussage vor einer Verwaltungsbehörde regelnden Art. IX EGVG 1925 angeführt. Diese als Art. IX EGVG 1950 wiederverlautbarte Bestimmung wurde bereits durch Art. XI Abs. 2 Z 29 des Strafrechtsanpassungsgesetzes, BGBl. Nr. 422/1974, aufgehoben (Ringhofer, Verwaltungsverfahrensgesetze I [1987], Anm. 9 zu Art. IV EGVG). Die Notwendigkeit, Art. IV Z 7 EGVG im Hinblick auf den von Ringhofer in diesem Zusammenhang ebenfalls genannten § 50 Abs. 1 der Stammfassung des AVG (dem heutigen § 50 AVG) aufrecht zu erhalten, ist ebenfalls zu verneinen, weil § 50 AVG und § 120 Abs. 2 des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, jeweils Unterschiedliches regeln und damit zueinander nicht in Widerspruch stehen.

Art. IV kann damit zur Gänze entfallen.

Zu Z 23 (Art. VI Abs. 2):

Verwaltungsvorschriften sind auch jene gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften, die unmittelbar anwendbar sind, sofern ihre innerstaatliche Vollziehung den zur Anwendung der Verwaltungsverfahrensgesetze berufenen Behörden übertragen ist (Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I2 [1998], Anm. 3 zu Art. VI EGVG; Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht3 [2004], 68).

Zu Z 25 (Entfall des Art. VI Abs. 4):

Dieser Absatz wurde erst bei der Wiederverlautbarung im Jahr 1950 in den Art. VI EGVG eingefügt. Es ist davon auszugehen, dass in den „vorläufig noch in Geltung belassenen deutschen Gesetzen“ enthaltene Strafbestimmungen, soweit diese Gesetze nicht selbst bereits außer Kraft getreten sind, in der Zwischenzeit angepasst wurden. Die Bestimmung ist daher gegenstandslos.

Zu Z 26 (Art. IX Abs. 1 Z 1):

Durch die vorgeschlagene Neufassung soll klargestellt werden, dass unter „inländischen Behörden“ nicht „Behörden“ im Sinne der Begriffsbestimmung des Art. VI Abs. 1 EGVG, sondern alle Gerichte und Verwaltungsbehörden zu verstehen sind (vgl. Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I2 [1998], Anm. 3 zu Art. IX EGVG).

Zu Z 27 (Schlussteil des Art. IX Abs. 1 erster Satz):

Bereinigung eines Redaktionsversehens im Fremdenrechtspaket 2005, BGBl. I Nr. 100. Das durch das Wort „Bundespolizeidirektion“ zu ersetzende Wort „Bundespolizeibehörde“ ist nämlich nicht in Art. IX Abs. 1 Z 4 EGVG enthalten (so aber die Novellierungsanordnung des Art. 9 Z 5 dieses Bundesgesetzes), sondern im Schlussteil des Art. IX Abs. 1 erster Satz.

Zu Z 28 (Art. IX Abs. 1 zweiter Satz):

Der vorgeschlagene Entfall dieser Bestimmung ist vor dem Hintergrund der in Art. 4 Z 10 vorgeschlagenen Neufassung des § 8 VStG zu sehen (siehe die Erläuterungen zu dieser Bestimmung).

Zu Z 30 (Entfall des Art. XI):

Diese Übergangsbestimmung bezieht sich auf Verfahren, die von den nach dem In-Kraft-Treten der Verwaltungsverfahrensgesetze am 1. Jänner 1926 zu deren Anwendung berufenen Behörden vor diesem Zeitpunkt durchgeführt und abgeschlossen worden sind. In Anbetracht der seither vergangenen Zeit kommt ihr keine Bedeutung mehr zu (Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I2 [1998], Anm. 1 zu Art. XI EGVG).

Zu Z 31 (Art. XII Abs. 5 samt Fußnote):

Die Fußnote zu dieser Bestimmung ist irreführend, weil die Kundmachung des EWR-Abkommens längst erfolgt ist.

Zu Z 32 (Art. XII Abs. 17 und 18 EGVG):

Das „traurige rechtliche Schicksal des Art XII EGVG“ war bereits im Jahr 1995 Gegenstand einer entsprechenden Abhandlung (vgl. Walter, Vom traurigen rechtlichen Schicksal des Art XII EGVG, ÖJZ 1995, 249). Zwar sind durch die EGVG-Novelle BGBl. I Nr. 28/1998 einige Unstimmigkeiten beseitigt worden, in der Literatur nach wie vor unterschiedlich beurteilt wird jedoch die Frage, ob die geltende Fassung des Art. XII eine dem Art. XIII entsprechende Vollziehungsklausel enthält (diese Frage bejahend Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I2 [1998], *Anm. zu Art. XII EGVG und Wiederin, Verwaltungsverfahrensrecht7 [2004], 13; verneinend dagegen Weilinger, Verwaltungsverfahrensgesetze33 [2006], 7 f). Wie diese Frage zu beantworten ist, ist zwar im Hinblick auf Art. XIII EGVG nicht von praktischer Bedeutung, die Frage stellt sich jedoch im Rahmen der Dokumentation dieser Bestimmung in ihren verschiedenen Fassungen im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) und würde auch im Fall einer Wiederverlautbarung des EGVG an Aktualität gewinnen.

Durch den vorgeschlagenen Abs. 17 soll unter diese unerquickliche Debatte ein Schlussstrich gezogen werden. Diese Bestimmung soll gleichsam in Form einer authentischen Interpretation festlegen, welche Änderungen die Bundesgesetze BGBl. Nr. 463/1993, BGBl. Nr. 509/1993 und BGBl Nr. 908/1993 im Text des Art. XII EGVG jeweils bewirkt haben.

Die in Abs. 18 Z 1 vorgeschlagene rückwirkende Anpassung des Art. IX Abs. 1 erster Satz mit 1. Jänner 2006 entspricht Art. XII Abs. 15 Z 2 EGVG.
Zu Abs. 18 Z 3 wäre noch ausdrücklich festzustellen, dass, soweit in dieser Bestimmung nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, „nach dem Zweck der ganzen Reform, die vornehmlich der Vereinheitlichung des gesamten Verfahrensrechtes dienen soll – selbstverständlich gegenüber allen Spezialnormen, und zwar […] sowohl in den Gesetzen des Bundes als auch in jenen der Länder, derogierend wirken werden“ (RV 116 d.B. II. GP, 2). Zur Verfassungsmäßigkeit einer solchen Vorgangsweise siehe ausführlich Wiederin, Bundesrecht und Landesrecht (1995), 90 ff; vgl. auch die Erläuterungen zu Art. 4 Z 48 (§ 66b Abs. 14 und 16 VStG).
Zu Z 33 (Art. XIII):

Durch die vorgeschlagene Neufassung dieser Bestimmung soll klarer zum Ausdruck gebracht werden, was – bei verfassungskonformer Interpretation – schon jetzt geltendes Recht ist (vgl. Walter/Thienel, MSA Verwaltungsverfahrensgesetze16 [2004], Anm. 1 zu Art. XIII EGVG).
Zu Art. 3 (Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991):

Zu Z 1 (§ 2):

Die Anführung der Bundespolizeibehörden (heute: Bundespolizeidirektionen; vgl. Art. 78a ff B‑VG; vgl. auch Art. II Abs. 2 Z 6 EGVG) in § 2 AVG ist unangebracht, weil deren sachliche Zuständigkeit nicht durch eine Generalklausel umschrieben ist, sondern einer speziellen Festlegung bedarf (Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I2 [1998], Anm. 5 zu § 2 AVG; ähnlich Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht3 [2004], 71 FN 15).

Zu Z 2 (§ 3 Z 2 und 3):

Durch die Einfügung des Wortes „ansonsten“ in § 3 Z 2 soll klargestellt werden, dass die Zuständigkeitsbestimmung gemäß Z 2 nur dann heranzuziehen ist, wenn eine Bestimmung der örtlich zuständigen Behörde auf Grund der Z 1 nicht möglich ist (siehe in diesem Sinne bereits AB 360 d.B. II. GP).

In § 3 Z 3 soll die Wortfolge „im Zweifelsfalle“ insofern präzisiert werden, als klargestellt wird, dass bei einem Vorhandensein mehrerer Beteiligter auf den belangten oder verpflichteten Beteiligten abzustellen ist.

Zu Z 3 (§ 4 Abs. 2) und Z 4 (§ 5):

Primärer Zweck des vorgeschlagenen § 5 ist es, eine raschere Entscheidung von – in der Praxis in der Regel negativen – Kompetenzkonflikten („Zuständigkeitsstreiten“) zu ermöglichen.

In der Frage, ob ein Kompetenzkonflikt vorliegt, können zwischen den beteiligten Behörden und den Parteien oder zwischen den Behörden und Parteien untereinander Meinungsverschiedenheiten bestehen; dies kann zur Folge haben, dass die zur Entscheidung des Kompetenzkonfliktes berufene Behörde vom Entstehen eines Kompetenzkonfliktes zu spät erfährt. Der vorgeschlagene § 5 Abs. 2 sieht daher nach dem Vorbild der §§ 43 Abs. 3 und 4 sowie 46 Abs. 1 VfGG Regelungen betreffend die Einleitung des Verfahrens zur Entscheidung über einen Kompetenzkonflikt vor. Insbesondere wird eine Verpflichtung der beteiligten Behörden normiert, einen positiven Kompetenzkonflikt der zur Entscheidung darüber zuständigen Behörde anzuzeigen. Bei einem negativen Kompetenzkonflikt kommt lediglich den Parteien ein Antragsrecht zu.

In Anlehnung an die Regelung des § 42 Abs. 5 VfGG soll vorgesehen werden, dass die Einleitung des Verfahrens die bei den beteiligten Behörden anhängigen Verfahren unterbricht.

Bei Gefahr im Verzug wird eine Zuständigkeit (hinsichtlich der Vornahme der notwendigen Amtshandlungen) der zur Entscheidung über den Kompetenzkonflikt berufenen Behörde vorgeschlagen (und nicht wie derzeit eine Zuständigkeit der am Kompetenzkonflikt beteiligten Behörden).
Nach dem Vorbild des § 47 Abs. 1 JN und anders als nach der geltenden Rechtslage soll nach dem vorgeschlagenen § 5 Abs. 1 Z 1 zur Entscheidung von Kompetenzkonflikten primär eine im Instanzenzug übergeordnete Behörde (bzw. ein mit Berufung anrufbarer unabhängiger Verwaltungssenat) zuständig sein. Dies liegt auch deswegen nahe, weil diese Behörde dieselben Rechtsfragen aus Anlass ihrer Berufungsentscheidung zu lösen hat (vgl. § 47 Abs. 2 erster Satz JN). Subsidiär soll nach § 5 Abs. 1 Z 2 dafür eine gemeinsame sachlich in Betracht kommende Oberbehörde – auch dann, wenn sie nicht Berufungsbehörde ist – zuständig sein.

Das Modell der primären Zuständigkeit der im Instanzenzug übergeordneten Behörde (des unabhängigen Verwaltungssenates) soll auch in § 4 Abs. 2 übernommen werden.

Zu Z 5 (§ 7 Abs. 1) und Z 23 (7. Abschnitt):

Durch den vorgeschlagenen § 36a sowie die Änderung in § 7 Abs. 1 soll die Regelung des AVG betreffend die Befangenheit – insbesondere hinsichtlich der Beteiligung von Verwandten – an die Regelung der Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl. Nr. 194/1961 (vgl. insbesondere die §§ 25 und 76 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 97/2002 sowie die Erläuterungen dazu – IA 666/A d.B. XXI. GP) angepasst werden. Der in § 25 BAO enthaltene Verweis auf die Einbeziehung unehelicher Geburten erscheint allerdings entbehrlich. Der Befangenheitsgrund der Mitwirkung an der Erlassung des angefochtenen Bescheides soll insofern erweitert werden, als auch auf ein Mitwirken an der Berufungsvorentscheidung gemäß § 64a oder auf die Erteilung einer Weisung abgestellt wird.

Zu Z 6 (§ 9):

Die Regelung betreffend die Rechts- und Handlungsfähigkeit soll sprachlich neu gefasst und um einen Verweis auf § 2 der Zivilprozessordnung (ZPO), RGBl. Nr. 112/1895, (kein Vertretungserfordernis für mündige Minderjährige, insoweit die Angelegenheit einen Gegenstand betrifft, in dem mündige Minderjährige nach dem bürgerlichen Recht geschäftsfähig sind; siehe insbesondere die §§ 151 ff ABGB) ergänzt werden. Mündigen Minderjährigen kommt nach diesem Vorschlag somit auch im Bereich des Verwaltungsverfahrens eine beschränkte Handlungsfähigkeit zu (siehe zur Debatte in der Lehre darüber Hengstschläger/Leeb, AVG [2004] § 9 Rz 14).

Zu Z 7 (§ 10 Abs. 1):

Terminologische Anpassung an das Handelsrechts-Änderungsgesetz, BGBl. I Nr. 120/2005.

Zu Z 8 (§ 10 Abs. 2 erster Satz):

Da Zweifel nicht nur über Inhalt und Umfang einer Vertretungsbefugnis bestehen können, sondern auch über ihren Bestand, soll § 10 Abs. 2 erster Satz AVG entsprechend modifiziert werden.

Zu Z 9 (§ 11):

Vorgeschlagen wird eine Anpassung der Regelung betreffend die Kuratorbestellung an die Regelung des § 5 des Außerstreitgesetzes, BGBl. I Nr. 111/2003.

Zu Z 10 (§ 13):

Die Regelungen des geltenden § 13 AVG erscheinen unnötig kompliziert und kasuistisch und sollen daher wie folgt umgestaltet werden:

Gemäß dem vorgeschlagenen § 13 Abs. 1 erster Satz können Anbringen weiterhin grundsätzlich schriftlich, mündlich oder telefonisch eingebracht werden. Die Zusammenfassung von mündlichen Anbringen (im engeren Sinn) und telefonischen Anbringen unter den gemeinsamen Oberbegriff des mündlichen Anbringens erscheint nicht sinnvoll: Ein wesentlicher Unterschied zwischen mündlichen Anbringen und telefonischen Anbringen besteht nämlich darin, dass mündliche Anbringen die persönliche Anwesenheit des Einschreiters bei der Behörde voraussetzen (siehe auch § 14 Abs. 1 und 5 AVG, wonach über mündliche Anbringen eine Niederschrift aufzunehmen ist, die grundsätzlich durch Unterschrift zu bestätigen ist). Mit dem vorgeschlagenen § 13 Abs. 1 erster Satz soll daher wieder zur Rechtslage vor der Novelle BGBl. I Nr. 10/2004 zurückgekehrt werden.

Der vorgeschlagene § 13 Abs. 1 zweiter Satz entspricht § 13 Abs. 2 AVG in der Fassung der Novelle BGBl. I Nr. 10/2004. Die mündliche Einbringung eines Rechtsmittels soll – ebenso wie die mündliche Einbringung eines Anbringens, das auf Grund einer Verwaltungsvorschrift zwingend schriftlich einzubringen ist – wie bisher unwirksam sein. Demgegenüber sieht der vorgeschlagene § 13 Abs. 1 letzter Satz vor, dass die Behörde den Einbringer in bestimmten Fällen aufzufordern hat, ein mündliches oder telefonisches Anbringen schriftlich abzufassen (vgl. schon § 13 Abs. 4 erster Satz AVG in der Fassung der Novelle BGBl. I Nr. 10/2004). Damit soll gewissermaßen ein Mängelbehebungsauftrag bei mündlichen Anbringen vorgesehen werden; erfolgt fristgerecht eine schriftliche Abfassung, gilt das mündliche Anbringen als wirksam eingebracht. Bei unklaren mündlichen Anbringen hat die Behörde auf Grund der Offizialmaxime erst von Amts wegen zu versuchen, den Inhalt zu ermitteln; misslingt dies, ist eine schriftliche Abfassung zu fordern (vgl. Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht3 [2004] 105).

Die geltende Fassung des § 13 Abs. 1 AVG wirft schwierige kompetenzrechtliche Fragen auf, insbesondere solche der Abgrenzung der Kompetenz des Bundes zur Regelung der „Angelegenheiten des Verwaltungsverfahrens“ (Art. 11 Abs. 2 B‑VG) von der Kompetenz der Länder zur Regelung der „Organisation der Verwaltung in den Ländern“ (Art. 15 Abs. 1 B‑VG).

Im Gegensatz zu § 13 Abs. 1 fünfter Satz AVG beschränkt sich der Anwendungsbereich der Verordnungsermächtigung des vorgeschlagenen § 13 Abs. 9 auf die technischen Voraussetzungen, unter denen Anbringen bei der Behörde eingebracht werden können. Das können etwa bestimmte Dateiformate sein, die bei der Einbringung von – in Form von elektronischen Dokumenten an die Behörde übermittelten – schriftlichen Anbringen zu verwenden sind. § 13 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes, BGBl. Nr. 274/1925 (im Folgenden: AVG 1925), sowie die Materialien dazu (AB 360 d.B. II. GP) zeigen, dass der Kompetenztatbestand „Verwaltungsverfahren“ auch dazu ermächtigt, zu regeln, mit Hilfe welcher Übermittlungstechniken der Verkehr zwischen den Beteiligten und der Behörde abgewickelt werden kann (§ 13 Abs. 1 AVG 1925 beinhaltete eine Regelung betreffend die Form, in der Anbringen eingebracht werden können; der AB verweist dazu auf die „Bedürfnisse des modernen Verkehres“). Die dadurch manifestierte Technologieoffenheit des AVG soll nunmehr darin zum Ausdruck kommen, dass der Bundeskanzler mit Verordnung die technischen Voraussetzungen (wie etwa zu verwendende Formate) für die Zulässigkeit der Übermittlung elektronischer Anbringen an die Behörde einheitlich festlegen kann. Der vorgeschlagene § 13 Abs. 9 letzter Satz sieht ein Anhörungsrecht der Länder und Gemeinden vor Erlassung der Verordnung vor, wie es im Bereich des E‑Government bereits im Zusammenhang mit der Bürgerkarte besteht (vgl. § 4 Abs. 5 des E‑Government-Gesetzes).

Zur Vermeidung von Missverständnissen sei darauf hingewiesen, dass die Organisationshoheit der Länder und Gemeinden durch eine Rechtsvorschrift des Bundes, die die technischen Voraussetzungen, unter denen Anbringen bei der Behörde eingebracht werden können, unter verwaltungsverfahrensrechtlichen Gesichtspunkten regelt, von vornherein nicht berührt ist: Die Anordnung, dass elektronische Dokumente, die Anbringen enthalten, bestimmte Dateiformate aufweisen müssen, verpflichtet die Behörde nämlich ebenso wenig zur Anschaffung der entsprechenden Hardware oder Software, wie § 13 Abs. 1 AVG 1925 die Behörde zur Herstellung eines Telefonanschlusses verpflichtete (vgl. demgegenüber § 100 Geo 1897). § 13 Abs. 1 AVG stand also seit jeher unter dem stillschweigenden Vorbehalt der „Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten“, auch wenn man sich erst viel später dazu entschlossen hat, dies im Gesetzeswortlaut zum Ausdruck zu bringen. Selbst wenn daher in einer Verordnung gemäß dem vorgeschlagenen § 13 Abs. 9 bestimmte Formate für zulässig erklärt werden, besteht für den einzelnen Bürger letztlich keine Gewissheit, dass eine konkrete Behörde tatsächlich über die dafür notwendige Software verfügt, um das entsprechende Dokument empfangen bzw. lesen zu können; allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass derartige gängige, für zulässig erklärte Formate in der Praxis für ein Anbringen tatsächlich verwendet werden können, wohl als sehr groß einzuschätzen.
Im Gegensatz zur Festlegung der Übermittlungstechniken ermächtigt der Kompetenztatbestand „Verwaltungsverfahren“ gemäß Art. 11 Abs. 2 B‑VG aber nicht zur Festlegung bestimmter (elektronischer) Adressen der Behörde (vgl. § 13 Abs. 1 fünfter Satz AVG), weil eine solche Festlegung über eine bloße „Schnittstellenbeschreibung“ jedenfalls hinausgeht. Dass die Festlegung, über welche (von mehreren möglichen) Adressen die Partei mit der Behörde auf elektronischem Weg kommunizieren kann, keine Angelegenheit des Verwaltungsverfahrensrechts, sondern eine des Organisationsrechts ist, zeigt etwa ein Vergleich von virtuellen „elektronischen Posteingängen“ mit realen Einrichtungen wie „Einreichungsprotokollen“ (vgl. die §§ 64 ff der Amtsinstruktion für die politischen Bezirksämter, RGBl. Nr. 52/1855), „Einlaufstellen“ (vgl. § 62 Geo 1897) oder „Einlaufkästen“ (vgl. § 38 der Geschäftsordnung für die Gerichte erster und zweiter Instanz, BGBl. Nr. 74/1930). Selbstverständlich setzte bereits das AVG 1925 eine arbeitsteilige Aufbau- und Ablauforganisation der Behörde voraus, es regelte diese Binnenstruktur jedoch aus kompetenzrechtlichen Gründen nicht.

Aus dieser Kompetenzrechtslage ergeben sich im Wesentlichen zwei Beschränkungen:

–
Unter Inanspruchnahme des Kompetenztatbestandes „Verwaltungsverfahren“ kann lediglich die „Kundmachung“ der Adressen der Behörde geregelt werden, nicht jedoch auch deren Festlegung. Der vorgeschlagene § 13 Abs. 1b enthält daher auch keine Verordnungsermächtigung oder Kundmachungsvorschrift im technischen Sinn, sondern eine Vorschrift, der zufolge der Inhalt bestimmter organisationsrechtlicher Regelungen in bestimmter Form kundgemacht (bekannt gemacht) worden sein muss, um verwaltungsverfahrensrechtliche Rechtswirkungen auszulösen (siehe ausführlich die Stellungnahme des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 11. Jänner 2006, GZ BKA-600.127/0001-V/1/2006, zum Entwurf einer Durchführungsverordnung zu § 13 Abs. 1 und 5 AVG in der Fassung der Novelle BGBl. I Nr. 10/2004).

–
Eine Kundmachung nach dem vorgeschlagenen § 13 Abs. 1b hat dann – aber auch nur dann – zu erfolgen, wenn die Behörde (in Ausübung ihrer Organisationshoheit) entsprechende Adressen festgelegt hat; ist dies nicht der Fall, können Anbringen unter jeder Adresse der Behörde eingebracht werden (im Fall elektronischer Adressen: vorausgesetzt, dass die Behörde über solche elektronischen Adressen verfügt). 

Wird ein Anbringen unter einer anderen Adresse der Behörde als der gemäß § 13 Abs. 1b kundgemachten eingebracht, so stellt dies keinen „Mangel“ des Anbringens im Sinne des § 13 Abs. 3 dar, sondern das Anbringen ist – auf Gefahr des Einschreiters (vgl. § 6 Abs. 1) – an eine kundgemachte Adresse weiterzuleiten.

Während der vorgeschlagene § 13 Abs. 1b nähere Vorgaben betreffend den (realen oder virtuellen) Ort der Einbringung enthält, soll der vorgeschlagene § 13 Abs. 2 in abstrakter Weise regeln, innerhalb welcher Zeiträume Anbringen entgegenzunehmen sind (vgl. bereits § 13 Abs. 2 AVG 1925). Die Behörde ist nach diesem Vorschlag zwar nicht verpflichtet, schriftliche Anbringen außerhalb der Amtsstunden entgegenzunehmen oder Empfangsgeräte (Fax, E‑Mail-Server) empfangsbereit zu halten; wenn die Behörde ein solches Empfangsgerät empfangsbereit hält, dann gilt ein schriftliches Anbringen, das außerhalb der Amtsstunden einlangt, unter gewissen Umständen dennoch als rechtzeitig eingebracht. Der letzte Satz beinhaltet – ebenso wie der vorgeschlagene § 13 Abs. 1b hinsichtlich der Adressen der Behörde – keine Ermächtigung zur Erlassung einer Verordnung, weil auch die Festlegung der Amtsstunden und der für den Parteienverkehr bestimmten Zeiten eine Angelegenheit des Organisations- bzw. Dienstrechts ist.

Der vorgeschlagene § 13 Abs. 3 entspricht weitgehend dem bisherigen § 13 Abs. 3 AVG in der Fassung der Novelle BGBl. I Nr. 10/2004. Entspricht ein Anbringen nicht den technischen Voraussetzungen im Sinne des § 13 Abs. 9, so stellt dies grundsätzlich einen verbesserungsfähigen „Mangel“ im Sinne des § 13 Abs. 3 dar. Gleiches gilt, wenn das Anbringen – etwa auf Grund eines Übermittlungsfehlers – bei der Behörde in nicht lesbarer oder unvollständiger Form einlangt. Voraussetzung ist allerdings, dass die Behörde überhaupt (zB auf Grund des Headers einer E-Mail) zu erkennen vermag, dass sich das Anbringen auf eine bestimmte Angelegenheit bezieht (vgl. § 13 Abs. 6). Vermag die Behörde dies auch nach einem amtswegigen Aufklärungsversuch nicht zu erkennen, ist sie nicht verpflichtet, das Anbringen zu behandeln, und daher auch nicht verpflichtet, einen Verbesserungsauftrag zu erteilen. Darüber hinaus ermöglicht es die Verordnungsermächtigung des vorgeschlagenen § 13 Abs. 9, bestimmte (elementare) technische Voraussetzungen zu bestimmen, denen ein Anbringen jedenfalls entsprechen muss, um in Behandlung genommen zu werden (zu denken ist hier etwa an einen Ausschluss von der Behandlungspflicht bezüglich so genannter Spam-Mails).

Der vorgeschlagene § 13 Abs. 4 entspricht inhaltlich § 13 Abs. 4 dritter und vierter Satz AVG in der Fassung der Novelle BGBl. I Nr. 10/2004.

Mit dem vorgeschlagenen § 13 Abs. 5 zweiter Satz sollen diejenigen Bestandteile des § 13 Abs. 9 AVG (in der Fassung der Novelle BGBl. I Nr. 158/1998) wieder aufgenommen werden, die durch die Novelle BGBl. I Nr. 10/2004 versehentlich eliminiert worden sind (vgl. dazu Hengstschläger/Leeb, AVG [2004] § 13 Rz 8).

Die vorgeschlagenen Abs. 6 bis 8 entsprechen den Abs. 6 bis 8 des § 13 AVG in der Fassung der Novelle BGBl. I Nr. 10/2004.
Zu Z 11 (§ 14 Abs. 2 Z 2):

Bereinigung eines bei Erlassung der Novelle BGBl. I Nr. 158/1998 unterlaufenen Redaktionsversehens.

Zu Z 12 (§ 14 Abs. 2 Z 3), Z 13 (§ 14 Abs. 5 erster Satz), Z 14 (§ 14 Abs. 7), Z 15 (§ 16 samt Überschrift), Z 18 (§ 18 samt Überschrift) und Z 62 (§ 82 Abs. 14):

Zweck der vorgeschlagenen Änderungen ist es, das – äußerst unklare (vgl. Hengstschläger/Leeb, AVG [2004] § 18 Rz 3) – Verhältnis zwischen den §§ 14 und 16 AVG einerseits und § 18 Abs. 2 AVG andererseits neu zu gestalten und die elektronische Aktenführung zu erleichtern.

Die durch die Novelle BGBl. I Nr. 10/2004 eingeführte begriffliche Unterscheidung zwischen „interner“ und „externer“ Erledigung ist – wie schon die Niederschrift zeigt, die keineswegs bloß der „internen Dokumentation“ dient – unzweckmäßig und soll daher wieder aufgegeben werden. Stattdessen wird in den vorgeschlagenen §§ 14 Abs. 2 Z 3 und Abs. 7 und 16 Abs. 2 von der Beurkundung von Niederschriften und Aktenvermerken und im vorgeschlagenen § 18 Abs. 2 von der Beurkundung von (nach außen tretenden) Erledigungen gesprochen. Für die „interne Dokumentation“ erstellte Aktenstücke haben also künftig nicht in Form einer „internen Erledigung“ zu ergehen, sondern in der im AVG vorgesehenen Form des Aktenvermerks. Die in der Übergangsvorschrift des § 82 Abs. 14 erster Satz AVG enthaltene Bezugnahme auf „interne Erledigungen“ soll durch eine Bezugnahme auf Niederschriften, Aktenvermerke und Erledigungen ersetzt werden (außerdem soll die Datumsangabe präzisiert werden).

Aus normökonomischen Gründen soll der Oberbegriff der „Beurkundung“ eingeführt werden, der sowohl die Leistung einer „Unterschrift“ („Unterfertigung“ oder „Unterzeichnung“) als auch die elektronische Beurkundung umfasst (vgl. die Erläuterungen der RV 93 d.B. XXII. GP, 4 zur vorgeschlagenen Änderung des Art. 47 Abs. 1 B‑VG). Die in § 14 Abs. 2 Z 3 und § 16 Abs. 2 AVG enthaltenen Zitate des § 18 Abs. 2 AVG sollen entfallen; stattdessen soll in § 14 Abs. 7 AVG – der ohnedies bereits Sonderbestimmungen für elektronisch erstellte Niederschriften enthält – und in § 16 Abs. 2 AVG ausdrücklich geregelt werden, wie die Beurkundung von elektronisch erstellten Niederschriften bzw. Aktenvermerken zu erfolgen hat. § 18 Abs. 2 AVG kann dadurch auf seinen eigentlichen Anwendungsbereich – die Genehmigung der Erledigung – reduziert werden.

Für eine Beurkundung elektronisch erstellter Niederschriften, Aktenvermerke und Erledigungen soll nicht jede beliebige elektronische Signatur ausreichen, sondern eine Amtssignatur gemäß § 19 Abs. 1 E‑GovG verlangt werden, die bestimmten – allerdings nicht allen – Anforderungen an eine sichere elektronische Signatur im Sinne des § 2 Z 3 SigG entsprechen muss. Durch den Verweis auf § 19 Abs. 1 E‑GovG soll klargestellt werden, dass das Signaturzertifikat ein besonderes Attribut aufweisen muss, das auf den Konnex zu einer Behörde schließen lässt. (In der Praxis handelt es sich dabei um die so genannte „Verwaltungseigenschaft“.) Damit wird erkennbar, dass das signierte Dokument aus dem „Behördenbereich“ stammt. Hinsichtlich der „Ansicht“ eines elektronischen Dokuments wird auf die zu beachtenden Vorgaben des § 19 Abs. 2 iVm Abs. 3 E‑GovG verwiesen. Auf Grund dieser Vorgabe erscheint es als hinreichend, die sonstigen Anforderungen an die elektronische Signatur auf die lit. a, b und d des § 2 Z 3 SigG einzuschränken. Um die elektronische Aktenführung zu erleichtern, soll § 14 Abs. 5 erster Satz AVG dahingehend geändert werden, dass eine Niederschrift bereits dann nicht durch die Unterschrift der beigezogenen Personen bestätigt werden muss, wenn sie elektronisch erstellt wurde; dies auch dann, wenn sie an Ort und Stelle ausgedruckt werden könnte. Ferner soll im vorgeschlagenen § 14 Abs. 7 zweiter Satz klargestellt werden, dass bei elektronischer Erstellung der Niederschrift auch keine Verpflichtung besteht, bestimmte Teile der Niederschrift in Vollschrift zu übertragen (siehe dazu Hengstschläger/Leeb, AVG [2004] § 14 Rz 10).

Der geltende § 18 AVG erscheint unnötig kompliziert und schwer verständlich und soll daher zur Gänze neu gefasst werden, wobei sich die Systematik der vorgeschlagenen Bestimmung an der Stammfassung des § 18 AVG 1925 orientiert:

–
Die an der Praxis orientierten Verhaltensmaßregeln des § 18 Abs. 1 und 2 AVG 1925 wurden aus § 78 der Amtsinstruktion für die politischen Bezirksämter übernommen, in welcher der Amtsvorsteher und die Beamten noch ausdrücklich angewiesen werden, „die geeigneten Verfügungen, Vorkehrungen und Erhebungen auf die einfachste und mindest kostspielige Weise ohne viele Schreibereien zu veranlassen“. Diese Formulierung macht deutlich, dass schriftliche Erledigungen ursprünglich keineswegs den gesetzlichen Regelfall darstellten, sondern eben nur ausnahmsweise – wenn dies gesetzlich angeordnet war oder von der Partei verlangt wurde – ergehen sollten. Dies soll durch die neue, sich stärker an § 39 Abs. 1 AVG orientierende Formulierung des vorgeschlagenen § 18 Abs. 1 deutlicher als bisher zum Ausdruck gebracht werden.

–
Der vorgeschlagene § 18 Abs. 2 (erster Satz) orientiert sich an der Fassung dieser Bestimmung vor der Novelle BGBl. I Nr. 10/2004.

–
Der vorgeschlagene § 18 Abs. 3 entspricht – abgesehen vom Hinweis auf den „externen“ Charakter der Erledigung – § 18 Abs. 4 erster Satz AVG.

–
Der vorgeschlagene § 18 Abs. 4 entspricht im Wesentlichen § 18 Abs. 4 zweiter bis letzter Satz AVG.

Zu Z 16 (§ 17 Abs. 1), Z 17 (§ 17 Abs. 3), Z 28 (§ 44b Abs. 2) und Z 29 (§ 44e Abs. 3):

Unmittelbarer Anlass für die vorgeschlagene Neufassung des zweiten Satzes des § 17 Abs. 1 ist ein darin enthaltenes Fehlzitat (der Begriff „Identität“ wird in § 2 Z 1 E‑GovG definiert, § 2 Z 2 E‑GovG enthält die Definition der „eindeutigen Identität“). Davon abgesehen ist es jedoch von vornherein überflüssig, die Erbringung des Nachweises der (eindeutigen?) Identität und Authentizität in § 17 Abs. 1 AVG eigens zu regeln, weil die Identifikation von Betroffenen im elektronischen Verkehr mit Auftraggebern des öffentlichen Bereichs im Sinne des § 5 Abs. 2 DSG 2000 im E‑GovG ohnedies (abschließend) geregelt ist und sich auch im elektronischen Verkehr im Verwaltungsverfahren zwischen den Behörden und den Beteiligten (Parteien) nach § 3 E‑GovG richtet (vgl. Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht3 [2004], 98 f, 116 f). Diese Bestimmung ist selbstverständlich auch bei der Gewährung von Akteneinsicht zu beachten.

Die Regelung der Ausnahme von der Akteneinsicht soll insofern neu gestaltet werden, als die zu berücksichtigenden Interessen durch einen Verweis auf die Amtsverschwiegenheit gemäß Art. 20 Abs. 3 B‑VG bzw. auf das Grundrecht auf Datenschutz gemäß § 1 Abs. 1 des Datenschutzgesetzes 2000 exakter umschrieben werden.

Die Regelungen betreffend die Akteneinsicht bzw. Einsicht in die Verhandlungsschrift in Großverfahren gemäß den §§ 44b Abs. 2 und 44e Abs. 3 sollen der allgemeinen Regelung betreffend die Akteneinsicht angepasst werden.

Zu Z 19 (§ 19 Abs. 3) und Z 25 (§ 39a Abs. 1):

Infolge von offenbaren Redaktionsversehen sind diese Bestimmungen durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 164/1999, mit dem zur Beseitigung behindertendiskriminierender Bestimmungen einige Bundesgesetze – darunter das AVG – geändert wurden, nicht angepasst worden (vgl. demgegenüber die durch Art. 5 dieses Bundesgesetzes in den §§ 117 Abs. 2 und 126 FinStrG einerseits und in den §§ 84 Abs. 3, 127 Abs. 1 und 185 Abs. 1 und 2 FinStrG andererseits vorgenommenen Änderungen).

Vgl. auch Art. 4 Z 8 (§ 6 VStG), Z 35 (§ 51g Abs. 3 Z 1 VStG) und Z 39 (§ 54 Abs. 1 VStG).

Zu Z 20 (§ 22):

Um das Verhältnis zwischen einem wichtigen Grund im Sinne des § 22 erster Satz und einem besonders wichtigen Grund im Sinne des § 22 zweiter Satz zu präzisieren, soll für die Zustellung mit Zustellnachweis – im Anschluss an entsprechende Ausführungen in der Lehre (vgl. Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht8 [2003] Rz 210; Hengstschläger/Leeb, AVG [2004] § 22 Rz 3) – auf das Bedürfnis nach einem Nachweis der Zustellung abgestellt werden.

Zu Z 21 (§ 33 Abs. 3):

Der Wortlaut des § 33 Abs. 3 zweiter Satz AVG (Übergabe eines Dokuments an einen Zustelldienst zur Übersendung an „eine“ Behörde) könnte dahingehend verstanden werden, dass die Zeit der Übermittlung durch einen elektronischen Zustelldienst auch dann nicht die Frist einzurechnen ist, wenn das Dokument eine unzuständige Behörde als Adressat aufweist. Da gemäß § 6 Abs. 1 AVG ein bei einer unzuständigen Behörde einlangendes Anbringen auf Gefahr des Einschreiters an die zuständige Stelle weiterzuleiten ist, ist der Postenlauf an die unzuständige Stelle jedoch in die Frist einzurechnen (vgl. auch Hengstschläger/Leeb, AVG [2004] § 33 Rz 10). Dies soll in § 33 Abs. 3 dadurch klargestellt werden, dass auf die Übersendung an „die (zuständige) Behörde“ abgestellt wird.

Zu Z 22 (§ 36 Abs. 1):

Zum vorgeschlagenen neuen zweiten Satz vgl. Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht3 (2004) 135.

Zu Z 24 (§ 38):

Durch die Neufassung dieser Bestimmung soll zunächst ausdrücklich normiert werden, dass als Vorfrage im Sinne dieser Bestimmung auch eine Frage anzusehen ist, die von der Behörde selbst in einem anderen Verfahren zu entscheiden ist (so per analogiam VwSlgNF 3537 A/1954; ebenso VwSlgNF 9869 A/1978).

Wesentliche Neuerung ist jedoch, dass die Unterbrechung des Verfahrens künftig bescheidmäßig zu erfolgen hat. Dadurch soll der Kritik der Lehre an der (problematischen) ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes Rechnung getragen werden, wonach die Behörde bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 38 zweiter Satz AVG die Entscheidung der zuständigen Behörde bloß „abwarten“ kann (vgl. Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht8 [2003] Rz 312; Hengstschläger/Leeb, AVG [2005] § 38 Rz 57 f).

Zu Z 26 (§ 42 Abs. 1):

Bereinigung eines bei Erlassung der Novelle BGBl. I Nr. 10/2004 unterlaufenen Redaktionsversehens. Durch die vorgeschlagene Änderung soll die Rechtslage vor dieser Novelle wiederhergestellt werden, der zufolge die Parteistellung nur erhalten bleibt, „soweit“ (in welchem Umfang) Einwendungen erhoben wurden. Andernfalls würde nämlich die Stellung als Partei in umfassender Hinsicht (also auch hinsichtlich solcher Rechte, deren Verletzung gar nicht behauptet wird) bereits dann erhalten bleiben, „wenn“ eine einzige Einwendung erhoben worden ist.

Zu Z 27 (§ 44 Abs. 3), Z 42 (§ 62 Abs. 1 bis 3), Z 43 (§ 63 Abs. 5 zweiter Satz), Z 46 (§ 67g samt Überschrift) und Z 48 (§ 69 Abs. 2):

In der Rs. Jancikova gegen Österreich vom 7. April 2005, Appl. no. 56483/00, stellte sich das Problem, dass ein Bescheid zwar bereits verkündet worden war, die (von der Partei verlangte) Zustellung der schriftlichen Ausfertigung jedoch über einen längeren Zeitraum hinweg unterblieb. Da der Bescheid demnach bereits erlassen worden war, stand die Möglichkeit der Erhebung einer Säumnisbeschwerde an den Verwaltungsgerichtshof nicht zur Verfügung.

Damit derartige Fallkonstellationen gar nicht erst auftreten können, sollen die Rechtswirkungen der „Erlassung“ im Fall der mündlichen Verkündung künftig generell erst mit der Zustellung der schriftlichen Ausfertigung eintreten (so wie dies auch nach § 416 ZPO der Fall ist). Dies bedeutet zugleich, dass die Behörde durch die bloße mündliche Verkündung des Bescheides ihrer Entscheidungspflicht nicht entsprochen hat. Für die vorgeschlagene Neuregelung lässt sich aber auch eine Reihe weiterer Gründe ins Treffen führen: einerseits lassen eine längere Verfahrensdauer und komplexere Verfahren eine schriftliche Ausfertigung zweckmäßig erscheinen; andererseits wird dadurch das rechtspolitische Problem gelöst, dass (unvertretenen) Parteien die Tatsache der Verkündung (und der damit verbundenen Rechtsfolgen) vielfach nicht zu Bewusstsein kommt (vgl. Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I2 [1998], E 82 bis 98 zu § 62 AVG).

§ 44 Abs. 3, § 63 Abs. 5 und § 69 Abs. 2 AVG (sowie § 46 Abs. 1 VStG) sind entsprechend anzupassen.

Zu Z 30 (§ 48 Z 3), Z 57 (§ 77 Abs. 3 und § 78 Abs. 5) und Z 58 (§ 78 Abs. 3):

Die Erwähnung der Bezirke in diesen Bestimmungen ist überholt, weil es in Österreich keine Bezirke gibt, die Rechtsträger wären.
Zu Z 31 (§ 49 Abs. 1), Z 32 (Entfall des § 49 Abs. 3) und Z 33 (§ 51):

Die Regelung betreffend das Zeugnisverweigerungsrecht nach § 49 AVG soll zum einen mit der Einführung des Begriffs der Angehörigen abgestimmt und zum anderen inhaltlich an § 171 BAO angelehnt werden. § 51 AVG ist entsprechend anzupassen.

Zu Z 34 (§ 51a), Z 35 (Entfall der §§ 51b bis 51d), Z 39 (§ 53a Abs. 4) und Z 54 (Entfall des § 76a letzter Satz):

Der Vorschlag, die Zeugengebühren auf alle Verwaltungsverfahren (im Gegensatz zur derzeitigen Beschränkung auf Verwaltungsverfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten) auszudehnen, geht zum einen auf eine Anregung der Volksanwaltschaft zurück, zum anderen soll dadurch den in der Lehre gegen die Beschränkung eines Gebührenanspruchs für Zeugen auf das Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten geäußerten verfassungsrechtlichen Bedenken Rechnung getragen werden (siehe insb. Thienel, Das Verfahren der Verwaltungssenate2 [1992] 83 ff; Hengstschläger/Leeb, AVG [2005] § 51a Rz 2). Außerdem soll die Regelung betreffend die Zeugengebühren dadurch an die Rechtslage nach der BAO (vgl. § 176 BAO) angeglichen werden.

Der Gebührenvorschuss soll entfallen, da ein solcher auch nach der BAO nicht vorgesehen ist.

Im Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten ist zwischen dem Antrag nach § 51a Abs. 1 letzter Satz (Geltendmachung der Zeugengebühr) und dem Antrag nach § 51a Abs. 2 Z 2 zweiter Satz (Antrag auf Gebührenbestimmung durch den unabhängigen Verwaltungssenat) zu unterscheiden. Wird der erstgenannte Antrag zurückgezogen, erlischt der Gebührenanspruch, wird der zweitgenannte Antrag zurückgezogen, gilt die vorläufig berechnete Gebühr als bestimmt.

Da ua. der Entfall des § 51c AVG vorgeschlagen wird, ist die Verweisung in § 53a Abs. 4 AVG entsprechend anzupassen.

Durch die Aufhebung des § 51d AVG (Beteiligtengebühren) soll einem Beschluss der Vorsitzendenkonferenz der unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern entsprochen werden, die sich für die Aufhebung dieser Bestimmung ausgesprochen hat. § 76a letzter Satz AVG hat diesfalls zu entfallen.

Zu Z 36 (§ 52 Abs. 3 erster Satz):

Nach dem Wortlaut des § 52 Abs. 3 erster Satz AVG („Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vor …“) kann ein nichtamtlicher Sachverständiger nur dann nach dieser Bestimmung bestellt werden, wenn feststeht, dass die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vorliegen (siehe zu dieser Problematik ausführlich Hengstschläger/Leeb, AVG [2005] § 52 Rz 38 f, 42). Das ist nicht zweckmäßig: Sind die Voraussetzungen des § 52 Abs. 3 letzter Satz VStG erfüllt (ist also eine wesentliche Beschleunigung des Verfahrens zu erwarten, liegt eine entsprechende Anregung der Partei vor und ist eine Überschreitung der von der Partei genannten Kosten nicht zu erwarten), so soll die Bestellung eines nichtamtlichen Sachverständigen jedenfalls zulässig sein (so schon zur geltenden Rechtslage VwGH 26.9.2002, 2000/06/0075). Dies soll durch die vorgeschlagene Neufassung klargestellt werden.

Zu Z 37 (§ 52 Abs. 4):

Durch die Neufassung dieser Bestimmung durch die AVG-Novelle BGBl. Nr. 471/1995 ist der Eindruck entstanden, als würde sich die Verweisung des § 52 Abs. 4 letzter Satz AVG bloß auf die mündliche Erläuterung des Gutachtens durch den nichtamtlichen Sachverständigen beziehen (vgl. Hengstschläger/Leeb, AVG [2005] § 52 Rz 55 mwH). Tatsächlich gemeint ist jedoch, dass die Person, die zum nichtamtlichen Sachverständigen bestellt werden soll, unter den Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 bis 4 AVG nicht verpflichtet ist, der Bestellung zum nichtamtlichen Sachverständigen Folge zu leisten, oder, anders formuliert, dass sie die Begutachtung von Fragen ablehnen kann, deren Beantwortung von einem Zeugen verweigert werden dürfte (Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I2 [1998] Anm. 13 zu § 52 AVG). Dies soll durch eine geänderte Reihung der Sätze des § 52 Abs. 4 AVG und durch die Verwendung des Wortes „sinngemäß“ im (neuen) zweiten Satz klargestellt werden.

Zu Z 38 (§ 53 Abs. 1):

Eine Änderung des § 53 Abs. 1 AVG ist schon deswegen erforderlich, weil das Zitat des § 7 AVG an die in Z 5 vorgeschlagene neue Fassung seines Abs. 1 angepasst werden muss. Darüber hinaus soll der Verweis nunmehr alle Befangenheitsgründe des § 7 erfassen, wodurch zum Ausdruck gebracht wird, dass eine Befangenheit gemäß dem vorgeschlagenen § 7 Abs. 1 Z 3 – bei Vorliegen wichtiger Gründe, die geeignet sind, die volle Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen – auch von Amts wegen aufgegriffen werden kann.

Zu Z 40 (§ 57 Abs. 2, § 63 Abs. 5 und § 64a Abs. 2):

Die Rechtsmittelfristen des AVG sollen an die Berufungsfrist der Zivilprozessordnung (§ 464 ZPO) angeglichen werden. Dies erscheint auch vor dem Hintergrund der BAO (§ 245 Abs. 1) angemessen, in der eine noch längere (einmonatige) Berufungsfrist vorgesehen ist.

Zu Z 41 (§ 58):

Trotz der klaren Regelung des § 58 Abs. 1 AVG, der der Gedanke der Rechtssicherheit zugrunde liegt, wird angenommen, dass allein der Mangel der ausdrücklichen Bezeichnung einer Erledigung als „Bescheid“ nicht bewirkt, dass ein Bescheid nicht existent wird; stellt sich eine Erledigung ihrem Inhalt nach als normativ dar, so wird sie von der herrschenden Auffassung dennoch als Bescheid qualifiziert.

Mannlicher (Der verwaltungsbehördliche Bescheid und das gerichtliche Urteil, JBl 1955, 134, 195 [136]) hat diese Auffassung zutreffend kritisiert und vorgeschlagen, die Bezeichnung eines Bescheides als „Bescheid“ durch eine ausdrückliche gesetzliche Vorschrift als Bedingung seiner Rechtswirksamkeit zu normieren; diesem Gedanken Mannlichers soll nunmehr gefolgt werden.

Nach dem vorgeschlagenen § 58 Abs. 1 sind also (im Anwendungsbereich des AVG ergehende) Erledigungen, die nicht ausdrücklich als „Bescheid“ bezeichnet sind, rechtsunwirksam („absolut nichtig“); dies unabhängig davon, ob sie sich ihrem Inhalt nach als Bescheid darstellen würden. Das Fehlen einer solchen ausdrücklichen Bezeichnung schließt somit für sich allein in ausnahmslos allen Fällen die Bescheidqualität einer Erledigung aus, macht sie also zum „Nichtbescheid“.

Durch die im vorgeschlagenen § 58 Abs. 1 gewählte Formulierung ist auch klargestellt, dass die ausdrückliche Bezeichnung einer Erledigung als Bescheid dieser Erledigung nicht Bescheidqualität zur verleihen vermag, wenn sie keinen Spruch enthält: Der Spruch ist das Essentiale des Bescheides, die als Norm Rechtsgeltung erlangt, rechtskräftig werden und gegebenenfalls vollstreckt werden kann. Ein „Bescheid“ ohne Spruch ist undenkbar und also in Wahrheit kein Bescheid.

An die Stelle der ausdrücklichen Bezeichnung als Bescheid kann allerdings auch eine allfällige besondere gesetzliche Bezeichnung (wie zB „Straferkenntnis“ oder „Strafverfügung“) treten (die Verwendung des Wortes „Bescheid“ anstelle einer besonderen gesetzlichen Bezeichnung schadet aber nicht). § 10 DVG bleibt unberührt.

§ 58 Abs. 3 ist an den in Z 18 vorgeschlagenen § 18 anzupassen. Der Verweis erfasst all diejenigen Bestimmungen für Erledigungen, die auch für schriftliche Ausfertigungen eines Bescheides maßgeblich sind.

Zu Z 44 (§ 67a Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 zweiter Satz):

Da das B‑VG hinsichtlich der Zuständigkeit zur Regelung, ob die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern bzw. der unabhängige Bundesasylsenat durch mehrere oder durch einzelne Mitglieder entscheiden bzw. entscheidet (vgl. die Art. 129b Abs. 5 und 129c Abs. 7 zweiter Satz B‑VG) auf eine Regelung durch Bundesgesetz abstellt, soll nunmehr auch in § 67a klargestellt werden, dass allenfalls abweichende Regelungen bundesgesetzlich vorzusehen sind.

Zu Z 45 (§§ 67d und 67e samt Überschriften):

Motiv für die vorgeschlagene Neufassung des § 67d – sowie für den damit zusammenhängenden Entfall des § 51e VStG – sind die in der Lehre (vgl. Thienel, Das Verfahren der Verwaltungssenate2 [1992], 146 ff; Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 1995 [1995], 44; Verwaltungsverfahrensnovellen 1998 [1999], 93 ff; Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze II2 [2000], Anm. 1 zu §51e VStG) gegen die Verfassungsmäßigkeit des § 51e VStG erhobenen Bedenken, die den Verfassungsgerichtshof im Erkenntnis VfGH 13.12.2004 G 7/04 dazu veranlasst haben dürften, § 51e Abs. 2 VStG – entgegen dessen klarem Wortlaut („Die Verhandlung entfällt“) und ohne sich zur Begründetheit dieser Bedenken zu äußern – in eine Ermessensbestimmung umzudeuten.

Auch wenn sich aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (de Geouffre de la Pradelle, Serie A 253-B, Z27 ff; Levages Prestations Service, RJD 1996-V, 1530, Z36; JJ/NL, 27.3.1998, 9/1997/793/994, Z39f) nach ihrem derzeitigen Stand nicht zwingend ergibt, dass ein Entfall der mündlichen Verhandlung bei verfahrensrechtlichen Entscheidungen jedenfalls konventionswidrig ist (vgl. die kontroversen Auffassungen von Grabenwarter, Verfahrensgarantien in der Verwaltungsgerichtsbarkeit [1997], 88 einerseits und Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 1998 [1999], 93 ff in der Frage, ob Art. 6 Abs. 1 EMRK für das Wiedereinsetzungsverfahren gilt, oder VfSlg. 11.131/1986 einerseits und VfSlg. 14.076/1995 andererseits), erscheint es im Hinblick auf den „dynamischen und evolutiven“ Charakter dieser Rechtsprechung nicht zweckmäßig, in Angelegenheiten, die in den Anwendungsbereich des Art. 6 Abs. 1 EMRK fallen, weiterhin einen generellen Entfall der mündlichen Verhandlung vorzusehen.
Vor diesem Hintergrund sollen die Regelungen des AVG betreffend die Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung wie folgt neu gestaltet werden: Zum einen sollen die Vorgaben betreffend die Mündlichkeit und die Öffentlichkeit voneinander getrennt werden; der vorgeschlagene § 67d regelt die Durchführung einer mündlichen Verhandlung, der vorgeschlagene § 67e die Öffentlichkeit bzw. den Ausschluss der Öffentlichkeit.

Die Vorgaben betreffend die Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung sollen mit den Vorgaben des Art. 6 EMRK besser abgestimmt werden. Daher sollen in Abs. 1 die Rechtssachen, die in den Anwendungsbereich des Art. 6 MRK fallen, von den sonstigen Rechtssachen getrennt werden (sonstige Rechtssachen sind solche, die weder „zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen“ noch eine „strafrechtliche Anklage“ zum Inhalt haben – vgl. etwa Schneider, Das Mündlichkeitsgebot im Verfahren vor den UVS und Art 6 MRK, ÖJZ 2000, 121).

Nach dem vorliegenden Vorschlag kann eine Verhandlung nur in sonstigen Rechtssachen trotz eines Parteiantrages entfallen. Die Regelungen der derzeitigen Abs. 2 und 4 des § 67d AVG sollen in den vorgeschlagenen lit. a bis d des Abs. 1 Z 2 zusammengefasst werden. Die vorgeschlagenen lit. a bis c entsprechen inhaltlich dem § 67d Abs. 2 AVG und sollen lediglich in systematischer Hinsicht abgeändert werden, die vorgeschlagene lit. d entspricht dem § 67d Abs. 4 AVG. Bereits derzeit ist vorgesehen, dass eine Verhandlung unterbleiben kann, wenn auf Grund der Aktenlage feststeht, dass ein Bescheid aufzuheben oder ein Verwaltungsakt für rechtswidrig zu erklären ist; diese Voraussetzung soll nunmehr um den Fall erweitert werden, dass bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, dass einem Antrag (etwa einem Antrag auf Wiedereinsetzung) stattzugeben ist (siehe die vorgeschlagene lit. b).

Der vorgeschlagene § 67d Abs. 2 stellt hinsichtlich der Antragstellung im Gegensatz zum geltenden § 67d Abs. 3 nicht mehr allein auf den Fall der Berufung ab, sondern erfasst generell alle Anträge (etwa auch Devolutionsanträge) (vgl. Thienel, Die Verwaltungsverfahrensnovellen 2001 [2002] 31 f).

Durch den vorgeschlagenen § 67d Abs. 3 soll die Regelung des § 51e Abs. 6 VStG auch für das Verwaltungsverfahren rezipiert werden.

Der vorgeschlagene § 67e Abs. 1 und 2 beinhaltet den Grundsatz der Öffentlichkeit einer Verhandlung; die Voraussetzungen, unter denen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden kann, sollen an die Regelung des Art. 6 EMRK angeglichen werden. Die vorgeschlagenen Abs. 3 bis 5 des § 67e entsprechen den Abs. 2 bis 4 des § 67e AVG.

Zu Z 47 (§ 67h):

Bereinigung eines bei Erlassung der Novelle BGBl. I Nr. 65/2002 unterlaufenen Redaktionsversehens.

Zu Z 49 (§ 70 Abs. 4):

Nach der herrschenden Lehre tritt der frühere Bescheid mit der Verfügung der Wiederaufnahme außer Kraft; dies kann in Einzelfällen für die Parteien nachteilige Folgen haben (vgl. Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht3 [2004] 303 f). In inhaltlicher Anlehnung an die Regelung des § 14 des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 (DVG), BGBl. Nr. 29, soll vorgesehen werden, dass erst der im wiederaufgenommenen Verfahren erlassene Bescheid an die Stelle des früheren Bescheides tritt.

Zu Z 50 (§ 73 Abs. 1):

Da nach dem in Z 42 vorgeschlagenen § 62 Abs. 3 die mündliche Verkündung zur Wahrung der Entscheidungspflicht nicht mehr ausreichen soll, wird vorgeschlagen, die Entscheidungsfrist von sechs Monaten auf acht Monate auszudehnen.

Zu Z 51 (§ 73 Abs. 1a):

Bereits derzeit nimmt der Verwaltungsgerichtshof an, dass die Entscheidungsfrist gehemmt ist, wenn die Behörde das Verfahren gemäß § 38 zweiter Satz AVG aussetzt (vgl. zB VwGH 19.12.1994, Zl. 94/10/0119). Durch den vorgeschlagenen § 73 Abs. 1a soll eine solche (Fortlaufs-)Hemmung ausdrücklich normiert werden.
Zu Z 52 (§ 73 Abs. 2):

Ebenso wie in den – in den Z 3 und 4 vorgeschlagenen – §§ 4 Abs. 2 und 5 AVG (hinsichtlich des fehlenden Einvernehmens bzw. eines Kompetenzkonfliktes) soll auch im Fall der Säumnis eine Zuständigkeit (im Wege der Devolution) primär der im Instanzenzug übergeordneten Behörde bzw. des zur Entscheidung über eine allfällige Berufung zuständigen unabhängigen Verwaltungssenates ausdrücklich vorgesehen werden. Nur wenn eine Devolution gemäß Abs. 2 Z 1 nicht möglich ist, soll die Zuständigkeit auf die sachlich in Betracht kommende Oberbehörde übergehen. Dadurch soll die ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes rezipiert werden, wonach „sachlich in Betracht kommende Oberbehörde in jedem Fall die Berufungsbehörde“ ist (vgl. Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I2 [1998] E 210 bis 217 zu § 73 AVG), die allerdings positivrechtlich nicht begründet ist; vgl. zB Art. II Abs. 4 EGVG sowie RV 116 d.B. II. GP, 3 f zu den §§ 4 und 5 AVG: „Unter der ,sachlich in Betracht kommenden Oberbehörde’ ist hier wie an anderen Stellen der Entwürfe die innerhalb des einzelnen Ressorts bestehende höhere Behörde zu verstehen, während ‚die instanzmäßig übergeordnete Behörde’ die durch die einzelne Verwaltungsvorschrift im konkreten Fall zur höheren Entscheidung berufene Behörde ist“).

Zu Z 53 (§ 74 Abs. 2), Z 55 (§ 77 Abs. 2) und Z 56 (§ 77 Abs. 2 und 3):

Die vorgeschlagenen Änderungen dienen der terminologischen Bereinigung.

Zu Z 59 (§ 78a):

Gemäß § 78 Abs. 1 erster Satz AVG kann die Freiheit von Bundesverwaltungsabgaben ausdrücklich durch Gesetz festgesetzt werden.

§ 51c erster Satz AVG bestimmt, dass die Gebühr dem Zeugen „kostenfrei zu zahlen“ ist; diese Regelung gilt gemäß den §§ 51d, 53a Abs. 4 und 53b iVm. 53a Abs. 4 AVG auch für die den Beteiligten, nichtamtlichen Sachverständigen und nichtamtlichen Dolmetschern zu zahlenden Gebühren. Dagegen wird in § 78a AVG nur hinsichtlich der Sachverständigengebühren angeordnet, dass deren Zuerkennung von den Bundesverwaltungsabgaben befreit ist. Da zweifelhaft sein könnte, ob die Regelung des § 51c AVG auch eine Abgabenbefreiung beinhaltet (bejahend Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I2 [1998] Anm. 2 zu § 78a AVG), soll diese Diskrepanz durch eine Erweiterung des Anwendungsbereiches der Befreiungsbestimmung des § 78a AVG aufgelöst werden; diesem Zweck dient die vorgeschlagene Z 2.

Durch die vorgeschlagene Z 3 soll die bisher in § 2 Abs. 3 der Bundesverwaltungsabgabenverordnung 1983, BGBl. Nr. 24, vorgesehene Befreiung von Bundesverwaltungsabgaben für bestimmte Anträge bzw. Amtshandlungen im Zusammenhang mit Katastrophenfällen entsprechend § 78 Abs. 1 erster Satz AVG durch Gesetz festgesetzt werden; die gleichlautende – im Hinblick auf § 78 Abs. 1 erster Satz AVG rechtlich bedenkliche – Verordnungsbestimmung kann damit entfallen.

Zu Z 60 (§ 79a Abs. 4 bis 9):

Die Regelung des Kostenersatzes in § 79a soll in Anlehnung an die Regelungen der §§ 47 ff VwGG wie folgt umgestaltet werden: Der vorgeschlagene Abs. 4 enthält eine dem (in Art. 7 Z 47 vorgeschlagenen) § 47 Abs. 5 VwGG nachgebildete Regelung darüber, welcher Rechtsträger den von einer Behörde zu leistenden Kostenersatz zu tragen hat bzw. welchem Rechtsträger ein an die Behörde zu leistender Kostenersatz zufließt (vgl. Walter/Thienel, Die Verwaltungsverfahrensnovellen 1995 [1995] 65 f).

Die Regelungen betreffend die konkret zu ersetzenden Aufwendungen sollen in systematischer Hinsicht den §§ 48 f VwGG angenähert werden: Der vorgeschlagene Abs. 5 enthält die dem Beschwerdeführer zu ersetzenden Aufwendungen; die vorgeschlagene Formulierung der Z 2 beruht auf § 49 Abs. 3 VwGG, dem zufolge Fahrtkosten nur in dem für die Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsmitteln notwendigen Ausmaß zustehen; der letzte Halbsatz der vorgeschlagenen Z 3 entspricht § 49 Abs. 1 letzter Satz VwGG (ebenso wie im verwaltungsgerichtlichen Verfahren soll auch im Verfahren vor dem unabhängigen Verwaltungssenat ein Ersatz für den Schriftsatz- und Verhandlungsaufwand nur dann zustehen, wenn die Partei durch einen berufsmäßigen Parteienvertreter – siehe § 10 Abs. 1 letzter Satz – vertreten war; dies ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass sich die Höhe der Pauschalgebühren für den Schriftsatz- und Verhandlungsaufwand bereits derzeit an den durchschnittlichen Vertretungskosten zu orientieren hat). Der vorgeschlagene Abs. 6 enthält die der belangten Behörde zu ersetzenden Aufwendungen. Durch den vorgeschlagenen Abs. 7 soll klargestellt werden, dass die Pauschalgebühren für den Schriftsatz-, Verhandlungs- und den Vorlageaufwand sowohl für den Beschwerdeführer wie auch für die belangte Behörde durch Verordnung des Bundeskanzlers festzusetzen sind. In Anlehnung an die Regelung in § 49 Abs. 2 zweiter Satz VwGG soll auch im vorgeschlagenen Abs. 7 letzter Satz ausdrücklich festgehalten werden, dass die Pauschalbeträge für die belangte Behörde die Hälfte der jeweiligen Pauschalbeträge für den Beschwerdeführer nicht übersteigen dürfen.

Da im Verfahren vor einem unabhängigen Verwaltungssenat keine Aufenthaltskosten zustehen, soll der Verweis auf § 52 VwGG im vorgeschlagenen Abs. 9 entsprechend angepasst werden.

Zu Z 63 (§ 82):

Der vorgeschlagene § 82 Abs. 15 soll das In- und Außer-Kraft-Treten regeln.

Das AVG-Übergangsrecht 1991, dessen Aufhebung in § 82 Abs. 16 vorgeschlagen wird, ist durch Zeitablauf gegenstandslos.

Zu Art. 4 (Änderung des Verwaltungsstrafgesetzes 1991):

Zu Z 1 (§ 1 Abs. 1):

Sprachliche Angleichung an § 4 Abs. 1 FinStrG bzw. § 1 Abs. 1 StGB.
Zu Z 2 (§ 2) und Z 3 (§§ 2a bis 2c samt Überschriften):

Welcher Ort als Ort der Tatbegehung anzusehen ist, war im VStG bisher nicht ausdrücklich geregelt und konnte nur indirekt aus § 2 Abs. 2 VStG erschlossen werden. Mit dem vorgeschlagenen § 2a soll diese Bestimmung durch eine allgemeinere, dem § 67 StGB entsprechende Regelung ersetzt werden.

Der bisherige Abs. 3 und neue Abs. 2 des § 2 VStG soll nach dem Vorbild des § 5 Abs. 3 FinStrG um einen Vorbehalt hinsichtlich staatsvertraglicher Regelungen ergänzt werden.

Durch den vorgeschlagenen § 2c soll der Rechtfertigungsgrund der Notwehr ausdrücklich positiviert werden. Vorbild dafür ist § 3 StGB, der nach hM schon bisher auch im Verwaltungsstrafrecht anzuwenden war (vgl. Walter, Diskussionsgrundlage zu den Verhandlungen des 7. österreichischen Juristentages: Wie soll der Allgemeine Teil des Verwaltungsstrafgesetzes gestaltet werden? [1980] 13; Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht8 [2003] Rz 755).
Zu Z 4 (§ 3 samt Überschrift) und Z 8 (§ 6 samt Überschrift):

Der vorgeschlagene § 3 entspricht § 4 StGB und § 6 Abs. 1 FinStrG.

Der vorgeschlagene § 6 enthalten Nachfolgeregelungen zu den §§ 3 und 4 VStG:

Primäres Motiv für die Neuregelung der Zurechnungs(un)fähigkeit ist die Ersetzung der Begriffe „krankhafte Störung der Geistestätigkeit“ und „Geistesschwäche“ durch nicht-diskriminierende, zeitgemäße Begriffe (vgl. § 566 ABGB in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/1999; vgl. auch Art. 3 Z 19 [§ 19 Abs. 3 AVG] und Z 25 [§ 39a Abs. 1 AVG] sowie Z 35 [§ 51g Abs. 3 Z 1 VStG] und Z 39 [§ 54 Abs. 1] dieses Artikels). Davon abgesehen entspricht die Z 1 des vorgeschlagenen § 6 § 11 StGB und § 7 Abs. 1 FinStrG.

Einer Nachfolgebestimmung für § 3 Abs. 2 VStG bedarf es aus folgenden Gründen nicht: Gemäß § 19 Abs. 2 dritter Satz VStG ist bei der Strafbemessung im ordentlichen Verfahren (§§ 40 bis 46 VStG) „unter Berücksichtigung der Eigenart des Verwaltungsstrafrechtes“ ua. auch § 35 StGB anzuwenden. Weil nach dieser Bestimmung der die Zurechnungsfähigkeit nicht ausschließende selbstverschuldete Rauschzustand als Milderungsgrund nicht absolut, sondern nur relativ ausgeschlossen ist, wurde dem § 3 Abs. 2 letzter Satz VStG durch § 19 Abs. 2 VStG für den Bereich des ordentlichen Verfahrens insoweit derogiert (Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze II2 [2000] Anm. 8 zu § 3 VStG). Auch die Strafbemessungsregel des § 3 Abs. 2 erster Satz VStG ist im Hinblick auf § 32 iVm. § 34 Abs. 1 Z 11 StGB obsolet (vgl. Ebner in Höpfel/Ratz [Hrsg.], Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 45. Lfg. [2003], § 34 StGB Rz 25 bis 28).

Die Z 2 und 3 des vorgeschlagenen § 6 rezipieren – in sprachlich modifizierter Form – den Inhalt des § 4 Abs. 1 und Abs. 2 Z 1 JGG.

Zu Z 5 (§§ 4 und 4a samt Überschriften):

Die Schuldformen Vorsatz und Fahrlässigkeit waren im VStG bisher nicht geregelt; diese Begriffe wurden als bekannt vorausgesetzt und waren nicht anders zu verstehen als im Justizstrafrecht (vgl. dazu zB Walter, Diskussionsgrundlage, 14 ff; Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht8 [2003], Rz 738).

Der vorgeschlagene § 4a Abs. 3 übernimmt in knapper und allgemeinerer Form den Inhalt des § 5 Abs. 1 zweiter Satz VStG; davon abgesehen entsprechen die vorgeschlagenen §§ 4 und 4a den §§ 5 und 6 StGB.

Zu Z 6 (§ 5 samt Überschrift):

Im Hinblick auf das zahlenmäßige Überwiegen von Fahrlässigkeitsdelikten im Verwaltungsstrafrecht sprechen normökonomische Überlegungen dafür, solche Delikte nach dem vorgeschlagenen § 5 Abs. 1 – wie bisher – für grundsätzlich strafbar zu erklären (anders § 7 Abs. 1 StGB). Die Formulierung dieser Bestimmung soll allerdings an jene des § 7 Abs. 1 StGB angeglichen werden.

Durch den vorgeschlagenen § 5 Abs. 2 soll die Regelung des § 7 Abs. 2 StGB übernommen werden. Dadurch wird klargestellt, dass es auch im Verwaltungsstrafrecht grundsätzlich keine objektiven – dh. verschuldensunabhängigen – Bedingungen erhöhter Strafbarkeit gibt.

Zu Z 7 (§§ 5a bis 5c samt Überschriften):

Die vorgeschlagenen Bestimmungen entsprechen im Wesentlichen den §§ 8 bis 10 StGB (vgl. Walter, Diskussionsgrundlage, 17 ff). Der besondere Entschuldigungsgrund des § 9 Abs 5 VStG bleibt unberührt.

Zu Z 9 (§§ 7 bis 7b samt Überschriften) und Z 16 (§ 17 Abs. 1 und 2):

Durch die Übernahme der Regelung des § 12 StGB im vorgeschlagenen § 7 wird auch im Verwaltungsstrafrecht das System der Einheitstäterschaft eingeführt. Dies empfiehlt sich schon aus Gründen der Einheitlichkeit (so auch Walter, Diskussionsgrundlage, 21). Inhaltliche Änderungen ergeben sich dadurch insofern, als im System der Einheitstäterschaft jede Form der Beteiligung, also etwa auch die nach dem VStG bisher straflose Beteiligung an der Anstiftung (künftig: Bestimmung) strafbar ist.

Der vorgeschlagene § 7a normiert durch Übernahme des Wortlauts des § 13 StGB klarer als bisher den Grundsatz der autonomen Verantwortlichkeit aller Beteiligten.

Eine dem § 14 StGB entsprechende Regelung fehlt im VStG bisher ganz. Da eine solche Regelung aber zweifellos zweckmäßig ist, soll sie in das VStG übernommen werden (so auch Walter, Diskussionsgrundlage, 23).

Zu Z 10 (§§ 8 und 8a samt Überschriften):

Die vorgeschlagenen Bestimmungen entsprechen den §§ 15 und 16 StGB.

Neu ist für das Verwaltungsstrafrecht zunächst, dass der Versuch vorsätzlicher Delikte stets (und nicht wie bisher nur dann, wenn die einzelne Strafbestimmung dies ausdrücklich vorsieht) als strafbar erklärt wird. Außerdem sind nach der vorgeschlagenen Bestimmung auch die Beteiligung am Versuch und die versuchte Anstiftung (künftig: Bestimmung) – nicht aber die versuchte Beihilfe (künftig: Leistung eines Tatbeitrags) – strafbar.

Aber auch der Versuchsbegriff selbst wird – im Interesse der Einheitlichkeit – modifiziert: Während das Verwaltungsstrafrecht bisher von einem objektiven Verständnis mit dem Erfordernis einer tatbildmäßigen, wenn auch das Tatbild noch nicht voll erfüllenden Verhaltensweise ausging, genügt nach dem vorgeschlagenen § 8 Abs. 2 (der § 16 Abs. 2 StGB entspricht) im Sinne eines Mittelweges zwischen objektiver und subjektiver Theorie die Betätigung des Tatentschlusses durch eine der Ausführung unmittelbar vorangehende Handlung.

Der vorgeschlagene § 8a regelt den straflosen Rücktritt vom Versuch nach dem Vorbild des § 16 StGB, ohne sich dass daraus inhaltliche Änderungen gegenüber dem geltenden § 8 Abs. 2 VStG ergeben.

Zu Z 11 (§ 9 Abs. 1), Z 14 (§ 9 Abs. 7) und Z 17 (§ 18a Abs. 2 und 3):

Terminologische Anpassung an das Handelsrechts-Änderungsgesetz, BGBl. I Nr. 120/2005.

Zu Z 12 (§ 9 Abs. 3a) und Z 13 (§ 9 Abs. 4):

In der Praxis hat sich das Bedürfnis ergeben, für ein und denselben abgegrenzten Bereich eines Unternehmens mehrere verantwortliche Beauftragte bestellen zu können, um in den Fällen der Verhinderung eines verantwortlichen Beauftragten (zB infolge von Krankheit oder urlaubsbedingter Abwesenheit) dessen Stellvertretung zu ermöglichen. Ob dies zulässig ist, könnte angesichts des Wortlauts des geltenden § 9 Abs. 2 und 3 VStG fraglich sein; der Verwaltungsgerichtshof scheint allerdings eine Abgrenzung der Verantwortlichkeit nicht nur in räumlicher und sachlicher, sondern auch in zeitlicher Hinsicht für zulässig anzusehen (vgl. VwSlgNF 14.236 A/1995). Durch den vorgeschlagenen § 9 Abs. 3a soll diese Frage daher ausdrücklich beantwortet werden.

§ 9 Abs. 4 VStG ist entsprechend anzupassen.
Zu Z 14 (§ 9 Abs. 7):

Motiv für die Neufassung dieser Bestimmung ist, dass die mit dem Erkenntnis VwSlgNF 15.527 A/2000 (verst. Senat) beginnende neuere Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu dieser Bestimmung in der Verwaltungspraxis vielfach nicht beachtet wird (siehe zuletzt den Tätigkeitsbericht des Verwaltungsgerichtshofes für das Jahr 2004, III-163 d.B. XXII. GP, 15).

Im Hinblick darauf soll nunmehr ausdrücklich normiert werden, dass auch die gemäß dieser Bestimmung (potenziell) Haftenden Parteien des Strafverfahrens sind. Dies bedeutet insbesondere, dass über die Haftung im Straferkenntnis auszusprechen ist (und nicht in einem besonderen Haftungsbescheid, der nach Abschluss des Strafverfahrens in einem eigenen Verfahren zur Geltendmachung der Solidarhaftung ergeht, also zu einem Zeitpunkt, in dem die Gesetzmäßigkeit des Straferkenntnisses nicht mehr zur Erörterung steht).
Zu Z 15 (§ 15) und Z 22 (§ 26 Abs. 2 und § 53c Abs. 6):

Die „Bundespolizeibehörden“ führen heute die Bezeichnung „Bundespolizeidirektionen“ (vgl. Art. 78a ff B‑VG; vgl. auch Art. II Abs. 2 Z 6 EGVG).
Die in § 15 Z 2 genannte Vollziehung eines „Bundesgesetzes“ stellt nur den Regelfall dar (vgl. Art. VI Abs. 2 EGVG); durch die vorgeschlagene neu Fassung des § 15 Z 2 VStG soll zum Ausdruck gebracht werden, was tatsächlich gemeint ist.

Der neu vorgeschlagene Abs. 2 sieht vor, dass Erlöse aus der Verwertung verfallener Gegenstände zunächst zur Deckung der Geldstrafe bzw. der Verfahrenskosten heranzuziehen sind.
Zu Z 17 (§§ 18a und 18b samt Überschriften):

Die vorgeschlagenen Bestimmungen entsprechen im Wesentlichen § 20 Abs. 1 und 4 bis 6 sowie § 20a StGB.

Die Abschöpfung der Bereicherung wurde im gerichtlichen Strafrecht durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1987, BGBl. Nr. 605, eingeführt und durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1996, BGBl. Nr. 762, grundlegend neu gestaltet. Primärer Zweck dieses Rechtsinstruments ist es, sicherzustellen, dass sich Straftaten nicht lohnen: Der Täter soll einen deliktisch erlangten Vermögensvorteil auch dann wieder verlieren, wenn weder zivilrechtliche Ersatzansprüche geltend gemacht werden noch die Bereicherung auf sonstige Weise wieder rückgängig gemacht wird. Ein rechtspolitisches Bedürfnis nach einer solchen Regelung ist auch im Verwaltungsstrafrecht nicht von der Hand zu weisen, zumal es eine betragliche Untergrenze für Abschöpfungen auch im gerichtlichen Strafrecht nicht mehr gibt: Die in § 20a Abs. 2 Z 1 StGB vorgesehene Schwelle von zuletzt 21 802 Euro ist durch das Budgetbegleitgesetz 2005, BGBl. I Nr. 136/2004, ersatzlos entfallen, weil die Erfahrungen der Praxis gezeigt hatten, dass die ursprüngliche Befürchtung einer Vielzahl von unverhältnismäßig aufwändigen Abschöpfungsverfahren nicht begründet war (vgl. RV 649 d.B. XXII. GP, 7). Abs. 6 enthält eine an § 15 angelehnte Regelung über die Verwendung des abgeschöpften Betrages.
Zu Z 18 (§ 21), Z 21 (§ 25 Abs. 1a und 1b) und Z 26 (Entfall des § 34 zweiter Satz):

Der vorgeschlagene § 21 Abs. 1 entspricht § 42 StGB, über dessen Rechtsnatur sich die Strafrechtslehre bisher nicht zu einigen vermochte (vgl. Schroll in Höpfel/Ratz [Hrsg.], Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 13. Lfg. [2000], § 42 StGB Rz 2). Da diese Bestimmung aber zweifellos Elemente eines Strafausschließungsgrundes bzw. eines Strafaufhebungsgrundes enthält (vgl. Schroll, aaO, Rz 3), soll konsequenterweise die im geltenden § 21 Abs. 1 VStG vorgesehene Möglichkeit der Erteilung einer Ermahnung entfallen.

Der vorgeschlagene § 21 Abs. 2 rezipiert – in sprachlich modifizierter Form – den Inhalt des § 4 Abs. 2 Z 2 und 3 JGG.

Die §§ 21 Abs. 1a, 1b und 2 und § 34 zweiter Satz VStG enthalten Einschränkungen des Legalitätsprinzips des § 25 Abs. 1 VStG in Richtung auf das Opportunitätsprinzip. Durch den vorgeschlagenen § 25 Abs. 1b sollen diese verstreuten Regelungen an systematisch richtiger Stelle zusammengefasst werden; gleichzeitig soll das Verhalten der Behörde und ihrer Organe an einheitliche Voraussetzungen geknüpft werden.

In Anlehnung an § 84 StPO (bzw. § 78 StPO idF des Strafprozessreformgesetzes, BGBl. I Nr. 19/2004) soll eine Verwaltungsbehörde nach dem vorgeschlagenen § 25 Abs. 1a dann – aber auch nur dann – zur Anzeige verpflichtet sein, wenn ihr der Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden strafbaren Handlung bekannt wird, die ihren gesetzmäßigen Wirkungsbereich betrifft. Wäre die zuständige Verwaltungsbehörde in solchen Fällen ermächtigt, von der Anzeigerstattung überhaupt abzusehen, hätte sie es in der Hand, der Entscheidung der (Straf‑)Behörde, ob es zu einer Strafverfolgung kommen soll oder ob von dieser gemäß § 25 Abs. 1b abgesehen werden kann, faktisch zu präjudizieren, weil diese ohne die Anzeigeerstattung durch die zuständige Verwaltungsbehörde von der Begehung der Verwaltungsübertretung in der Regel gar nicht erfahren wird.

Zu Z 19 (§ 22 samt Überschrift), Z 24 (§ 30 Abs. 1) und Z 25 (§ 30 Abs. 3 und 4):

Der vorgeschlagene § 22 Abs. 1 sieht eine (grundsätzliche) subsidiäre Strafbarkeit von Taten als Verwaltungsübertretung vor, die von anderen Verwaltungsbehörden (die das VStG nicht anzuwenden haben) oder von Gerichten zu ahnden sind. In derartigen Fallkonstellationen liegt also künftig Scheinkonkurrenz (und nicht mehr Idealkonkurrenz) vor. Dadurch sollen in erster Linie Verletzungen des Art. 4 des Protokolles Nr. 7 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 628/1988, wie im Fall Gradinger (EGMR 23.10.1995, Serie A‑328‑C = ÖJZ-MRK 1995/51 = JBl 1997, 577) vermieden werden. Außerdem entspricht die Aufnahme einer allgemeinen Bestimmung dieses Inhalts in das VStG normökonomischen Grundsätzen, weil sich damit die zahlreichen Subsidiaritätsvorbehalte der Strafbestimmungen in den Verwaltungsvorschriften enthaltenen erübrigen. Wenn es „zur Regelung des Gegenstandes erforderlich“ ist (Art. 11 Abs. 2 B‑VG), kann Idealkonkurrenz in den Verwaltungsvorschriften allerdings weiterhin vorgesehen werden.

Die Abs. 2 und 3 des vorgeschlagenen § 22 entsprechen in ihrer Formulierung dem geltenden § 22 VStG. Hervorzuheben ist, dass es im Anwendungsbereich des Abs. 3 zur Verhängung mehrerer Strafen wegen ein und derselben Tat (im Sinne des Kumulationsprinzips) nur dann kommen kann, wenn Idealkonkurrenz zwischen einer Verwaltungsübertretung und anderen verwaltungsbehördlich oder gerichtlich zu ahndenden strafbaren Handlungen vorliegt, was jedoch wiederum voraussetzt, dass die maßgebliche Verwaltungsvorschrift „anderes bestimmt“ als der vorgeschlagene § 22 Abs. 1 VStG.

Wenn und weil Verwaltungsübertretungen und andere verwaltungsbehördlich oder gerichtlich zu ahndende strafbare Handlungen bei Identität der Tat zueinander in der Regel im Verhältnis der Scheinkonkurrenz stehen, ist die Anordnung des letzten Halbsatzes des § 30 Abs. 1 VStG zumindest missverständlich; sie soll daher entfallen.

Im vorgeschlagenen § 30 Abs. 3 soll zum einen vorgesehen werden, dass – bei Vorliegen von Zweifeln im Sinne des § 30 Abs. 2 VStG – ein Bescheid auch dann aufzuheben ist, wenn noch keine rechtskräftige Entscheidung eines Gerichtes oder einer anderen Verwaltungsbehörde vorliegt (siehe zur derzeitigen Rechtslage Thienel/Hauenschild, Verfassungsrechtliches „ne bis in idem“ und seine Auswirkungen auf das Verhältnis von Justiz- und Verwaltungsstrafverfahren, in JBl 2003, 69, 153 [164]). Darüber hinaus wird im vorgeschlagenen Abs. 4 auf die Möglichkeit einer Entschädigung gemäß § 55a Bezug genommen.
Zu Z 20 (§ 24 zweiter Satz):

Art. 129a Abs. 1 Z 1 B‑VG begründet eine unmittelbar anwendbare Kompetenz der unabhängigen Verwaltungssenate zur Entscheidung in Verfahren wegen Verwaltungsübertretungen nach Erschöpfung des administrativen Instanzenzuges. Diese Zuständigkeit besteht nicht nur für die Entscheidung über materiellrechtliche, sondern auch über verfahrensrechtliche Bescheide. Sofern im VStG oder in den gemäß § 24 VStG anwendbaren Bestimmungen des AVG Rechtsmittel ausgeschlossen werden, kann sich dies daher – verfassungskonform – nur auf den Ausschluss administrativer Rechtsmittel, nicht aber auf die Anrufung der unabhängigen Verwaltungssenate beziehen (vgl. Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht3 [2004] 485 f und die dort zitierte Judikatur das Verfassungsgerichtshofes). Da somit im Verwaltungsstrafverfahren ungeachtet des Rechtsmittelausschlusses in § 19 Abs. 4 AVG und § 72 Abs. 4 AVG auch gegen Ladungsbescheide und gegen die Bewilligung der Wiedereinsetzung die Anrufung des unabhängigen Verwaltungssenates möglich ist, ein administrativer Instanzenzug aber von vornherein nicht in Betracht kommt, soll die Anwendbarkeit der §§ 19 Abs. 4 und 72 Abs. 4 AVG im Verwaltungsstrafverfahren ausdrücklich ausgeschlossen werden.

Demgegenüber sollen in der Aufzählung folgende Bestimmungen nicht mehr genannt werden:

–
§ 51d AVG (Beteiligtengebühren): Diese Bestimmung soll laut Art. 3 Z 35 entfallen;
–
§ 67d AVG (mündliche Verhandlung): vgl dazu die Erläuterungen zu Z 34 (§ 51e);

–
§ 80 AVG (Verweisungen), § 81 AVG (Vollziehung) und § 82 AVG (Inkrafttreten): Durch die Novelle BGBl. I Nr. 158/1998 wurden auch die §§ 80 und 81 AVG in die Aufzählung der im Verwaltungsstrafverfahren nicht anwendbaren Bestimmungen aufgenommen. Diese Bestimmungen müssen jedoch auch im Verwaltungsstrafverfahren für anwendbar erklärt werden, weil sie sich die §§ 66a und 67 VStG nur auf „dieses Bundesgesetz“ – also das VStG selbst – beziehen und nicht auch auf das AVG. Die Nennung des § 82 AVG im § 24 VStG ist schon deswegen unrichtig, weil sich die Frage des zeitlichen Geltungsbereiches von Bestimmungen des AVG auch im Verwaltungsstrafverfahren stellt.

Zu Z 23 (§§ 27 bis 29a) und Z 28 (§ 38 samt Überschrift):

Durch den vorgeschlagenen § 27 Abs. 1 soll die örtliche Zuständigkeit in eindeutiger Weise festgelegt werden; die Neuregelung orientiert sich an § 36 StPO in der Fassung des Strafprozessreformgesetzes, BGBl. I Nr. 19/2004, und an § 3 AVG.

Hintergrund des vorgeschlagenen § 27 Abs. 2 ist die außerordentlich kasuistische Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu § 9 VStG, wonach sich die örtliche Zuständigkeit in bestimmten Fallkonstellationen (zB bei Verfolgung der zur Vertretung nach außen Berufenen im Sinne des § 9 Abs. 1 und von Personen im Sinne des § 9 Abs. 3) „im Regelfall“ nach dem Sitz des Unternehmens (der Unternehmensleitung), in anderen (zB bei Bestellung eines verantwortlich beauftragten Filialleiters) hingegen nach dem Betrieb des Unternehmens richtet. Es erscheint zweckmäßig, in allen derartigen Fällen einen einheitlichen örtlichen Anknüpfungspunkt zu wählen, wobei es vor dem Hintergrund des § 3 Z 2 AVG systemkonform erscheint, auf den Betrieb des Unternehmens abzustellen.

Der vorgeschlagene § 28 entspricht § 29 VStG.

Der vorgeschlagene § 29 enthält eine Sonderbestimmung zu dem gemäß § 24 VStG im Verwaltungsstrafverfahren grundsätzlich anwendbaren § 5 AVG. Da die Wahrscheinlichkeit des Eintritts der (Strafbarkeits-)Verjährung nach § 31 Abs. 3 VStG mit jeder zeitlichen Verzögerung des Strafverfahrens steigt, kann nämlich nicht ohne weiteres angenommen werden, dass der Beschuldigte an einer raschen Entscheidung allfälliger Kompetenzkonflikte interessiert ist.
Der vorgeschlagene § 29a entspricht inhaltlich weitgehend § 29a VStG; aus systematischen Erwägungen werden die Regelungen betreffend die Durchführung des Strafverfahrens und den Strafvollzug in zwei getrennten Absätzen getroffen. Ergänzend vorgesehen werden die Möglichkeit der Übertragung an eine Behörde, in deren Sprengel der Beschuldigte einen weiteren Wohnsitz („Nebenwohnsitz“) hat, sowie eine Kollisionsregel für den Fall, dass mehrere Behörden die Voraussetzungen für eine Übertragung erfüllen. Hervorzuheben ist, dass es für die Zulässigkeit der Übertragung ausschließlich darauf ankommt, ob mit ihr eine „wesentliche Vereinfachung oder Beschleunigung“ des Verfahrens verbunden ist; ob sie vom Beschuldigten gewünscht ist oder angeregt wird, ist rechtlich ohne Bedeutung.
Die Nachfolgeregelungen zu § 27 Abs. 3 und 4 VStG enthält der vorgeschlagene § 38 (der geltende § 38 VStG kann im Hinblick auf die in Art. 3 Z 31 vorgeschlagene Neufassung des § 49 Abs. 1 AVG entfallen). Vor dem Hintergrund des § 14 Abs. 3 SPG, der bereits eine analoge Regelung für sicherheitspolizeiliche Amtshandlungen enthält, kann sich die neue Bestimmung auf den verwaltungsstrafverfahrensrechtlichen Inhalt beschränken; der Text konnte dadurch deutlich gestrafft werden.

Zu Z 27 (§ 37 Abs. 4):

§ 37 VStG wurde durch die Novelle BGBl. Nr. 176/1983 zur Gänze neu gefasst. Dabei trat an die Stelle der Regelung, dass der Sicherstellungsauftrag außer Kraft tritt, wenn binnen drei Monaten nach seiner Erlassung kein Straferkenntnis (keine Strafverfügung) erlassen wurde, die Regelung des geltenden § 37 Abs. 4 VStG, wonach die Sicherheit frei wird, wenn „nicht binnen sechs Monaten der Verfall ausgesprochen wurde“. Gemäß § 37 Abs. 5 VStG kann die Sicherheit aber erst für verfallen erklärt werden, wenn sich die Strafverfolgung des Beschuldigten oder der Vollzug der Strafe als unmöglich erweist, wobei Letzteres voraussetzt, dass die Strafe rechtskräftig verhängt worden ist. Das führt in der Praxis häufig dazu, dass die Sicherheit während des Berufungsverfahrens frei wird, weil sie in diesem Zeitraum noch nicht für verfallen erklärt werden kann (vgl. Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze II2 [2000] Anm. 19 zu § 37 [Abs. 5] VStG, die darauf hinweisen, dass „[d]er Verfall der Sicherheit … aber zufolge des ersten Satzes in Abs 4 nur ‚binnen sechs Monaten’ möglich“ sei).

Um dieses dem Zweck der Sicherheitsleistung zuwiderlaufende Ergebnis zu vermeiden, soll nach dem vorgeschlagenen § 37 Abs. 4 erster Satz die Sicherheit – ähnlich wie nach der Rechtslage vor der Novelle BGBl. Nr. 176/1983 – bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen auch dann bis zum Vollzug der Strafe einbehalten werden können, wenn innerhalb von sechs Monaten nach Sicherheitsleistung ein Straferkenntnis oder eine Strafverfügung erlassen worden ist.

Durch die Formulierung des vorgeschlagenen § 37 Abs. 4 zweiter Satz soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass Rechte Dritter auch nur an einer von mehreren als Sicherheit beschlagnahmten Sachen bestehen können.
Zu Z 30 (§ 49a Abs. 6 bis 9), Z 31 (§ 50 Abs. 6 bis 8) und Z 32 (§ 50 Abs. 9):

In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass der mit Anonymverfügung oder Organstrafverfügung festgesetzte Strafbetrag bezahlt wird, nachdem diese gemäß § 49a Abs. 6 bzw. § 50 Abs. 6 VStG gegenstandslos geworden ist. Wird in einem solchen Fall das Strafverfahren eingeleitet – was bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen des § 21 Abs. 1a bzw. des § 34 VStG zu geschehen hat –, so ist gemäß § 49a Abs. 9 bzw. § 50 Abs. 7 VStG der Strafbetrag zurückzuzahlen oder (auf die verhängte Strafe) anzurechnen. Ungeregelt ist hingegen die Vorgangsweise der Behörde bei verspäteter oder nicht mittels Beleges erfolgter (oder als solche geltender) Einzahlung und anschließender Nichteinleitung des Strafverfahrens; dies stellt eine echte Lücke dar, die nur durch analoge Anwendung des § 49a Abs. 9 bzw. § 50 Abs. 7 VStG geschlossen werden kann: Das bedeutet, dass der vorgeschriebene Strafbetrag zurückzuzahlen ist, wenn der Einzahler die Zahlung nachweist (eine Anrechnung kommt diesfalls nicht in Betracht). Zu einem ähnlichen Ergebnis würde die analoge Anwendung der Bestimmungen des bürgerlichen Rechts über die Rückforderung einer Nichtschuld (§§ 1431 ff ABGB) führen (vgl. VfSlg. 7303/1974).
Im Erkenntnis VfSlg. 14.323/1995 hat der Verfassungsgerichtshof jedoch ohne Begründung die Auffassung vertreten, dass eine Rückleistung gemäß § 50 Abs. 7 VStG dann nicht zu erfolgen habe, wenn sich die Behörde mit der wenn auch verspätet eingelangten Bezahlung der Organstrafverfügung „begnügt“. Dies ist unrichtig, weil sich ein derartiges „Begnügen“ auf keinerlei Rechtsgrundlage zu stützen vermag (vgl. Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht8 [2003], Rz 902; Sprinzel, Das abgekürzte Verfahren im VStG, ZVR 1999, 2 [17]; Wieser, Rechtsfragen der Zahlung einer Anonymverfügung oder einer Organstrafverfügung, ZVR 2000, 362).

Es besteht allerdings in der Tat ein nicht von der Hand zu weisendes praktisches Bedürfnis danach, in Fällen, in denen die Einzahlung mit (geringfügiger) Verspätung erfolgt ist, den Strafbetrag einzubehalten und von der Ausforschung des Täters bzw. der Einleitung eines Strafverfahrens absehen zu können: Denn wenn der Strafbetrag (wenn auch verspätet) bezahlt worden ist, besteht ein nur geringes general- und spezialpräventives Interesse an der Durchführung des Strafverfahrens, die zudem in der Regel mit einem nicht unbeträchtlichen Verfahrensaufwand verbunden ist.

Der vorgeschlagene § 49a Abs. 6 sieht daher vor, dass die Anonymverfügung gegenstandslos wird, wenn die Behörde wegen der strafbaren Handlung, derentwegen die Anonymverfügung erlassen worden ist, Nachforschungen nach dem Täter vornimmt oder eine Verfolgungshandlung (im Sinne des § 32 Abs. 2 VStG) vornimmt, bevor der Strafbetrag auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entrichtet worden ist. Die Behörde darf eine solche Amtshandlung allerdings erst vier Wochen nach Ausfertigung der Anonymverfügung setzen. Der Adressat der Anonymverfügung hat damit die Gewähr dafür, dass die strafbare Handlung nicht mehr verfolgt wird, wenn der Strafbetrag innerhalb von vier Wochen nach Ausfertigung der Anonymverfügung auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entrichtet worden ist. Nach Ablauf von vier Wochen besteht diese Möglichkeit nur, solange die Behörde nicht eine entsprechende Amtshandlung gesetzt hat. Hier trägt der Adressat der Anonymverfügung also das Risiko dafür, dass die Anonymverfügung in der Zwischenzeit gegenstandslos geworden ist.

Wie schon der Name sagt, richtet sich die Anonymverfügung nicht „gegen eine bestimmte Person“. Die Anordnung, dass sie keine Verfolgungshandlung (im Sinne des § 32 Abs. 2 VStG) ist, kann daher als überflüssig entfallen.

Durch den vorgeschlagenen § 49a Abs. 7 soll die Form der Entrichtung zusammenfassend geregelt werden (vgl. bisher § 49a Abs. 6 dritter und letzter Satz VStG).

Durch den vorgeschlagenen § 49a Abs. 8 soll diese Bestimmung an die Terminologie des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, angepasst werden.

Gegenüber dem geltenden § 49a Abs. 9 VStG sieht der vorgeschlagene Abs. 9 anstelle einer Nachweis(Beweis)Pflicht ein bloßes Antragsrecht vor. Ob eine entsprechende Zahlung eingegangen ist, ist für die Behörde nämlich anhand ihrer Kontoaufzeichnungen unschwer feststellbar (vgl. Sprinzel, Abgekürztes Verfahren, 14 FN 161). Im Streitfall ist über den Antrag bescheidmäßig abzusprechen, Art. 137 B‑VG soll auf diese Fälle also künftig nicht mehr anwendbar sein.

Der vorgeschlagene § 50 Abs. 6 bis 8 enthält analoge Regelungen für Organstrafverfügungen.

Zu Z 34 (§ 51e samt Überschrift):

Für die Durchführung der mündlichen Verhandlung durch den unabhängigen Verwaltungssenat soll auch im Verwaltungsstrafverfahren der in Art. 3 Z 45 vorgeschlagene § 67d AVG gelten. Die Beurteilung der Frage, in welchen Fällen die Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung durch den unabhängigen Verwaltungssenat zweckmäßig oder geboten ist, soll sich also im Verwaltungsstrafverfahren nach demselben Maßstab richten wie im Verwaltungsverfahren, insbesondere nach Art. 6 EMRK (siehe näher die Erläuterungen zur Art. 3 Z 45).

Was die bisher in § 51e Abs. 6 VStG enthaltene Regelung betrifft, wird in Art. 3 Z 45 vorgeschlagen, diese in den § 67d AVG zu transferieren. Die Sonderbestimmung des § 51e Abs. 7 VStG (gemeinsame Durchführung der Verhandlung in verschiedenen Verfahren) soll dagegen in modifizierter Form beibehalten werden.
Zu Z 35 (§ 51g Abs. 3 Z 1) und Z 39 (§ 54 Abs. 1):

Infolge von offenbaren Redaktionsversehen sind diese Bestimmungen durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 164/1999, mit dem zur Beseitigung behindertendiskriminierender Bestimmungen einige Bundesgesetze geändert wurden, nicht angepasst worden (vgl. demgegenüber die durch Art. 5 Z 3 dieses Bundesgesetzes in den §§ 117 Abs. 2 und 126 FinStrG vorgenommenen Änderungen).

Vgl auch Art. 3 Z 19 (§ 19 Abs. 3 AVG) und Z 25 (§ 39a Abs. 1 AVG) sowie Z 8 dieses Artikels (§ 6 VStG).

Zu Z 36 (§ 52a), Z 44 (Überschrift des IV. Teiles) und Z 45 (§ 55a samt Überschrift):

Die systematische Stellung der Entschädigungsregelung des § 52a Abs. 2 VStG im 6. Abschnitt („Sonstige Abänderung von Bescheiden“) des II. Teiles vermag schon jetzt nicht völlig zu befriedigen, weil die Entschädigungspflicht keine Voraussetzung der Abänderung ist, sondern (in bestimmten Fällen) deren Folge. Im Hinblick darauf soll die Entschädigung künftig nicht mehr an dieser Stelle, sondern im IV. Teil geregelt werden, dessen Überschrift daher entsprechend anzupassen ist.

Der vorgeschlagene § 55a Abs. 1 entspricht § 52a Abs. 2 erster Satz VStG mit der Maßgabe, dass die Verpflichtung zur Wiedergutmachung auf Fälle der Wiederaufnahme und der Erneuerung des Strafverfahrens (vgl. den in Z 37 vorgeschlagenen § 52b samt Überschrift) ausgedehnt werden soll.
Sofern eine Wiedergutmachung durch Naturalrestitution nicht möglich ist, ist gemäß § 52a Abs. 2 zweiter Satz VStG nach dem Strafrechtlichen Entschädigungsgesetz, BGBl. Nr. 270/1969, zu entschädigen. Da an dessen Stelle das Strafrechtliche Entschädigungsgesetz 2005 – StEG 2005, BGBl. I Nr. 125/2004, getreten ist, enthält der vorgeschlagene § 55a Abs. 2 eine Verweisung auf dieses Gesetz.

Außerdem sollen die Fälle, in denen für die Folgen von Verwaltungsstrafen und für verwaltungsbehördliche Festnahmen und Anhaltungen nach dem StEG 2005 zu entschädigen ist, präzisiert und gegenüber der geltenden Rechtslage in einer Art. 5 Abs. 5 EMRK und Art. 7 des Bundesverfassungsgesetzes über den Schutz der persönlichen Freiheit, BGBl. Nr. 684/1988, entsprechenden Weise erweitert werden: Erfasst werden sollen nun – neben den Fällen einer amtswegigen Aufhebung oder Abänderung von Bescheiden – auch die Fälle der Wiederaufnahme zugunsten des Bestraften und der Erneuerung des Strafverfahrens (§ 55a Abs. 2 Z 1), aber auch alle Fälle einer – aus welchen Gründen auch immer – gesetzwidrigen Festnahme oder Anhaltung (§ 55a Abs. 2 Z 2) sowie die (im Verwaltungsstrafverfahren wohl seltenen) Fälle, in denen eine rechtmäßige Festnahme wegen des Verdachts der Begehung einer Verwaltungsübertretung erfolgt ist, das Verwaltungsstrafverfahren in der Folge aber eingestellt wird (§ 55a Abs. 2 Z 3). Eine gesetzwidrige Anhaltung, die gemäß § 55a Abs. 2 Z 2 einen Entschädigungsanspruch begründen kann, liegt etwa dann vor, wenn eine Ersatzfreiheitsstrafe ohne das Vorliegen der dafür geltenden gesetzlichen Voraussetzungen vollzogen oder ein gemäß § 35 VStG festgenommener Verdächtiger länger als 24 Stunden angehalten wird.

Klargestellt werden soll außerdem, dass für die Ersatzansprüche der Bund oder das betreffende Land haftet, je nachdem, in wessen Namen die Freiheitsstrafe verhängt worden bzw. die Festnahme erfolgt ist (so schon zur geltenden Rechtslage Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze II2 [2000] Anm 13 zu § 52a VStG).

Zu Z 37 (§ 52b samt Überschrift) und Z 46 (§ 60):

Mit dem vorgeschlagenen § 52b soll nach dem Vorbild der §§ 363a ff StPO die Möglichkeit einer Erneuerung des Strafverfahrens für den Fall geschaffen werden, dass in einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte eine Verletzung der EMRK oder eines ihrer Zusatzprotokolle durch eine Entscheidung einer Verwaltungsstrafbehörde festgestellt wird und nicht auszuschließen ist, dass die Verletzung einen für den hievon Betroffenen nachteiligen Einfluss auf den Inhalt des Strafbescheides ausüben konnte. Voraussetzung der Ergreifung dieses Rechtsbehelfs soll das Vorliegen eines endgültigen Urteils des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sein, welches die Feststellung einer Konventionsverletzung durch eine behördliche Entscheidung im Verwaltungsstrafverfahren beinhaltet. Zusätzlich muss die – zumindest abstrakte – Möglichkeit bestehen, dass ohne die Konventionsverletzung ein für den Betroffenen günstigerer Bescheid erlassen worden wäre. Bei dieser Beurteilung hat die Behörde von der Rechtsansicht des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte auszugehen und den bekämpften Bescheid auch dann aufzuheben, wenn (bloß) eine fehlerhafte Ermessensausübung bei Anwendung einer Verfahrensvorschrift festgestellt wurde oder sonst eine innerstaatliche – dem Verfahrens- oder materiellen Recht angehörige – Norm konventionswidrig ausgelegt wurde, auch wenn sich die Entscheidung auf (seinerzeit) geltendes innerstaatliches Recht stützen konnte. Über den – unbefristeten – Antrag hat die Verwaltungsstrafbehörde erster Instanz oder der unabhängige Verwaltungssenat zu entscheiden, je nachdem, in welcher Instanz das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen wurde. Eine Kostenersatzpflicht für erfolglose Anträge auf Erneuerung soll – ebenso wie in der StPO (vgl. deren § 390a) – nicht vorgesehen werden.

Durch die vorgeschlagene Änderung des § 60 soll die Anwendbarkeit der für die Wiederaufnahme geltenden Regelung hinsichtlich des Rechts des gesetzlichen Vertreters, im Namen des jugendlichen Beschuldigten zu handeln (§ 60 VStG), auf die Erneuerung des Strafverfahrens ausgedehnt werden.

Zu Z 38 (§ 52c samt Überschrift):

Die vorgeschlagene Erweiterung des Säumnisschutzes im Verwaltungsstrafverfahren ist – ebenso wie entsprechende Änderungen des Art. 129a Abs. 1 und des Art. 132 B‑VG – vor dem Hintergrund des Urteils des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) in der Rs. Jancikova gegen Österreich vom 7. April 2005, Appl. no. 56483/00, zu sehen. In diesem Verfahren wurde eine Verletzung des Art. 13 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, festgestellt, da nach Ansicht des EGMR im konkreten Fall gegen die Säumnis der Behörden in einem Verwaltungsstrafverfahren kein wirksamer Rechtsbehelf zur Verfügung stand.

Nach der geltenden Rechtslage ist § 73 AVG im Verwaltungsstrafverfahren nur in Privatanklagesachen und im landesgesetzlichen Abgabenstrafrecht anwendbar. In sonstigen Strafverfahren wird auf andere Weise für eine rasche Entscheidung der Behörden Vorsorge getroffen bzw. sichergestellt, dass einem Beschuldigten aus einer Säumnis der Behörden keine Nachteile erwachsen: So tritt ein Straferkenntnis gemäß § 51 Abs. 7 VStG von Gesetzes wegen außer Kraft, wenn in einem Verfahren, in dem nur dem Beschuldigten das Recht der Berufung zusteht, seit dem Einlangen der Berufung 15 Monate vergangen sind. Dazu kommt die Strafbarkeitsverjährung gemäß § 31 Abs. 3 erster Satz VStG, wenn seit dem Zeitpunkt, zu dem die strafbare Tätigkeit abgeschlossen worden ist oder das strafbare Verhalten aufgehört hat, drei Jahre vergangen sind. Rechtsschutzlücken ergeben sich jedoch zum einen dann, wenn – wie in dem dem Fall Jancikova zugrunde liegenden Verwaltungsstrafverfahren – nicht nur dem Beschuldigten, sondern (zumindest) einer weiteren Partei das Recht der Berufung zukommt, da diesfalls § 51 Abs. 7 VStG nicht anwendbar ist; zum anderen besteht kein Schutz gegen die Säumnis bei der Erledigung verfahrensrechtlicher Anträge (in VfSlg. 13.987/1994 hat der Verfassungsgerichtshof zwar die Zuständigkeit der unabhängigen Verwaltungssenate zur Entscheidung über Wiedereinsetzungsanträge in Verwaltungsstrafsachen bejaht, um eine „dem rechtsstaatlichen Prinzip zuwiderlaufende Rechtsschutzlücke“ zu vermeiden; durch die Novelle BGBl. I Nr. 158/1998 ist dieser – von der Lehre kritisierten – Rechtsprechung aber der Boden entzogen worden – vgl. dazu Walter/Thienel, Die Verwaltungsverfahrensnovellen 1998, 198 ff, mwH). 

Um die aufgezeigten Rechtsschutzlücken zu schließen und mögliche weitere Verurteilungen Österreichs zu vermeiden, soll in Art. 129a Abs. 1 Z 4 B‑VG die verfassungsrechtliche Beschränkung der Zuständigkeit der unabhängigen Verwaltungssenate zur Entscheidung über Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht entfallen. Dies ermöglicht es, im VStG generell die Anwendbarkeit des § 73 AVG im Verwaltungsstrafverfahren vorzusehen. Um den Säumnisschutz auch für Fälle effektiv zu gestalten, in denen ein unabhängiger Verwaltungssenat seinerseits säumig ist, soll parallel dazu auch Art. 132 B‑VG geändert werden und die Erhebung der Säumnisbeschwerde an den Verwaltungsgerichtshof künftig nicht mehr von Verfassungs wegen auf bestimmte Rechtssachen (derzeit: Privatanklagesachen und landesgesetzliche Abgabenstrafsachen bzw. Finanzstrafsachen des Bundes) beschränkt sein.
Zu Z 40 (§ 54 Abs. 3):

Zitierungsanpassung.

Zu Z 41 (§ 54b Abs. 1) und Z 42 (§ 54b Abs. 1a):

Im VStG ist für die Bezahlung von Geldstrafen weder eine Zahlungsfrist noch die Zustellung einer Zahlungsaufforderung bzw. Mahnung durch die Behörde vorgesehen; rechtskräftig verhängte Geldstrafen und sonstige in Geld bemessene Unrechtsfolgen sind gemäß § 54b Abs. 1 VStG sofort vollstreckbar. Dies ist unbefriedigend, wenn der Bestrafte an sich zahlungsfähig und zahlungsbereit ist und den Strafbetrag nach entsprechender Mahnung ohne weiteres entrichten würde (ohne dass ein Vollstreckungsverfahren eingeleitet werden müsste).

Mit dem vorgeschlagenen § 54b Abs. 1 soll daher einerseits eine gesetzliche Zahlungsfrist von zwei Wochen festgelegt und andererseits die Verpflichtung geschaffen werden, den zu bezahlenden Geldbetrag vor Einleitung eines Vollstreckungsverfahrens einzumahnen, sofern nicht mit Grund anzunehmen ist, dass der Bestrafte zur Zahlung nicht bereit oder der Betrag uneinbringlich ist.

Der vorgeschlagene § 54b Abs. 1a sieht vor, dass der Bestrafte einen pauschalierter Beitrag von fünf Euro zu den Kosten des Mahnverfahrens zu entrichten hat.
Zu Z 43 (§ 54b Abs. 3):

Nach dem Vorbild des § 409a StPO soll die Bewilligung der Ratenzahlung gemäß § 54b Abs. 3 VStG zwingend an die Bedingung geknüpft werden, dass alle noch aushaftenden Teilbeträge sofort fällig werden, wenn der Zahlungspflichtige mit mindestens zwei Ratenzahlungen in Verzug ist („Terminverlust“).
Zu Z 47 (§ 64 Abs. 2):

Die Höhe des gemäß § 64 Abs. 2 VStG zu entrichtenden Mindestbeitrags zu den Kosten des Strafverfahrens von 1,50 Euro ist seit dem Jahr 1991 nicht angepasst worden; durch die Verwaltungsverfahrensnovelle 2001, BGBl. I Nr. 137, erfolgte lediglich eine Ersetzung des Schillingbetrages (20 S) durch den entsprechenden Euro-Betrag. Im Hinblick darauf wird eine Erhöhung auf fünf Euro vorgeschlagen.
Zu Z 48 (§ 66b Abs. 13 bis 16):

Der vorgeschlagene Abs. 13 soll das In- und Außer-Kraft-Treten regeln.

Der vorgeschlagene Abs. 14 ist vor dem Hintergrund der in Z 10 vorgeschlagenen Neufassung des § 8 zu sehen (siehe die Erläuterungen zu dieser Bestimmung).

Das VStG-Übergangsrecht 1991, dessen Aufhebung in Abs. 15 vorgeschlagen wird, ist durch Zeitablauf gegenstandslos.

Obwohl die Begriffe „Arrest“ bzw. „Arreststrafe“ bereits durch die VStG-Novelle 1987, BGBl. Nr. 516, durch den Begriff „Freiheitsstrafe“ ersetzt worden sind, existiert fast 20 Jahre später eine nicht unbeträchtliche Anzahl von bundes- und landesgesetzlichen Verwaltungsvorschriften, in denen diese Begriffe immer noch vorkommen: Eine Suche im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) ergibt allein 49 Strafbestimmungen in Bundesgesetzen, darunter auch Bestimmungen, die in der Zwischenzeit mehrfach geändert worden sind (wie zB § 134 KFG und § 99 StVO). Auch im Rahmen der sog. „Euro-Umstellung“ (siehe insb. das 1. Euro-Umstellungsgesetz – Bund, BGBl. I Nr. 98/2001) ist keine entsprechende Anpassung erfolgt (obwohl die fraglichen Bestimmungen aus diesem Anlas ohnedies geändert werden mussten). Vor diesem Hintergrund erscheint es bei realistischer Betrachtung unvermeidlich, die erforderlichen Anpassungen nunmehr in Form einer generellen Ersetzungsanordnung vorzunehmen (so wie dies etwa bei Erlassung des Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974, durch Art. III des Strafrechtsanpassungsgesetzes, BGBl. Nr. 422/1974, geschehen ist). Diesem Zweck dient der vorgeschlagene Abs. 16.

Zur Verfassungsmäßigkeit der in den vorgeschlagenen Abs. 14 und 16 vorgesehenen Derogation von Landesrecht siehe ausführlich Wiederin, Bundesrecht und Landesrecht (1995), 90 ff, insb. 98 ff zu den §§ 12 Abs. 1 und 16 Abs. 2 zweiter Satz VStG; vgl. auch die Erläuterungen zu Art. 2 Z 32 (Art. XII Abs. 18 EGVG).
Zu Art. 5 (Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991):

Die Z 1, 2 und 4 beinhalten terminologische Anpassungen.
Durch die in Z 3 vorgeschlagene Neufassung des § 10 Abs. 3 zweiter Satz VVG soll berücksichtigt werden, dass der Instanzenzug in Angelegenheiten der Sicherheitsverwaltung an die Sicherheitsdirektion verläuft (vgl. Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze II2 [2000], Anm. 14 zu § 14 VVG).
Zu Art. 6 (Änderung des Zustellgesetzes):

Zu Z 1 (Überschrift vor § 1), Z 15 (Überschrift vor § 13), Z 40 (Überschrift vor § 28) und Z 55 (Überschrift vor § 38):

Gemäß den Legistischen Richtlinien (siehe Nr. 111) sind Gliederungsbezeichnungen mit arabischen Ziffern zu versehen, die ihnen jeweils voranzusetzen sind. Diesem Erfordernis soll durch den vorliegenden Vorschlag nachgekommen werden.

Zu Z 2 (§ 2 Z 2), Z 16 (§ 13 Abs. 1), Z 18 (§ 13 Abs. 2, § 14, § 17 Abs. 3, § 18 Abs. 2, § 19 Abs. 1, § 20 Abs. 2, § 21 Abs. 1 und § 24 Z 2), Z 20 (§ 13 Abs. 2 und 4 zweiter Satz, § 16 Abs. 4 und § 19 Abs. 2), Z 21 (§ 13 Abs. 3 und 4 erster Satz, § 14, § 16 Abs. 1, § 17 Abs. 1 und 3, § 18 Abs. 1, § 20 Abs. 1 und § 21 Abs. 2), Z 26 (§ 17 Abs. 3 erster Satz), Z 27 (§ 17 Abs. 3 vierter Satz), Z 29 (§ 18 Abs. 1), Z 33 (§ 22 Abs. 2), Z 35 (§ 23 Abs. 1) und Z 38 (§ 23 Abs. 4):

Die alternative Verwendung der Begriffe „Dokument“ und „Sendung“ soll zu Gunsten einer einheitlichen Terminologie aufgegeben werden.

Zu Z 3 (§ 2 Z 3), Z 4 (§ 2 Z 4), Z 42 (§ 32 Abs. 1 Z 4 und § 36) und Z 43 (§ 32 Abs. 1 Z 4):

Die durch die Novelle BGBl. I Nr. 10/2004 eingeführte Definition des Begriffs „Adresse“ erscheint angesichts der in § 2 Z 4 bis 6 vorgenommenen Begriffsbestimmungen („Zustelladresse“, „Abgabestelle“ und „elektronische Zustelladresse“) entbehrlich; die Merkmale einer Adresse sollen daher in die Definition der „Zustelladresse“ transferiert werden. Da das Zustellgesetz von Zustellungen an einer Adresse spricht, erscheint es in sprachlicher Hinsicht unzweckmäßig, die Adresse mit bestimmten „Angaben“ gleichzusetzen; daher soll festgehalten werden, dass die Zustelladresse durch bestimmte Angaben zu umschreiben ist.

Zu Z 5 (§ 2 Z 9):

Die vorgeschlagene Novellierung dient einerseits der Bereinigung eines Redaktionsversehens im Rahmen der Novelle BGBl. I Nr. 10/2004 („Universaldienstbetreiber“ statt „Universaldienstebetreiber“), andererseits sollen die Neufassung der Abschnittsüberschriften und der Entfall der behördlichen Zustelldienste berücksichtigt werden.

Zu Z 6 (§ 3 samt Überschrift):

Durch die vorgeschlagene Neuformulierung des § 3 ZustG sollen die der Behörde zur Verfügung stehenden Möglichkeiten klarer zum Ausdruck gebracht werden.

Zu Z 7 (§§ 4 und 5 samt Überschriften):

§ 4 ZustG idF des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/2004 trifft einerseits Anordnungen über die Bestimmung der Zustelladresse durch die Zustellbehörde, andererseits über die Zustellung außerhalb einer Zustelladresse; § 5 regelt die Zuständigkeit zur Anordnung der Zustellung sowie den Inhalt der Zustellverfügung. Gegenstand des vorgeschlagenen § 4 soll ausschließlich die Frage sein, ob eine Zustellung an einer Zustelladresse vorgenommen werden muss oder auch außerhalb einer solchen zulässig ist; in § 5 sollen die Regelungen über die Zustellverfügung zusammengefasst werden.

§ 5 Abs. 1 erster Satz entspricht der bisher in § 5 erster Satz getroffenen Regelung.

§ 5 Abs. 1 zweiter Satz erster Halbsatz stellt die – inhaltlich und begrifflich an die §§ 16 und 17 ZustG angepasste – Nachfolgeregelung des § 4 Abs. 3 dar: Es soll nicht mehr darauf abgestellt werden, ob der Empfänger „durch längere Zeit hindurch dauernd abwesend“ oder „durch längere Zeit hindurch nicht erreichbar“ ist, sondern darauf, ob sich der Empfänger an einer Abgabestelle nicht regelmäßig aufhält bzw. ob er an einer elektronischen Zustelladresse nicht regelmäßig erreichbar ist; schon die bisherige Regelung wurde in der Lehre (vgl. Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht3 [2004], 347) – in Abgrenzung zu solchen Fällen, in denen der Charakter als Abgabestelle verloren geht – in diesem Sinn verstanden. Weiters soll nicht mehr auf die rechtzeitige Bekanntgabe des betreffenden Umstandes bei Behörde oder Zustelldienst, sondern auf das Vorliegen von Gründen zu einer entsprechenden Annahme der Behörde abgestellt werden. Grund zur Annahme, dass sich der Empfänger nicht regelmäßig an einer Abgabestelle aufhält, besteht jedenfalls dann, wenn – von Fällen offensichtlichen Missbrauchs abgesehen – der Empfänger der Behörde eine entsprechende Mitteilung gemacht hat. Grund zur Annahme des Mangels der regelmäßigen Erreichbarkeit wird – wiederum von Fällen offensichtlichen Missbrauchs abgesehen – dann bestehen, wenn der Empfänger die Behörde oder gemäß § 32 Abs. 2 den elektronischen Zustelldienst darüber in Kenntnis gesetzt hat. Die Vornahme einer elektronischen Zustellung über einen elektronischen Zustelldienst setzt eine Abfrage gemäß § 33 Abs. 1 voraus; da elektronische Zustelldienste gemäß § 28 Abs. 1 Z 4 verpflichtet sind, an den Zustelldienst gerichteten Mitteilungen gemäß § 32 Abs. 2 ersichtlich zu machen, ist sichergestellt, dass eine derartige Mitteilung bei der Vornahme einer elektronischen Zustellung berücksichtigt werden kann. Anders als §§ 16 Abs. 1 und 17 Abs. 1 ZustG richtet sich die vorgeschlagene Regelung nicht an den Zusteller, sondern an die Behörde. Der Begriff „diese Zustelladresse“ in der Wortfolge „an der eine Zustellung nicht verfügt werden darf“ ist im Sinn der Begriffsbestimmung des § 2 Z 4 ZustG zu verstehen; er bezieht sich also nicht nur auf die unmittelbar zuvor genannte „elektronische Zustelladresse“, sondern auch auf die „Abgabestelle“. Unter welchen Voraussetzungen eine nachträglich hervorgekommene Abwesenheit von der Abgabestelle die Wirksamkeit der Zustellung auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt, ist in den §§ 16 Abs. 5, 17 Abs. 3, 26 Abs. 2 und 34 Abs. 4 ZustG geregelt; § 4 Abs. 3 letzter Satz ZustG erscheint daher entbehrlich.

Der vorgeschlagene § 5 Abs. 1 zweiter Satz zweiter Halbsatz und letzter Satz entspricht im Wesentlichen den bisher in § 4 Abs. 1 erster Satz und § 4 Abs. 2 ZustG getroffenen Regelungen.

Der vorgeschlagene Abs. 2 trifft eine dem § 5 zweiter Satz ZustG entsprechende Regelung; da sie sich auf den Fall der Zustellung an eine Abgabestelle beschränkt, können die Bezugnahme auf die mögliche Mithilfe eines Zustelldienstes bei der Feststellung der Zustelladresse (die sich laut RV 252 d.B. XXII. GP „vor allem“ auf die Feststellung des Vorhandenseins einer elektronischen Zustelladresse beziehen wird) sowie die unter § 5 Z 6 ZustG getroffene Anordnung entfallen.

Bei einer Verfügung zur Zustellung an eine einem elektronischen Zustelldienst benannte elektronische Adresse kann naturgemäß die Bezeichnung der Abgabestelle entfallen (§ 5 Abs. 3 erster Satz erster Halbsatz). Da es für eine derartige Zustellung charakteristisch ist, dass der Behörde die Zustelladresse nicht bekannt ist, tritt an die Stelle der Verfügung zur Zustellung an einer konkreten Zustelladresse die Anordnung zur Zustellung über einen elektronischen Zustelldienst (§ 5 Abs. 3 letzter Satz erster Halbsatz). Für den Fall, dass die Abfrage gemäß § 33 Abs. 1 ZustG ein negatives Ergebnis bringt, besteht die Möglichkeit, eine Eventualverfügung zur Zustellung an eine Abgabestelle des Empfängers – so diese der Behörde bekannt ist – zu treffen (§ 5 Abs. 3 letzter Satz zweiter Halbsatz).

Im vorgeschlagenen § 5 Abs. 3 erster Satz zweiter Halbsatz findet sich die Regelung des § 33 Abs. 3 ZustG in modifizierter Form wieder.

Die vorgeschlagenen Abs. 4 bis 6 regeln den Inhalt der Zustellverfügung in den Fällen einer Zustellung an einer der Behörde für die Zustellung in einem laufenden Verfahren angegebenen Adresse, durch Hinterlegung ohne Zustellversuch und durch öffentliche Bekanntmachung.

Zu Z 8 (§ 7):

§ 7 Abs. 2 ZustG idF BGBl. I Nr. 10/2004 sieht vor, dass der Versuch der Zustellung an einer gemäß § 4 nicht vorgesehenen Adresse eine Zustellmangel ist. Dass es sich bei der Zustellung etwa an einer in der Zustellverfügung nicht genannten Adresse oder an einer Adresse, die gemäß § 4 Abs. 3 nicht verwendet werden darf, um einen Zustellmangel handelt, der mit dem tatsächlichen Zukommen heilt, ist selbstverständlich und muss nicht ausdrücklich normiert werden (so auch Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht3 [2004], 337 FN 15). Diese Regelung soll deshalb entfallen.
Zu Z 9 (Überschrift nach § 8) und Z 28 (Überschrift nach § 17):

Die Novellierungen dient der Bereinigung von Redaktionsversehen im Rahmen der Novelle BGBl. I Nr. 10/2004.

Z 10 (§ 9 Abs. 1) und Z 11 (§ 9 Abs. 2):

Terminologische Anpassung an das Handelsrechts-Änderungsgesetz, BGBl. I Nr. 120/2005.

Z 12 (§ 9 Abs. 3):

Durch die Anfügung des vorgeschlagenen letzten Satzes in § 9 Abs. 3 ZustG soll die Rechtslage vor der Novelle BGBl. I Nr. 10/2004 wieder hergestellt werden, wonach die unterbliebene Bezeichnung des Zustellungsbevollmächtigten als Empfänger durch das tatsächliche Zukommen heilt (vgl. § 9 Abs. 1 zweiter Satz ZustG in der Fassung vor der Novelle BGBl. I Nr. 10/2004).

Z 13 (§ 9 Abs. 6):

Durch die Anfügung des vorgeschlagenen Abs. 6 soll die Rechtslage vor der Novelle BGBl. I Nr. 10/2004 wieder hergestellt werden, wonach die Vorschriften betreffend die Änderung der Abgabestelle auch für Zustellungsbevollmächtigte gelten (vgl. § 9 Abs. 4 ZustG in der Fassung vor der Novelle BGBl. I Nr. 10/2004).
Zu Z 14 (§ 10):

Zur bisherigen Rechtslage („Einer sich nicht nur vorübergehend im Ausland aufhaltenden Partei oder einem solchen Beteiligten [...]“) wurde in der Lehre die Auffassung vertreten, die Regelung beziehe sich auf den Fall, dass „eine – natürliche oder juristische – Person [...], [...] keine Abgabestelle [...] im Inland hat, ohne, daß dies darauf zurückzuführen ist, daß sie sich bloß vorübergehend, zB auf eine Urlaubsreise, ins Ausland begeben hat“ (so Walter/Mayer, Zustellrecht [1983], § 10 Anm. 1; ebenso Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I2 [1998], § 10 ZustG Anm. 2, und Stumvoll in Fasching/Konecny, Kommentar zu den Zivilprozeßgesetzen II/22 [2003] § 87 ZPO [§ 10 ZustG] Rz 4). Durch die vorliegenden Regelung soll klargestellt werden, dass in allen Fällen, in denen weder eine Abgabestelle im Inland noch eine elektronische Zustelladresse vorliegt, ein Auftrag zur Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigten erteilt werden kann. Ein Urlaub im Ausland – anders könnte dies nur bei Urlauben von besonders langer Dauer sein – hebt den Charakter einer Abgabestelle nicht auf.

Da nicht mehr auf einen vorübergehenden Aufenthalt im Ausland abgestellt wird, kann auch kein Zweifel mehr daran bestehen, dass der Auftrag zur Namhaftmachung eines Zustellungsbevollmächtigten nicht nur an eine natürliche, sondern auch an eine juristische Person ergehen kann.

Dass die Behörde in einem Auftrag, innerhalb einer bestimmten Frist eine Handlung zu setzen, auch die Dauer dieser Frist anzugeben hat, versteht sich von selbst. Der Wegfall der Wortfolge „gleichzeitig zu bestimmenden“ vor dem Wort „Frist“ im ersten Satz bewirkt daher keine Änderung gegenüber der bisherigen Rechtslage.

Von selbst versteht sich auch, dass sich ein Auftrag an eine Partei oder einen Beteiligten, einen Zustellungsbevollmächtigten namhaft zu machen, sinnvollerweise nur auf Verfahren beziehen kann, die den Beteiligten „betreffen“. Auch der Wegfall der Worte „sie betreffenden“ vor dem Wort „Verfahren“ im ersten Satz bezweckt daher keine Änderung der Rechtslage.

Da die Namhaftmachung eines Zustellungsbevollmächtigten darauf gerichtet ist, prozessuale Rechtswirkungen auszulösen, handelt es sich bei der von der Behörde zu bestimmenden Frist um eine verfahrensrechtliche Frist.

Der Behörde „bekanntgegeben“ ist die Zustelladresse erst dann, wenn die sich darauf beziehende Mitteilung bei der Behörde eingelangt ist; Entsprechendes gilt für die verspätete Namhaftmachung eines Zustellungsbevollmächtigten.

Zu Z 17 (§ 13 Abs. 2), Z 19 (§ 13 Abs. 2 und 4 sowie § 16 Abs. 3), Z 22 (§ 13 Abs. 4 und § 16 Abs. 3):

Da gemäß § 5 des Postgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 18/1998, neben der Post auch andere Betreiber zur Erbringung von Universaldienstleistungen (zumindest in Teilbereichen) zugelassen werden können, erscheint es angebracht, die Verweise auf die Post in den §§ 13 und 16 ZustG durch Verweise auf Zustelldienste (gemeint sind solche im Sinne des 2. Abschnittes) zu ersetzen (siehe auch die Definition in § 2 Z 9 ZustG, wonach es neben der Post andere Universaldienstbetreiber nach § 5 des Postgesetzes 1997 im Bereich des 2. Abschnitts gibt).

Zu Z 23 (§ 17 Abs. 1), Z 36 (§ 23 Abs. 1) und Z 37 (§ 23 Abs. 2):

Gemäß § 3 der Post-Universaldienstverordnung, BGBl. II Nr. 100/2002, ist der Universaldienstbetreiber verpflichtet, eine ausreichende, flächendeckende Versorgung mit Post-Geschäftsstellen sicherzustellen, wobei als Post-Geschäftsstellen Postämter und Postagenturen gelten. Es erscheint daher zweckmäßig, den Begriff Postamt durch den „Überbegriff“ Post-Geschäftsstelle zu ersetzen.

Zu Z 24 (17 Abs. 1, § 25 Abs. 1 und § 34 Abs. 2 Z 2), Z 31 (§ 21 Abs. 2 und § 25 Abs. 1) und Z 39 (§ 24 Z 1):

Die Vorschläge dienen der terminologischen Vereinheitlichung (Ersetzung des Begriffes „Schriftstück“ durch den Begriff „Dokument“).

Zu Z 25 (§ 17 Abs. 2) und Z 32 (§ 21 Abs. 2 und § 26 Abs. 1):

Der Begriff „Abgabeeinrichtung“ stellt einen Überbegriff für die bisher verwendeten Begriffe „Briefkasten“, „Hausbrieffach“ und „Briefeinwurf“ dar, an den an anderen Stellen (§§ 21 Abs. 2 und 26 Abs. 1) und in anderen Rechtsvorschriften – zB der Zustellformularverordnung – angeknüpft werden kann.

Zu Z 30 (§ 20 Abs. 1):

Bereinigung eines bei der Novelle BGBl. I Nr. 10/2004 unterlaufenen Redaktionsversehens; da § 13 Abs. 5 durch diese Novelle aufgehoben wurde, ist auch der Verweis in § 20 Abs. 1 ZustG entsprechend anzupassen.

Zu Z 34 (§ 22 Abs. 3):

Mit der vorgeschlagenen Neuregelung sollen Alternativen zur unverzüglichen Zurücksendung des Zustellnachweises geschaffen werden. Unter den „auf dem Zustellnachweis enthaltenen, den Zustellvorgang dokumentierenden Daten“ sind alle Angaben über Zeitpunkt und Vorgänge im Zusammenhang mit Zustellversuchen, Übernahme, Annahmeverweigerung und Hinterlegung zu verstehen. Eine einer elektronischen Weiterleitung zugängliche „Kopie“ im Sinn des § 13 Abs. 7 erster Satz AVG kann nach gegenwärtigem Stand der Technik etwa durch Einscannen des Zustellnachweises hergestellt werden.
Zu Z 41 (§§ 28 bis 31 samt Überschriften):

In dem durch die Novelle BGBl. I Nr. 10/2004 in das Zustellgesetz eingefügten 3. Abschnitt sollen einige unzweckmäßige Regelungen beseitigt und einige Redaktionsversehen bereinigt werden.

Der vorgeschlagene § 28 soll zum einen um einen Verweis auf den Stand der Technik, bei der Erfüllung der gesetzlich vorgesehenen Aufgaben eines elektronischen Zustelldienstes zu beachten ist, ergänzt werden; zum anderen soll der Aufgabenkatalog erweitert werden: Die elektronischen Zustelldienste werden verpflichtet, die Voraussetzungen dafür zu schaffen , dass der im vorgeschlagenen § 28 Abs. 2 vorgesehene elektronische Zustelldienst (dieser entspricht dem elektronischen Zustelldienst gemäß § 30 Abs. 1 zweiter Satz ZustG idF des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/2004) den (für eine konkreten Zustellung heranzuziehenden) elektronischen Zustelldienst ermitteln kann. Dieser Zustelldienst muss daher unmittelbar oder zumindest mittelbar (im Wege der Beantwortung einer Anfrage ) Zugriff auf bestimmte Daten der anderen elektronischen Zustelldienste haben.

Der vorgeschlagene § 28 Abs. 2 führt die derzeit in § 30 Abs. 2 Z 2 und 3 ZustG enthaltenen Aufgaben an. Im Gegensatz zur derzeitigen Regelung in § 30 Abs. 2 soll nunmehr auch ausdrücklich die Ermittlungsleistung, die sich derzeit aus § 33 Abs. 1 ZustG ergibt, als Leistung genannt werden. Hinzuweisen ist darauf, dass bei einer konkreten Zustellung nicht alle Leistungen anfallen müssen; ist ein Empfänger bei keinem elektronischen Zustelldienst angemeldet, so kann keine elektronische Zustellung erfolgen und demnach auch keine Verrechnungsleistung anfallen.

Der vorgeschlagene § 28 Abs. 3 entspricht § 28 Abs. 2 ZustG, die vorgeschlagenen Abs. 4 bis 6 des § 28 entsprechen § 30 Abs. 3 bis 5 ZustG.

Die Kunden haben kein Entgelt für die Erbringung der Leistungen gemäß § 28 Abs. 1 zu entrichten; die einzige Ausnahme stellt die in Abs. 1 Z 11 angeführte Leistung dar.

Der vorgeschlagene § 29 entspricht inhaltlich dem derzeitigen § 29 Abs. 1 ZustG. Die darin vorgesehenen behördlichen Zustelldienste sind im vorliegenden Vorschlag nicht mehr enthalten.

Der vorgeschlagene § 30 entspricht inhaltlich dem derzeitigen § 31 ZustG. Durch den vorgeschlagenen zweiten Satz in Abs. 1 soll sichergestellt werden, dass die Zulassungsbehörde über allfällige die Zulassungsvoraussetzungen betreffende Änderungen informiert werden.

Unter „geeigneten Maßnahmen“ im Sinn des § 30 Abs. 2 sind Maßnahmen zu verstehen, mit denen sich der Bundeskanzler Kenntnis über die Einhaltung der für die Tätigkeit der Zustelldienste maßgeblichen rechtlichen Vorschriften verschaffen kann.

Der vorgeschlagene Abs. 3 des § 30 rezipiert den Inhalt des derzeitigen § 29 Abs. 2 ZustG; es erscheint zweckmäßig, die Regelung betreffend den Widerruf einer Zulassung im Zusammenhang mit den Befugnissen des Bundeskanzlers als Aufsichtsbehörde zu normieren.

Gemäß dem vorgeschlagenen § 28 Abs. 1 erster Satz soll die Zustellleistung „nach dem jeweiligen Stand der Technik“ erbracht werden; eine Voraussetzung der Zulassung gemäß dem vorgeschlagenen § 29 ist das Vorliegen der „für die ordnungsgemäße Erbringung der Zustellleistung erforderlichen technischen [...] Leistungsfähigkeit“. Daher ist beim vorliegenden Vorschlag auch dann von einem Wegfall einer Zulassungsvoraussetzung auszugehen, wenn der betreffende Zustelldienst seine Leistungen nicht mehr „nach dem jeweiligen Stand der Technik“ erbringt.

Der vorgeschlagene § 31 übernimmt den Inhalt des § 30 Abs. 1 ZustG. Durch die Umformulierung soll klar zum Ausdruck gebracht werden, dass sich das Vergabeverfahren auf alle Leistungen gemäß § 28 Abs. 1 und 2 (Zustellleistung, Ermittlungsleistung und Verrechnungsleistung) erstreckt; aus diesem Grund werden auch alle diese Leistungen Gegenstand des zwischen dem Bundeskanzler und dem Bestbieter abzuschließenden Vertrages und sind in den Angeboten für alle diese Leistungen Preise anzugeben. Aus dem vorgeschlagenen § 28 Abs. 2 ergibt sich, dass die Leistungen gemäß dieser Vorschrift nur von einem elektronischem Zustelldienst erbracht werden können; dieser Zustelldienst wird in dem im vorgeschlagenen § 31 Abs. 1 vorgesehenen Vergabeverfahren ermittelt. Die Zustellleistungen gemäß dem vorgeschlagenen § 28 Abs. 1 können hingegen von allen zugelassenen elektronischen Zustelldiensten erbracht werden, wenngleich nicht auf vertraglicher Basis, sondern allein auf Grund der vom Bundeskanzler zu erteilenden Zulassung. Das für die Erbringung der Zustellleistung zustehenden Entgelt richtet sich auf Grund der gesetzlichen Anordnung des vorgeschlagenen § 31 Abs. 1 dritter Satz nach dem Entgelt, das Gegenstand des Vertrages zwischen dem Bundeskanzler und dem Zuschlagsempfänger ist.

Neu vorgeschlagen wird in § 31 Abs. 2, dass vom Bundeskanzler ein Übergangszustelldienst einzurichten ist, der immer dann die Leistungen gemäß dem vorgeschlagenen § 28 Abs. 2 zu erbringen hat, wenn kein Vertragsverhältnis mit einem in einer Ausschreibung ermittelten Zustelldienst besteht. Da der Zuschlag nur einem elektronischen Zustelldienst, der zugelassen ist, erteilt werden darf, ist der Vertrag unter der auflösenden Bedingung abzuschließen, dass die Zulassung für die Dauer des Vertragsverhältnisses aufrecht ist.

Zu Z 44 (§ 32 Abs. 2):
Die derzeitige Regelung des § 4 Abs. 3 zweiter Satz ZustG, wonach der Empfänger den Umstand seiner länger dauernden Abwesenheit bekanntgeben kann, soll in abgewandelter Form in § 32 Abs. 2 getroffen werden. Die Vornahme einer elektronischen Zustellung setzt eine – durch den mit der Erbringung der Leistungen gemäß § 28 Abs. 2 betrauten Zustelldienst durchzuführenden – Ermittlung dahin voraus, ob und bei welchem elektronischen Zustelldienst der Empfänger angemeldet ist (§ 33 Abs. 1). Da elektronische Zustelldienste gemäß § 28 Abs. 1 Z 4 verpflichtet sind, an den Zustelldienst gerichteten Mitteilungen gemäß § 32 Abs. 2 ersichtlich zu machen, ist sichergestellt, dass eine derartige Mitteilung auch bei der Vornahme einer elektronischen Zustellung berücksichtigt werden kann.

Zu Z 46 (§ 33 Abs. 1), Z 47 (§ 33 Abs. 2 erster Satz) und Z 48 (Entfall des § 33 Abs. 3):

Die Neuformulierung dient der Anpassung an die in § 4 Abs. 5 vorgeschlagene Regelung über die Erlassung der Zustellverfügung bzw. an den ebenfalls neu vorgeschlagenen § 28 Abs. 2. Es steht der Behörde frei, entweder zuerst nur die Ermittlungsleistung in Auftrag zu geben (und danach die Zustellverfügung selbst zu vervollständigen) oder von der Möglichkeit des § 4 Abs. 5 Gebrauch zu machen (und  eine Eventualverfügung zur Zustellung an einer Abgabestelle zu treffen.

Der Regelungsinhalt des derzeitigen § 33 Abs. 3 ZustG soll in den vorgeschlagenen § 5 Abs. 3 erster Satz übernommen werden.

Zu Z 49 (§ 34 Abs. 1):

Die vorgeschlagene Neuformulierung dient lediglich der sprachlichen Klarstellung.

Zu Z 50 (§ 34 Abs. 2 Z 3):

Aus Zweckmäßigkeitserwägungen soll eine an § 17 Abs. 3 ZustG angelehnte zweiwöchige Mindestfrist für die Abholung vorgesehen werden.
Zu Z 51 (§ 34 Abs. 3 erster und zweiter Satz):

Die Ersetzung des Verweises auf die „folgenden beiden Tagen“ durch die „folgenden 48 Stunden“ soll eine Berechnung des Ablaufs der Frist nach den Regeln der Naturalkomputation ermöglichen.

Dass die Übersendung der Verständigung an eine Abgabestelle nur auf nicht-elektronischem Weg erfolgen kann, versteht sich von selbst; die dahingehende Wortfolge in § 34 Abs. 3 zweiter Satz ZustG erscheint daher entbehrlich. Der letzte Halbsatz des vorgeschlagenen § 34 Abs. 3 zweiter Satz soll es dem elektronischen Zustelldienst ermöglichen, von einer Verständigung an der Abgabestelle abzusehen, wenn das Dokument nach Ablauf der 24 Stunden nach der zweiten Verständigung, aber noch vor der Verständigung an der Abgabestelle abgeholt wurde.

Zu Z 52 (§ 34 Abs. 4 zweiter Satz):

Die Bestimmung soll an die entsprechenden Bestimmungen in § 16 Abs. 4 und § 17 Abs. 3 ZustG angepasst werden. Insbesondere soll Vorsorge für den Fall getroffen werden, dass das zuzustellende Dokument zum Zeitpunkt der Rückkehr an die Abgabestelle gar nicht mehr zur Abholung bereitgehalten wird; schließlich soll auch der Fall geregelt werden, dass der Empfänger ohne Rückkehr an die Abgabestelle und somit ohne Kenntnis der Verständigung an die Abgabestelle allerdings noch innerhalb der Abholfrist das Dokument abholt.

Zu Z 53 (§ 36 Z 1):

Die Bestimmung soll terminologisch an den vorgeschlagenen § 34 Abs. 3 angepasst werden.

Zu Z 54 (§ 37 samt Überschrift):

Im neu vorgeschlagenen § 37 soll nunmehr ausdrücklich festgehalten werden, dass eine elektronische Zustellung ohne Zustellnachweis auch unmittelbar von der Behörde an den Empfänger erfolgen kann, wenn dieser der Behörde eine elektronische Adresse für die Zustellung in einem laufenden Verfahren angegeben hat (vgl. bereits den derzeitigen § 2 Z 6 und § 4 Abs. 1 letzter Satz ZustG).

Mit Abs. 3 soll die derzeit in § 4 Abs. 5 letzter Satz ZustG getroffene Regelung rezipiert werden.

Zu Z 56 (§ 40 Abs. 4):

Bereinigung eines Redaktionsversehens.

Zu Z 57 (§ 40 Abs. 5 und 6):

Die Neufassung des § 40 Abs. 5 ZustG dient der Präzisierung in zeitlicher Hinsicht.

Die Übergangsbestimmung des § 40 Abs. 6 ZustG soll an die in in Z 41 (§ 31 Abs. 2) vorgeschlagene Einführung eines Übergangszustelldienstes angepasst werden; weiters soll eine Neuregelung betreffend den Zeitpunkt der Durchführung des Vergabeverfahrens getroffen werden.

Zu Artikel 7 (Änderung des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985):

Zu Z 1 (§§ 1 bis 3) und Z 4 (§ 8):

Bei wörtlicher Interpretation kann aus der Verwendung des Begriffes „offene Stellen“ in § 1 Abs. 3 VwGG der Schluss gezogen werden, dass die (Plan-)Stellen der Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes erst dann ausgeschrieben werden dürfen, wenn sie tatsächlich frei geworden („offen“) sind. Dies dürfte allerdings kaum der Absicht des Gesetzgebers der VwGG-Novelle BGBl. Nr. 470/1995 entsprechen und wäre im Hinblick auf ein damit notwendigerweise verbundenes Übergangsstadium bis zur Nachbesetzung der (Plan-)Stelle auch außerordentlich unzweckmäßig.

Durch den vorgeschlagenen § 2 Abs. 1 zweiter Satz soll die Ausschreibung einer Planstelle vor deren Freiwerden ausdrücklich ermöglicht werden; dies entspricht der in § 5 Abs. 3 erster Satz des Ausschreibungsgesetzes 1989, BGBl. Nr. 85, getroffenen Regelung. Der vorgeschlagene § 2 Abs. 1 dritter Satz wiederum entspricht der – im Interesse der Einfachheit, Raschheit und Kostenersparnis gelegenen – Regelung des § 30 Abs. 1 RDG. Der vorgeschlagene § 2 Abs. 2 schließlich folgt § 5 Abs. 4 des Ausschreibungsgesetzes 1989.

Dem Wesen einer Ausschreibung entsprechend ist die fristgerechte Bewerbung im Rahmen der Ausschreibung notwendige Voraussetzung dafür, um zum Mitglied des Verwaltungsgerichtshofes ernannt werden zu können.

Dass die Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes Berufsrichter und in Ausübung ihres Amtes unabhängig sind, wird bereits in Art. 134 Abs. 6 B‑VG gesagt. § 2 erster Satz VwGG wiederholt diese Feststellung lediglich, um daran Vorschriften über die Angelobung der Mitglieder anzuknüpfen (Ringhofer, Verwaltungsgerichtshof [1955], 157). § 2 erster Satz VwGG kann daher entfallen.

Da die Eidesformel des Diensteides der Richter nach § 29 Abs. 1 RDG durch die RDG-Novelle BGBl. I Nr. 5/1999 neu gefasst worden ist (zu den Motiven für diese Änderung siehe RV 1467 XX. GP, 24 f), soll durch den vorgeschlagenen § 3 die für die Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes geltende Regelung an die für die Richter des Obersten Gerichtshofes geltende angeglichen werden. Dies bedeutet namentlich, dass die Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes (mit Ausnahme des Präsidenten und des Vizepräsidenten) ihren Diensteid künftig nicht mehr vor der Vollversammlung, sondern vor dem Präsidenten abzulegen haben werden (vgl. § 29 Abs. 2 Z 2 RDG).

Die in § 3 Abs. 1 VwGG vorgesehene Außerdienststellung von Mitgliedern des Verwaltungsgerichtshofes, bei denen ein Ausschließungsgrund nach Art. 134 Abs. 4 B‑VG eintritt, bei vollen Bezügen ist im Hinblick auf Art. 59a B‑VG verfassungsrechtlich bedenklich (Kucsko-Stadlmayer, in Korinek/Holoubek, Bundesverfassungsrecht, 1. Lfg. [1999], Art 59a B‑VG, Rz 22 f; Oberndorfer, Die österreichische Verwaltungsgerichtsbarkeit [1983] 51); außerdem dürfte sie eine gleichheitsrechtlich bedenkliche Besserstellung der Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes sowohl gegenüber Verwaltungsbeamten als auch gegenüber Richtern darstellen, für welche die Außerdienststellung den Entfall der Bezüge zur Folge hat (vgl. § 17 und § 19 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 und § 79 des Richterdienstgesetzes). Der Anspruch auf Fortzahlung des Diensteinkommens während einer Außerdienststellung soll daher entfallen. Die nach dem Gehaltsgesetz 1956 und dem Pensionsgesetz 1965 für alle Bundesbeamten geltende Anrechenbarkeit der außer Dienst zugebrachten Zeit für die Vorrückung und für die Bemessung des Ruhegenusses soll hingegen bestehen bleiben. Anzumerken ist, dass diese Bestimmungen in den letzten Jahrzehnten nicht angewendet wurde (Jabloner, in Korinek/Holoubek, Bundesverfassungsrecht, 1. Lfg. [1999], Art 134 B‑VG Rz 22). Siehe im Übrigen die Erläuterungen zu dem in Art. 9 Z 3 vorgeschlagenen § 79 RDG samt Überschrift.

§ 3 Abs. 2 VwGG erschöpft sich in einer (teilweisen) Wiederholung des Art. 134 Abs. 6 B‑VG und kann daher ebenfalls entfallen.

Die vorgeschlagene Änderung des § 8 dient der terminologischen Vereinheitlichung.

Zu Z 2 (§ 5 VwGG):

Vor dem Hintergrund des Erkenntnisses VfSlg. 15.762/2000 erscheint es zweckmäßig, noch verbliebene dienstbehördliche Zuständigkeiten des Bundeskanzlers nach dem VwGG zu beseitigen.

Die Regelungen des § 5 VwGG einerseits und des § 9 VfGG andererseits sollen dahin vereinheitlicht werden, dass die Zuständigkeit zur Erteilung von Urlauben hinsichtlich beider Präsidenten künftig dem Bundespräsidenten und hinsichtlich beider Vizepräsidenten künftig dem Präsidenten des jeweiligen Gerichtshofes zukommen soll.

Für die Übertragung der Zuständigkeit zur Erteilung von Urlaub an den Präsidenten vom Bundeskanzler auf den Bundespräsidenten spricht vor allem, dass die obersten Verwaltungsgeschäfte des Bundes (Art. 69 Abs. 1 B‑VG), die als solche den Gegenstand verwaltungsgerichtlicher Überprüfung bilden könnten, in ihrer Mehrzahl nicht von diesem, sondern von den Bundesministern, also auch dem Bundeskanzler, besorgt werden.

Für die Übertragung der Zuständigkeit zur Erteilung von Urlaub an den Vizepräsidenten des Verfassungsgerichtshofes vom Bundespräsidenten auf den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes nach dem in Art. 8 Z 17 vorgeschlagenen § 9 VfGG sprechen vor allem praktische Überlegungen: Da der Vizepräsident den Präsident vertritt, müssen Präsident und Vizepräsident ihre Urlaubszeiten nämlich in erster Linie miteinander koordinieren.

Die in § 5 zweiter Satz VwGG vorgesehene Bindung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes bei der Erteilung von längeren Urlauben an die Zustimmung des Bundeskanzlers soll entfallen.

Zu Z 3 (§ 7) und Z 5 (§ 10 Abs. 2 Einleitung):

§ 7 Abs. 1 VwGG und Art. I Abs. 2 RDG enthalten wechselseitige Verweisungen, was legistisch wenig zweckmäßig erscheint. Die in Art. I Abs. 2 und in § 82 Abs. 4 RDG enthaltenen Regelungen sollen daher ins VwGG integriert werden; hiefür war die Überlegung maßgebend, dass der I. Abschnitt des VwGG schon jetzt Sonderdienstrecht für die Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes enthält.

§ 10 Abs. 2 Einleitung VwGG ist entsprechend anzupassen.

Zu Z 6 (§ 11 Abs. 2):

Im Hinblick auf den Entfall des so genannten „Richterdrittels“ in Art. 134 Abs. 3 zweiter Satz B‑VG soll auch die Regelung des § 11 Abs. 2 erster Satz VwGG entfallen. Wenn es das Ziel ist, den Verwaltungsgerichtshof verstärkt auch für Angehörige anderer Berufsgruppen zu öffnen, dann hat konsequenterweise auch die Vorgabe, dass jedem Senat zumindest ein Mitglied angehören muss, das die Voraussetzungen für die Ernennung zum Richter gemäß § 26 RDG erfüllt, zu entfallen.

Darüber hinaus soll hinsichtlich des höheren Finanzdienstes nicht mehr auf die Befähigung, sondern auf die „Erfüllung der Ernennungserfordernisse“ abgestellt werden.

Zu Z 7 (§ 12 Abs. 2):

Die Regelung des § 12 Abs. 2 VwGG weicht von der Regelung des § 11 Abs. 4 zweiter Satz VwGG insofern ab, als es in ersterer nicht um den Eintritt eines Mitgliedes, sondern um ein „Ausscheiden“ eines Mitgliedes aus einem Fünfersenat im Zuge der Bildung eines Dreiersenates geht, und darüber hinaus nicht auf ein Ersatzmitglied zurückzugreifen ist, sondern auf ein anderes Mitglied des Fünfersenates. Aus diesem Grund wird die Anordnung einer sinngemäßen Anwendung durch eine Ausformulierung der angeordneten Rechtsfolge ersetzt.

Zu Z 8 (§ 14 Abs. 2) und Z 25 (§ 30a):

In der Lehre wurde wiederholt vorgebracht, dass es im Hinblick auf die gemeinschaftsrechtliche Verpflichtung zur Gewährleistung eines effektiven und einheitlichen Rechtsschutzes, der eben auch den vorläufigen Rechtsschutz umfasst, geboten ist, die Möglichkeit der Erlassung einstweiliger Verfügungen vorzusehen (vgl. Hoehl, Vorläufiger Rechtsschutz vor dem VwGH [1999] 55 ff, 146 ff; Müller, in Machacek [Hrsg.], Verfahren vor dem VfGH und VwGH [2004] 216 ff). Nur durch die dem Beteiligten eingeräumte Möglichkeit, vorläufigen Rechtsschutz zu erlangen, kann die Wirksamkeit des gemeinschaftsrechtlich gebotenen effektiven Rechtsschutzes letztlich sichergestellt werden. Aus diesem Grund soll dem Verwaltungsgerichtshof durch den vorgeschlagenen § 30a die Möglichkeit eingeräumt werden, in den Fällen, in denen dies zur Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Gemeinschaftsrecht erforderlich ist, einstweilige Verfügungen zu erlassen. Eine einstweilige Verfügung ist jedenfalls antrags- und begründungspflichtig. Da die einstweilige Verfügung ein bloßes Sicherungsmittel darstellt, mit der die Effektivität der Entscheidung in der Hauptsache sichergestellt werden soll, darf die einstweilige Verfügung die Frage nicht abschließend regeln. Ein unwiederbringlicher Schaden droht etwa dann, wenn die Rechtsverfolgung ohne Erlassung einer einstweiligen Verfügung vereitelt oder erheblich erschwert wird; nötig ist eine einstweilige Verfügung nur dann, wenn ein Aufschub der Maßnahme nicht möglich ist.

Die Entscheidung über einen Antrag, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, kommt gemäß der vorgeschlagenen Änderung des § 14 Abs. 2 VwGG dem Berichter zu.

Zu Z 9 (§ 21 Abs. 1) und Z 10 (§ 22 zweiter Satz):

Der vorgeschlagene § 21 Abs. 1 Z 3 ist vor dem Hintergrund der Ausnahmeregelung des vorgeschlagenen § 22 zweiter Satz zu sehen, durch den der rechtspolitischen Kritik der Lehre (vgl. Oberndorfer, Verwaltungsgerichtsbarkeit, 99; Walter/Mayer, Bundesverfassungsrecht9 [2000], Rz 970) am Eintrittsrecht der obersten Organe in diesen Fällen Rechnung getragen werden soll.

Durch den vorgeschlagenen § 21 Abs. 1 Z 4 soll die Definition des Mitbeteiligten – in Anlehnung an § 30 Abs. 3 VwGG – präzisiert werden (vgl. Dolp, Die Verwaltungsgerichtsbarkeit3 [1987] Anm. 1 und 2 zu § 21 VwGG).

Zu Z 11 (§ 24 Abs. 2 erster Satz):

Nach dem Vorbild des § 17 Abs. 2 VfGG sieht die vorgeschlagene Bestimmung die Einbringung von Beschwerden und Anträgen auf Wiederaufnahme des Verfahrens und auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand durch einen bevollmächtigten Rechtsanwalt vor. Die im geltenden § 24 Abs. 2 VwGG vorgesehene Einbringung von Schriftsätzen, die von einem Rechtsanwalt (Wirtschaftsprüfer) bloß unterschrieben sein müssen (vgl. VwGH 10.7.1926, A 323, wo der Rechtsanwalt die Beschwerde mit dem Beisatz „ungelesen“ unterfertigt hatte), stellt eine prozessrechtliche Anomalie dar, die der Komplexität des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens nicht gerecht wird.

Zu Z 12 (§ 24 Abs. 2a):

Da sich es bei § 34 Abs. 4 VwGG um eine „Vorschrift[…] über die Form [der Beschwerde]“ handelt, soll die darin enthaltene Regelung aus systematischen Gründen in den § 24 VwGG transferiert werden (vgl. § 34 Abs. 2 VwGG). „Gleichschriften“ sind diejenigen „Ausfertigungen“ der Beschwerde bzw. des Schriftsatzes, die den Parteien (der Behörde) zugestellt werden (wohingegen die „Urschrift“ zum Akt genommen wird).

Zu Z 13 (§ 24 Abs. 3 Z 2):

§ 24 Abs. 3 Z 2 zweiter Satz VwGG ermächtigt den Bundeskanzler und den Bundesminister für Finanzen, die Eingabengebühr durch Verordnung neu festzusetzen, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Da sich die Indexzahl für November 2005 (116,7) gegenüber der für Jänner 1997 verlautbarten Indexzahl (100,7) um mehr als 10% geändert hat, sind die Voraussetzungen für die Neufestsetzung der Eingabengebühr erfüllt. Es erscheint zweckmäßig, die Neufestsetzung – basierend auf der in § 24 Abs. 3 Z 2 dritter Satz angegebenen Art der Berechnung, die wiederum einen Wert von 208 Euro ergibt – unmittelbar im Gesetz vorzunehmen, wobei dieser Betrag auf 210 Euro aufgerundet werden soll. Weiters sollen die Voraussetzungen für zukünftige Neufestsetzungen dahin angepasst werden, als nunmehr auf den Verbraucherpreisindex 2000 (und nicht mehr auf den Verbraucherpreisindex 1996) abgestellt wird und für die erstmalige Neufestsetzung die für Juni 2006 verlautbarte Indexzahl maßgeblich ist.

Zu Z 14 (§ 24 Abs. 3 Z 5):

Nach dem gemäß § 2 Abs. 2 Postsparkassengesetz 1969, BGBl. Nr. 458, zwischen der Österreichischen Post AG und der Österreichischen Postsparkasse AG abgeschlossenen Kooperationsvertrag kann die Post ihrer Verpflichtung zur Erbringung von Leistungen für die Postsparkasse (etwa die Entgegennahme von Einzahlungen) auch im Wege der so genannten Postpartner (in der Post-Universaldienstverordnung, BGBl. II Nr. 100/2002, als Postagenturen bezeichnet) nachkommen. Da Einzahlungen somit nicht mehr nur von Postämtern, sondern auch von Postagenturen bestätigt werden können, erscheint es zweckmäßig, den Begriff „Postamt“ durch den in der Post-Universaldienstverordnung enthaltenen Oberbegriff „Post-Geschäftsstelle“ zu ersetzen.

Zu Z 15 (§ 25 samt Überschrift):

Mit dem vorgeschlagenen § 25 Abs. 1 erster Satz soll die Akteneinsicht dem Stand der technischen Entwicklung entsprechend neu geregelt werden. In seiner derzeitigen Fassung sieht § 25 Abs. 1 VwGG nämlich nur die Anfertigung von Aktenabschriften (durch die Partei oder den Gerichtshof), also bei wörtlicher Auslegung nicht einmal die Erstellung von (Foto-)Kopien vor. Die Formulierung der Bestimmung orientiert sich an § 219 Abs. 1 ZPO.

Nach dem Vorbild des § 17 AVG soll durch den vorgeschlagenen § 25 Abs. 1 zweiter Satz die Gewährung von Einsicht in vom Verwaltungsgerichtshof elektronisch geführte Akten ermöglicht werden. 

Der vorgeschlagene Abs. 3 enthält Schranken für die Gewährung der Akteneinsicht.

Zu Z 16 (§ 26 Abs. 1 Z 1):

Der Beginn der Beschwerdefrist soll an die in Art. 3 Z 42 vorgeschlagene Neufassung des § 62 Abs. 1 AVG angepasst werden.

Zu Z 17 (§ 26 Abs. 1a und 2):

Aus Gründen der Rechtssicherheit soll eine absolute Präklusionsfrist eingeführt werden, damit etwa übergangenen Parteien, die von einem Bescheid Kenntnis erlangt haben, denen er aber nicht zugestellt wurde, nicht zeitlich unbegrenzt das Recht zur Bescheidanfechtung zukommt (vgl. dazu Müller, in Machacek [Hrsg.], Verfahren vor dem VfGH und VwGH [2004] 223). Die vorgeschlagene Neufassung des Abs. 2 beinhaltet eine Anpassung an die in Art. 3 Z 42 vorgeschlagene Neufassung des § 62 Abs. 1 AVG.

Zu Z 18 (§ 27 Abs. 1):

Bereinigung eines auf die VwGG-Novelle BGBl. Nr. 330/1990 zurückgehenden Redaktionsversehens. Seit der Einrichtung der unabhängigen Verwaltungssenate (in den Ländern) ist zwischen dem „administrativen Instanzenzug“ (vgl. Art. 129a Abs. 1 Einleitung B‑VG; vgl. auch Art. 103 Abs. 4 B‑VG) und dem „Instanzenzug“ (vgl. Art. 131 Abs. 1 Z 1 und Art. 144 Abs. 1 B‑VG) begrifflich zu unterscheiden; in § 27 Abs. 1 VwGG tatsächlich gemeint ist der erstere.

Zu Z 19 (§ 27 Abs. 2):

Der vorgeschlagene § 27 Abs. 2 erster Satz entspricht dem geltenden § 27 Abs. 3 VwGG; der vorgeschlagene zweite Satz entspricht inhaltlich dem geltenden § 27 Abs. 2 VwGG mit der Maßgabe, dass hinsichtlich der Unzulässigkeit der Säumnisbeschwerde künftig auf die Verfahrensanhängigkeit abgestellt werden soll.

Zu Z 20 (§ 27a):

In Ausführung des – in Art. 1 Z 19 vorgeschlagenen – zweiten Satzes des Art. 132 B‑VG soll im VwGG vorgesehen werden, dass eine Säumnisbeschwerde in Verwaltungsstrafsachen dann nicht zulässig ist, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind, dass ein Straferkenntnis gemäß § 51 Abs. 7 VStG außer Kraft tritt. Wenn hingegen zumindest einer anderen Partei das Recht der Berufung zusteht (und somit ein Außer-Kraft-Treten gemäß § 51 Abs. 7 VStG ausgeschlossen ist), dann steht die Möglichkeit einer Säumnisbeschwerde auch in einer Verwaltungsstrafsache offen. Dadurch wird den Vorgaben des Art. 13 EMRK (Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf) Genüge geleistet.
Zu Z 21 (§ 28 Abs. 1 Z 2), Z 32 (§ 36 Abs. 2 zweiter Satz), Z 37 (§ 38 Abs. 2), Z 43 (§ 42 Abs. 4 erster Satz) und Z 47 (§ 47 Abs. 5):

Durch die vorgeschlagene Neufassung des § 28 Abs. 1 Z 2 VwGG soll klarer als bisher zum Ausdruck gebracht werden, wer – im Bescheidbeschwerdeverfahren und im Weisungsbeschwerdeverfahren – als „belangte Behörde“ zu bezeichnen ist (so wie dies – hinsichtlich des Säumnisbeschwerdeverfahrens – in § 28 Abs. 3 zweiter Satz VwGG bereits der Fall ist). Aus Gründen der Eindeutigkeit und Übersichtlichkeit soll der Begriff der „belangten Behörde“ in der Folge konsequent verwendet werden.

Zu Z 22 (§ 28 Abs. 3 zweiter Satz):

Bereinigung eines bei Erlassung der VwGG-Novelle BGBl. Nr. 330/1990 unterlaufenen Redaktionsversehens. Im Hinblick darauf, dass Beschwerde gemäß Art. 132 B‑VG auch wegen Säumnis eines unabhängigen Verwaltungssenates erhoben werden kann, wäre nicht nur § 27 Abs. 1 VwGG – wo der unabhängige Verwaltungssenat neben der obersten Behörde genannt wird –, sondern auch § 28 Abs. 3 zweiter Satz VwGG entsprechend anzupassen gewesen.

Zu Z 23 (§ 28 Abs. 3 letzter Satz):

Bereinigung eines bei Erlassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 158/1998 unterlaufenen Redaktionsversehens. Da gemäß § 27 Abs. 1 VwGG auch eine kürzere oder längere Frist als die sechsmonatige Frist nach dieser Bestimmung maßgeblich sein kann, wäre § 28 Abs. 3 VwGG entsprechend anzupassen gewesen.

Zu Z 24 (§ 28 Abs. 5):

Die Änderung dient der terminologischen Vereinheitlichung.

Zu Z 26 (§ 31 Abs. 1 Z 1) und Z 27 (§ 31 Abs. 1 Z 2):

Anpassung der Befangenheitsbestimmungen an den in Art. 3 Z 23 vorgeschlagenen § 36a AVG.

Zu Z 28 (§ 33 Abs. 1, § 35 Abs. 1 und 2, § 45 Abs. 3 und § 46 Abs. 4):

Da die Beratungen und Abstimmungen der Senate gemäß § 15 Abs. 1 VwGG nicht öffentlich sind, erübrigen sich gesonderte Anordnungen, dass bestimmte Entscheidungen „in nichtöffentlicher Sitzung“ zu erfolgen haben. Soweit mit dieser Wendung zum Ausdruck gebracht werden soll, dass die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht erforderlich ist, ist sie entbehrlich, weil der vorgeschlagene § 39 die Frage, wann eine öffentliche mündliche Verhandlung abzuhalten ist und wann von einer solchen abgesehen werden kann, ohnedies abschließend regelt.

Zu Z 29 (§ 33 Abs. 2 und § 36 Abs. 6):

Anpassung an die heute übliche Terminologie.

Zu Z 30 (§ 34 Abs. 1 und 2) und Z 31 (§ 34 Abs. 4):

Die Prozessvoraussetzung des „Rechtsschutzbedürfnisses“ ist in Lehre und Rechtsprechung seit langem anerkannt (siehe dazu Oberndorfer, Die österreichische Verwaltungsgerichtsbarkeit [1983], 91 ff; Müller, in Machacek [Hrsg.], Verfahren vor dem VfGH und VwGH [2004] 223). Durch die VwGG-Novelle BGBl. I Nr. 88/1997 hat es schließlich – unter dem Namen des „Rechtsschutzinteresses“ – auch formell Eingang in das VwGG gefunden. Im Hinblick darauf soll das „Rechtsschutzbedürfnis“ nunmehr auch als Prozessvoraussetzung ausdrücklich normiert werden.

Das Rechtsschutzbedürfnis besteht im objektiven Interesse an der Beseitigung des angefochtenen Bescheides und somit an der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle. Da die Klaglosstellung des Beschwerdeführers zu einer Einstellung des Verfahrens führt, erachtet der Verwaltungsgerichtshof eine Beschwerde als unzulässig, wenn eine der Klaglosstellung vergleichbare Lage bereits bei der Einbringung der Beschwerde vorliegt (vgl. die Nachweise bei Zeleny, Beschwerdelegitimation und Rechtsschutzbedürfnis im Bescheidprüfungsverfahren vor dem VwGH, in Thienel [Hrsg.], Verwaltungsgerichtsbarkeit im Wandel [1999], 31 [63]). Das Rechtsschutzbedürfnis des Antragstellers ist beispielsweise zu verneinen, wenn der Antragsteller den durch die Beschwerde bzw. den Antrag an den Verwaltungsgerichtshof angestrebten Erfolg auf eine andere, gesetzlich vorgesehene Art erreichen kann bzw. erreicht (vgl dazu Oberndorfer, Verwaltungsgerichtsbarkeit, 92). Tritt etwa ein Bescheid bei Vorliegen einer sukzessiven Kompetenz mit der Anrufung eines Gerichtes außer Kraft, so fehlt für eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof das Rechtsschutzbedürfnis.

Im Interesse der leichteren Zitierbarkeit soll § 34 Abs. 1 aus diesem Anlass in Ziffern gegliedert werden, wobei die Prozessvoraussetzung der (Un-)Zuständigkeit aus logisch-systematischen Gründen an erster Stelle genannt werden soll. Zu den Motiven für den in der Z 3 vorgeschlagenen Entfall der Bezugnahme auf die „Einwendung“ der entschiedenen Sache siehe Oberndorfer, Verwaltungsgerichtsbarkeit, 159. Nach dem Vorbild des § 19 Abs. 3 Z 2 lit. e VfGG soll in der Z 4 anstelle des Begriffes der „Berechtigung“ zur Erhebung der Beschwerde künftig der – synonyme, in der Prozessrechtslehre jedoch gebräuchlichere – Begriff der „(Beschwerde-)Legitimation“ verwendet werden.

Durch die vorgeschlagene Neufassung des § 34 Abs. 2 VwGG soll ausdrücklich klargestellt werden, dass auch die unvollständige Erfüllung eines Mängelbehebungsauftrages zur Folge hat, dass die Beschwerde als zurückgezogen gilt.

Die derzeitige Formulierung des § 34 Abs. 2 VwGG berücksichtigt nicht, dass die darin zitierten Bestimmungen auch Regelungen enthalten, die nicht nur für Beschwerden gelten (vgl. zB § 24 Abs. 1 und 2 VwGG). Durch den vorgeschlagenen § 34 Abs. 4 soll daher der Anwendungsbereich der Abs. 1 bis 3 auf Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens und auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgedehnt werden.

Zu Z 33 (§ 36 Abs. 2 letzter Satz):

Da der Beschwerdeführer des Säumnisbeschwerdeverfahrens durch die Erlassung des Bescheides – auch wenn diese erst nach Einleitung des Vorverfahrens erfolgt – klaglos gestellt wird, wäre das Verfahren, gäbe es die Sonderregelung des § 36 Abs. 2 letzter Satz VwGG nicht, gemäß § 33 VwGG einzustellen. § 36 Abs. 2 letzter Satz VwGG kann daher als überflüssig entfallen.

Zu Z 34 (§ 36 Abs. 4):

Nach der allgemeinen Regelung des § 24 Abs. 1 VwGG sind „Schriftsätze“ – also auch Gegenschriften – in so vielen Ausfertigungen beizubringen, dass jeder Partei oder Behörde eine Ausfertigung zugestellt und eine für die Akten des Gerichtshofes zurückbehalten werden kann. Die Sonderregelung des § 36 Abs. 4 VwGG kann daher als überflüssig entfallen.

Zu Z 35 (§ 36 Abs. 5):

Die in § 36 Abs. 5 VwGG enthaltene Bezugnahme auf die mündliche Verhandlung soll entfallen, da eine solche nicht notwendigerweise durchgeführt wird.

Zu Z 36 (§ 36 Abs. 7):

Da es im Säumnisbeschwerdeverfahren – auch schon nach geltender Rechtslage – voraussetzungsgemäß keine Mitbeteiligten gibt (vgl. § 21 Abs. 1 VwGG), ist die Bezugnahme auf Mitbeteiligte in § 36 Abs. 7 VwGG inhaltsleer; sie kann daher entfallen.

Zu Z 38 (§ 38a Abs. 3 Z 1 lit. c):

Durch die Kundmachung eines Beschlusses gemäß Abs. 3 sollen in Verfahren, in denen eine zur Entscheidung in oberster Instanz berufene Verwaltungsbehörde zuständig ist, nicht nur die Fristen zur Erhebung einer Säumnisbeschwerde, sondern auch die Entscheidungsfristen gehemmt werden.
Zu Z 39 (Überschrift vor § 39 und § 39) und Z 40 (§ 40 Abs. 1):

Zur vorgeschlagenen Neufassung der Überschrift vor § 39 vgl. die Überschrift des § 66.

Zu den Motiven für die vorgeschlagene Neufassung des § 39 VwGG siehe grundlegend die Erläuterungen zu der in Art. 3 Z 45 vorgeschlagenen Neufassung des § 67d AVG.

Anders als nach geltender Rechtslage und im Gegensatz zu den unabhängigen Verwaltungssenaten soll die Entscheidung in nichtöffentlicher Sitzung nach dem vorgeschlagenen § 39 Abs. 1 künftig den gesetzlichen Regelfall darstellen (der statistische Regelfall ist sie bereits seit Längerem). In Rechtssachen, in denen dies gemäß Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, geboten ist, soll die mündliche Verhandlung nach dem vorgeschlagenen Abs. 2 Z 1 obligatorisch sein. Wann dies im Einzelnen der Fall ist, richtet sich letztlich nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, kann also weder allgemein gesagt noch für die Zukunft vorhergesagt werden. Von entscheidender Bedeutung ist jedenfalls, ob die Garantien des Art. 6 EMRK erstmals vor dem Verwaltungsgerichtshof erfüllt werden sollen oder ob vor dem Verwaltungsgerichtshof bereits ein Tribunal (etwa ein unabhängiger Verwaltungssenat) nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung entschieden hat (vgl. etwa Grabenwarter, Die öffentliche mündliche Verhandlung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, in Thienel [Hrsg.], Verwaltungsgerichtsbarkeit im Wandel [1999], 153 [172 f]).

In sonstigen Rechtssachen soll es dagegen im Ergebnis bei der geltenden Rechtslage bleiben: Die Parteien sollen die Durchführung der Verhandlung nach dem vorgeschlagenen Abs. 2 Z 2 zwar beantragen können, der Verwaltungsgerichtshof ist jedoch nur dann verpflichtet, eine solche auch durchzuführen, wenn die Rechtssache nicht bereits auf Grund der Aktenlage ohne mündliche Erörterung entschieden werden kann. Es steht allerdings nach dem zweiten Satz dieser Bestimmung im Ermessen des Verwaltungsgerichtshofes, auch ohne Antrag einer Partei eine Verhandlung durchzuführen (zB wenn die Rechtssache durch eine mündliche Erörterung rascher entscheidungsreif gemacht werden kann als durch einen weiteren Wechsel von Schriftsätzen).
Die vorgeschlagenen Abs. 3 und 4 entsprechen der geltenden Rechtslage.

Der vorgeschlagene § 40 Abs. 1 soll die in § 39 Abs. 2 Z 2 VwGG etwas unklar geregelte Vorgangsweise bei Anordnung der Verhandlung präzisieren.

Zu Z 41 (§ 40 Abs. 4):

Eine Anpassung der Bestimmung über den Ausschluss der Öffentlichkeit an Art. 6 Abs. 1 zweiter Satz EMRK ist in Verfahren, in denen die Garantien des Art. 6 EMRK erstmals vor dem Verwaltungsgerichtshof erfüllt werden, schon aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten, sie erscheint aber auch sonst rechtspolitisch zweckmäßig.

Zu Z 42 (§ 41a samt Überschrift):

Der vorgeschlagene § 41a stellt eine Reaktion auf das Erkenntnis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in der Rs. Jancikova gegen Österreich vom 7. April 2005, Appl. no. 56483/00, dar.

Zur Frage, wann eine Rechtssache in den Anwendungsbereich des Art. 6 EMRK fällt, ist auf die Rechtsprechung des EGMR zu verweisen (nicht in den Anwendungsbereich des Art. 6 EMRK fallen Rechtssachen, die weder „zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen“ noch eine „strafrechtliche Anklage“ zum Inhalt haben – vgl. etwa Schneider, Das Mündlichkeitsgebot im Verfahren vor den UVS und Art 6 MRK, ÖJZ 2000, 121). Ebenfalls nach der Rechtsprechung des EGMR ist die Frage zu beantworten, wann eine Entscheidung binnen angemessener Frist vorliegt. Dabei ist auf die Bedeutung der Sache für den Beschwerdeführer, die Komplexität der Rechtssache sowie auf das Verhalten der Partei bzw. des Senates abzustellen (vgl. Thienel, Die angemessene Verfahrensdauer [Art 6 Abs 1 MRK] in der Rechtsprechung der Straßburger Organe, ÖJZ 1993, 473; Berka, Die Grundrechte [1999] Rz 825 ff). Da diese Frage nur anhand der Umstände des Einzelfalles beurteilt werden (und vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auch erst ex post beurteilt wird) sieht der Entwurf eine Entscheidungsfrist von einem Jahr vor, die „tunlichst“ eingehalten werden sollte.

Darüber hinaus soll der Partei (in Anlehnung an § 91 des Gerichtsorganisationsgesetzes – GOG, RGBl. Nr. 217/1896) die Möglichkeit eingeräumt werden, an den Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes einen Fristsetzungsantrag zu richten. Über den Fristsetzungsantrag ist mit Beschluss zu entscheiden. Ob ein Senat mit einer Entscheidung säumig ist, ergibt sich insbesondere – allerdings nicht nur – aus der Regelung des vorgeschlagenen Abs. 1. (Auch wenn eine Entscheidung binnen eines Jahres auf Grund des Art. 6 Abs. 1 EMRK nicht geboten ist, kann dennoch – etwa zu einem späteren Zeitpunkt – Säumnis eintreten.) Kommt der Senat dem Beschluss des Präsidenten innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so bleibt dies mangels gesetzlicher Regelung sanktionslos; denkbar sind allerdings disziplinäre Maßnahmen (vgl. zur Regelung des § 91 GOG Schoibl, in Fasching/Konecny [Hrsg.], IV/12 Anh Einleitung [§ 91 GOG] Rz 43).

Zu Z 44 (§ 43 Abs. 3):

In Anlehnung an den in Art. 3 Z 18 vorgeschlagenen § 18 Abs. 4 letzter Satz AVG soll auch dem Verwaltungsgerichtshof die Möglichkeit eingeräumt werden, Ausfertigungen durch Verwendung bestimmter Amtssignaturen zu beglaubigen.

Zu Z 45 (§ 43 Abs. 8 erster Satz):

Durch die vorgeschlagene Neufassung soll die Regelung des § 43 Abs. 8 erster Satz VwGG abstrakter formuliert und an die Terminologie des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, angeglichen werden.
Zu Z 46 (§ 47 Abs. 2 Z 1) und Z 54 (§ 50):

Beseitigung zweier Redaktionsversehen. In den §§ 47 Abs. 2 Z 1 und 50 VwGG ist nach wie vor von der „Rechtswidrigerklärung“ des angefochtene „Verwaltungsaktes“ die Rede, obwohl eine solche – seit der Aufhebung des Art. 131a B‑VG durch die B‑VG-Novelle 1988, BGBl. Nr. 685 – nicht mehr in Betracht kommt. Es soll daher die Fassung dieser Bestimmung vor der VwGG-Novelle BGBl. Nr. 316/1976 wieder hergestellt werden, so wie dies hinsichtlich einiger anderer Bestimmungen durch die VwGG-Novelle BGBl. I Nr. 89/2004 bereits geschehen ist.

Zu Z 48 (§ 48 Abs. 1), Z 50 (§ 48 Abs. 3), Z 51 (§ 49 Abs. 1), Z 55 (§ 52 Abs. 2 dritter Satz), Z 62 (§ 59 Abs. 2 Z 4) und Z 63 (§ 59 Abs. 3 dritter Satz):

Gemäß § 14 TP 6 Abs. 5 Z 1 des Gebührengesetzes 1957 (GebG), BGBl. Nr. 267, in der Fassung des Abgabenrechtsänderungsgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 144, unterliegen Eingaben an die Gerichte nicht der Eingabengebühr nach dem GebG. Im AB 859 d.B. XXI. GP wird dazu ausgeführt, dass in Zukunft alle an den Verwaltungs- oder Verfassungsgerichthof gerichteten Eingaben von der im Gebührengesetz geregelten Eingabengebühr befreit sein sollen. Da mangels Verpflichtung zur Gebührenentrichtung auch ein Aufwandersatz nicht mehr in Betracht kommt, kann der Begriff „Stempelgebühr“ in den §§ 48, 52 und 59 VwGG entfallen. Der in § 48 Abs. 1 und 3 VwGG verwendete Begriff „Gebühr“ soll aus diesem Anlass durch den Begriff „Eingabengebühr“ ersetzt werden (vgl. § 24 Abs. 3 VwGG bzw. § 7 Z 2 des Finanzausgleichsgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 156/2004).

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (zB VwGH 23.9.2005, Zl. 2003/15/0104 mwH) ist § 49 Abs. 1 zweiter Satz VwGG „schon aus gleichheitsrechtlichen Überlegungen“ auch auf den Mitbeteiligten zu beziehen. Da diese Auslegung im Gesetzeswortlaut keine Deckung findet (arg. „Beschwerdeführer“), nimmt der Verwaltungsgerichtshof damit der Sache nach eine (verfassungskonforme) Lückenschließung durch Analogie vor, die methodisch nicht unproblematisch ist (vgl. Walter, Überlegungen zum Problem der Rechtslücke, GS Ringhofer [1995], 197). Würde man umgekehrt das Vorliegen einer „echten Lücke“ verneinen, wäre § 49 Abs. 1 zweiter Satz VwGG allerdings in der Tat gleichheitsrechtlich bedenklich. Aus diesem Grund soll die erwähnte Rechtsprechung durch eine Änderung der Rechtslage rezipiert worden, allerdings nicht im § 49 Abs. 1 VwGG, sondern an systematisch richtiger Stelle. Dies bedingt entsprechende Anpassungen des § 48 Abs. 1 Z 2 und 4 und Abs. 3 Z 2 und 4 VwGG und einen Entfall des § 49 Abs. 1 zweiter Satz VwGG.

Zu Z 49 (§ 48 Abs. 2 Z 1):

Die Änderung dient der terminologischen Vereinheitlichung (vgl. die Formulierung in § 36 Abs. 1 und 6 VwGG).

Zu Z 52 (§ 49 Abs. 2 erster Satz und Abs. 4), Z 53 (§ 49 Abs. 2 zweiter Satz), Z 57 (§ 55 Abs. 1 und § 56) und Z 65 (§ 59 Abs. 5):

Legistische Bereinigung (Ersetzung des Begriffes „Pauschbetrag“ durch den Begriff „Pauschalbetrag“).

In § 49 Abs. 2 zweiter Satz VwGG soll darüber hinaus – einem in der Vergangenheit mehrfach vorgebrachten Anliegen folgend – die Obergrenze für den der Behörde zustehenden Pauschalbetrag von derzeit maximal einem Drittel des dem Beschwerdeführer zustehenden Pauschalbetrages auf künftig höchstens die Hälfte des dem Beschwerdeführer zustehenden Pauschalbetrages angehoben werden. Eine dahingehende Forderung wurde zum einen im Zuge einer seitens des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst durchgeführten „Umfrage“ (GZ 601.460/001-V/1/2001) sowie im Zusammenhang mit der Begutachtung der VwGH-Aufwandersatzverordnung 2003 (GZ 601.460/002-V/1/2002) erhoben.

Im Zusammenhang mit dieser Änderung ist auch der vorgeschlagene § 59 Abs. 5 zu sehen, wonach der Verwaltungsgerichtshof dem Beschwerdeführer als unterlegener Partei den Ersatz der Aufwendungen auf Antrag insoweit nachzusehen kein, als dadurch sein notwendiger Unterhalt und der Unterhalt der Personen, für den er nach dem Gesetz zu sorgen hat, gefährdet würden. Dadurch sollen im Einzelfall unbillige Härten ausgeschlossen werden.

Zu Z 56 (§ 54 Abs. 2):

Durch die Änderung des Verweises (Einbeziehung des § 49 Abs. 2 VwGG) soll klar zum Ausdruck gebracht werden, dass der Ersatz für den Schriftsatzaufwand bei einem Antrag auf Wiederaufnahme auch der belangten Behörde zusteht.

Zu Z 58 (§ 55 Abs. 2):

Bereinigung eines bei Erlassung der VwGG-Novelle BGBl. I Nr. 88/1997 unterlaufenen Redaktionsversehens: § 55 Abs. 1 letzter Satz VwGG, auf den in § 55 Abs. 4 VwGG verwiesen wird, beinhaltet nur die Ermächtigung zur Reduktion des Kostenersatzanspruches auf die Hälfte, die grundsätzliche Regelung über die Einräumung eines Kostenersatzanspruches ist dagegen in § 55 Abs. 1 erster Satz VwGG enthalten (vgl. dazu Müller, in Thienel [Hrsg.], Verwaltungsgerichtsbarkeit im Wandel [1999] 148 f). Aus diesem Anlass soll die Bestimmung –einem Vorschlag Müllers folgend – auch legistisch umgestaltet werden.

Zu Z 59 (§ 56a), Z 60 (§ 57) und Z 61 (§ 58):

Der durch die VwGG-Novelle BGBl. I Nr. 88/1997 neu angefügte § 58 Abs. 2 VwGG gibt in verschiedener Hinsicht Anlass zur Kritik. Dies beginnt bei seiner verfehlten systematischen Stellung und endet damit, dass er, wenn er von der Entscheidung über die „Kosten“ spricht, die Entscheidung über den „Aufwandersatz“ meint. Die Bestimmung soll daher entsprechend umformuliert und an systematisch richtiger Stelle eingefügt werden; dies bedingt entsprechende Zitierungsanpassungen in den §§ 57 und 58 VwGG.

Darüber hinaus soll die Regelung dahin geändert werden, als die in Lehre als unbestimmt kritisierte Entscheidung nach freier Überzeugung, wenn die Entscheidung über die Kosten einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde, entfällt (vgl. dazu Müller, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Wandel, 149 ff).

Zu Z 64 (§ 59 Abs. 4) und Z 69 (Entfall des § 63 Abs. 2 letzter Satz):

Diese legistischen Bereinigungen stehen in Zusammenhang mit der in Art. 10 Z 1 vorgeschlagenen Änderung des § 1 Z 12 der Exekutionsordnung (EO), RGBl. Nr. 79/1896.

Zu Z 66 (Entfall des § 60):

Da § 70 VwGG eine Aufzählung derjenigen Bestimmungen enthält, die für den 2. Unterabschnitt des II. Abschnittes maßgeblich sind, die §§ 47 bis 59 VwGG in dieser Aufzählung jedoch gar nicht vorkommen, kann die salvatorische Klausel des § 60 VwGG als überflüssig entfallen (vgl. auch LRL 5 der Legistischen Richtlinien 1990)

Zu Z 67 (§ 61 Abs. 2):

Die vorgeschlagene Ergänzung entspricht § 67 zweiter Satz ZPO (sowie § 42 Abs. 1 zweiter Satz StPO und § 51a Abs. 3 letzter Satz VStG) und gilt damit gemäß § 35 Abs. 1 VfGG auch für das Beschwerdeverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof. Eine Vereinheitlichung erscheint zweckmäßig.

Zu Z 68 (§ 62 Abs. 2):

Die Änderung dient der terminologischen Vereinheitlichung.

Zu Z 70 (Überschrift zum 2. Unterabschnitt des II. Abschnittes), Z 71 (§ 64), Z 72 (§ 65 Abs. 1) und Z 73 (§ 65 Abs. 3):

§ 341 Abs. 4 des Bundesvergabegesetzes 2006, BGBl. I Nr. 17, enthält (ebenso wie die Vorgängerregelung des § 184 Abs. 3 des Bundesvergabegesetzes 2002, BGBl. I Nr. 99) eine Bestimmung, der zufolge ein Gericht, das den Bescheid einer Vergabekontrollbehörde, der wiederum Voraussetzung für eine Schadenersatzklage ist, für rechtswidrig hält, beim Verwaltungsgerichtshof die Feststellung der Rechtswidrigkeit des Bescheides begehren kann. Laut Erläuterungen (RV 1171 d.B. XXII. GP) ist die Bestimmung der Regelung des § 11 des Amtshaftungsgesetzes nachgebildet. Es erscheint daher zweckmäßig, die Anwendbarkeit die Sonderbestimmungen des 2. Unterabschnittes des II. Abschnittes auf derartige Verfahren auszudehnen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit soll § 65 Abs. 3 zweiter Satz VwGG aus diesem Anlass in Ziffern gegliedert werden.

Zu Z 74 (§ 70):

Die Aufzählung der im 2. Unterabschnitt des II. Abschnittes sinngemäß geltenden Bestimmungen soll dahin geändert werden, dass etwa auch die Regelung des § 38b VwGG betreffend die Einholung einer Vorabentscheidung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften in die Aufzählung aufgenommen wird.

Zu Z 75 (§ 71 samt Überschrift):

Die im bisherigen § 71 VwGG enthaltene Derogationsbestimmung hat ihren normativen Gehalt mit der Außer-Kraft-Setzung der aufgehobenen Normen erschöpft und kann daher entfallen. An ihre Stelle soll eine Bestimmung betreffend die sprachliche Gleichbehandlung treten.

Zu Z 76 (§ 72 samt Überschrift):

Anderes bestimmt ist im I. Abschnitt zB in § 2 Abs. 2 erster Halbsatz VwGG (Ausschreibung der Planstellen des Präsidenten oder des Vizepräsidenten durch den Bundeskanzler), im II. Abschnitt etwa in § 24 Abs. 3 Z 2 VwGG (Neufestsetzung der Eingabengebühr durch den Bundeskanzler und den Bundesminister für Finanzen) oder in § 49 Abs. 1, 2 und 4 VwGG (Verordnung des Bundeskanzlers über die Pauschalierung der Aufwandersätze im Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof).

Zu Artikel 8 (Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953):

Zu Z 1 (§ 1) und Z 19 (§ 11):

Ebenso wie im Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 (vgl. den in Art. 7 Z 1 vorgeschlagenen § 2 VwGG) soll auch im Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 die Ausschreibung einer Stelle vor deren Freiwerden ausdrücklich ermöglicht werden. Aus systematischen Gründen soll die Regelung betreffend die Ausschreibung jedoch in den § 11 VfGG transferiert werden, der bereits jetzt eine Regelung betreffend den Fall der Erledigung einer Stelle im Verfassungsgerichtshof beinhaltet; dadurch kann zugleich die Stammfassung des § 1 VfGG wieder hergestellt werden.

Zur Formulierung des vorgeschlagenen § 11 siehe näher die Erläuterungen zu Art. 7 Z 1. Die vom vorgeschlagenen § 2 VwGG teilweise abweichende Formulierung des vorgeschlagenen § 11 VfGG ergibt sich aus der unterschiedlichen Stellung der Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes einerseits und der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Verfassungsgerichtshofes andererseits – während die Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes Berufsrichter sind (vgl. Art. 134 Abs. 6 erster Satz B‑VG und § 2 VwGG), üben die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Verfassungsgerichtshofes ihr Amt lediglich als „Nebenamt“ aus – und aus den Unterschieden im Ernennungsmodus (vgl. Art. 134 Abs. 2 einerseits und Art. 147 Abs. 2 B‑VG andererseits).

Zu Z 2 (§ 2 Abs. 1 letzter Satz und § 84 Abs. 1) und Z 16 (§ 8 Abs. 2, § 75 Abs. 1 und § 85 Abs. 4):

Durch die vorgeschlagenen Änderungen soll der Gesetzestext terminologisch vereinheitlicht und gestrafft werden; dass in den Bestimmungen des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953 mit „Präsident“ stets der Präsident des Verfassungsgerichtshofes gemeint ist, versteht sich von selbst.

Zu Z 3 (§ 3 Abs. 4) und Z 13 (§ 6 Abs. 2 letzter Satz):

Durch die vorgeschlagene Neufassung des § 3 Abs. 4 VfGG soll eine Gesetzeslücke geschlossen werden. Derzeit ist nämlich ungeregelt, wem die Leitung des Verfassungsgerichtshofes zusteht, wenn der Präsident verhindert und die Stelle des Vizepräsidenten unbesetzt ist oder wenn sowohl die Stelle des Präsidenten als auch die des Vizepräsidenten unbesetzt sind.

Eine analoge sprachliche Anpassung des § 6 Abs. 2 VfGG erscheint zweckmäßig.

Zu Z 4 (§ 4) und Z 68 (§ 94 Abs. 22 zweiter Satz):

Durch die vorgeschlagene Neufassung des § 4 VfGG soll diese Bestimmung sprachlich gestrafft und wegen ihres engen sachlichen Zusammenhanges an die entsprechenden Bestimmungen des Bundesbezügegesetzes, BGBl. I Nr. 64/1997, angeglichen werden. Der Anfall und die Einstellung der Bezüge sollen sich künftig nach der für sonstige öffentliche Funktionäre des Bundes geltenden Regelung des § 4 des Bundesbezügegesetzes richten. Demnach soll der Anspruch auf Bezüge künftig bereits mit der Angelobung beginnen (und nicht erst mit Beginn des folgenden Monats) und (außer im Fall des Todes) bei nur teilweiser Funktionsausübung eine Aliquotierung erfolgen. Im Übrigen ist mit der Neufassung keine inhaltliche Änderung verbunden.

Die Übergangsvorschrift des vorgeschlagenen § 94 Abs. 22 zweiter Satz soll klarstellen, dass nicht etwa der ursprüngliche (geringere) Ausgangsbetrag von 7 418,62 Euro, sondern der angepasste Ausgangsbetrag, wie er sich aus der – im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens – letzten Kundmachung des Präsidenten des Rechnungshofes ergibt, als Bezugsgröße heranzuziehen ist.

Zu Z 5 (§ 5):

Die bisher in § 4 Abs. 3 VfGG enthaltene Regelung betreffend die Entschädigung der Ersatzmitglieder soll aus systematischen Gründen in einen eigenen Paragraphen transferiert werden.

Nach geltender Rechtslage würde ein Ersatzmitglied, das an mehr als zehn Tagen eines Monats an (zumindest) einer Sitzung des Verfassungsgerichtshofes teilnimmt, mehr an Geldentschädigung erhalten als ein Mitglied, das an allen in diesem Monat stattfindenden Sitzungen teilgenommen hat. Diese Ungleichbehandlung zwischen Mitgliedern und Ersatzmitgliedern erscheint sachlich nicht gerechtfertigt. Der Entschädigungsanspruch der Ersatzmitglieder soll daher mit der Höhe des einem Mitglied für einen Monat gebührenden monatlichen Bezuges beschränkt werden.

Zu Z 6 (§ 5a):

Der bisherige Abs. 1 wird an die Neufassung der §§ 4 und 5 sprachlich angepasst; eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden.

Gemäß § 5 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 13. Juli 1921 über die Organisation und über das Verfahren des Verfassungsgerichtshofes, BGBl. Nr. 364 (im Folgenden: Verfassungsgerichtshofgesetz 1921), waren die Geldentschädigungen der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes steuer-, gebühren- und exekutionsfrei.

Im Gegensatz zur Steuer- und Gebührenfreiheit, die durch die VfGG-Novelle BGBl. Nr. 275/1975 beseitigt worden ist, hat sich die Exekutionsfreiheit der Geldentschädigungen bis heute erhalten. Diese ist – abgesehen von ihrer praktischen Bedeutungslosigkeit – verfassungsrechtlich bedenklich: Eine vergleichbare exekutionsrechtliche Privilegierung existiert nämlich weder für die Bezüge der öffentlichen Funktionäre des Bundes und der Länder noch für das Gehalt der Richter, insb. das der Richter des Verwaltungsgerichtshofes und des Obersten Gerichtshofes. § 5a Abs. 2 VfGG soll daher entfallen.

Zu Z 7 (§ 5b Abs. 1 letzter Satz) und Z 67 (§ 94 Abs. 9 letzter Satz):

Der in § 5b Abs. 1 letzter Halbsatz VfGG verwiesene § 5 (Abs. 1) VfGG ist bereits durch Art. 16 Z 3a des Bezügebegrenzungsgesetzes, BGBl. I Nr. 64/1997, aufgehoben worden. Nach der – aus derselben Novelle stammenden – Übergangsbestimmung des früheren § 89 und heutigen § 94 Abs. 9 letzter Satz VfGG ist § 5 VfGG allerdings auf diejenigen Personen weiter anzuwenden, die mit 1. August 1997 die zeitlichen Voraussetzungen für eine Geldentschädigung nach § 5 erfüllt haben.

Mit den vorgeschlagenen Änderungen sollen sämtliche diesen Personenkreis bzw. den aufgehobenen § 5 VfGG betreffenden Übergangsregelungen in den Schlussbestimmungen in einer einzigen Bestimmung zusammengefasst werden.

Zu Z 8 (§ 5b Abs. 2), Z 10 (§ 5c Abs. 1 vierter Satz) und Z 11 (§ 5e Abs. 1 erster Satz):

Die in Z 18 vorgeschlagene Neufassung des § 10 VfGG macht Anpassungen im § 5b Abs. 2 VfGG erforderlich, die zum Anlass genommen werden sollen, diese Bestimmung in sprachlicher und systematischer Hinsicht klarer zu fassen.

Nach dem vorliegenden Vorschlag enthalten die ersten beiden Ziffern Regelungen betreffend die Höhe der Ruhegenussbemessungsgrundlage (Z 1 beinhaltet die Grundsatzregelung und Z 2 eine Regelung betreffend die Kürzung der Bemessungsgrundlage; auch in § 5 des Pensionsgesetzes werden diese Regelungen in unmittelbarem systematischen Zusammenhang zueinander getroffen), Z 3 legt fest, wie – ausgehend von der Ruhegenussbemessungsgrundlage – der konkrete Ruhebezug ermittelt wird, Z 4 bestimmt, in welchen Fällen kein Anspruch auf Ruhebezug besteht, und Z 5 enthält eine Regelung für die mit 31. Dezember 2003 erworbenen Anwartschaften.

Die derzeit in § 5b Abs. 2 dritter Satz VfGG enthaltene Regelung, wonach der Ruhebezug 40% der Ruhegenussbemessungsgrundlage nicht unterschreiten darf, erscheint entbehrlich, da – ebenso wie dies auch derzeit der fall ist – vorgeschlagen wird, dass ein Ruhegenuss erst ab einer Amtstätigkeit von zumindest acht Jahren zusteht, der dann aber zumindest 40% der Ruhegenussbemessungsgrundlage beträgt. Auf die Sonderregelung für Zulagen gemäß § 5c Abs. 2 VfGG wird hingewiesen.

Die Verweisung in § 5c Abs. 1 letzter Satz VfGG ist entsprechend anzupassen. Auf Grund eines Redaktionsversehens ist diese Verweisung übrigens immer schon unrichtig gewesen, weil die Kürzung der Ruhegenussbemessungsgrundlage nie im letzten Satz des § 5b Abs. 2 VfGG geregelt war, sondern im zweiten Satz (und zwar in der Z 2; vgl. die §§ 5b Abs. 2 und 5c Abs. 1 in der Fassung des Art. 13 Z 1 und 2 des Strukturanpassungsgesetzes 1996, BGBl. Nr. 201).

Zu Z 9 (§ 5c Abs. 1 zweiter Satz):

Vereinheitlichung der Abkürzungen.

Zu Z 12 (§ 5h Z 1):

Bereinigung eines legistischen Versehens. Im systematischen Zusammenhang des Gehaltsgesetzes 1956 ist unter „diese[m] Bundesgesetz“ das Gehaltsgesetz 1956 selbst zu verstehen (und nicht das tatsächlich gemeinte Verfassungsgerichtshofgesetz 1953).

Zu Z 14 (§ 7 Abs. 2 lit. c) und Z 18 (§ 10):

Wie die jüngere Vergangenheit gezeigt hat, können die Bestimmungen des VfGG über die Amtsenthebung unerwartet praktische Aktualität gewinnen (vgl. VfSlg. 16.408/2002). Umso schwerer wiegt, dass dieses Verfahren im VfGG seit jeher nur kursorisch geregelt war. Seit dem In-Kraft-Treten des Richterdienstgesetzes – RDG, BGBl. Nr. 305/1961, kann eigentlich kaum gesagt werden, welche Vorschriften dieses Bundesgesetzes gemäß § 172 RDG an die Stelle der im § 10 VfGG genannten Bestimmungen des Richterdisziplinargesetzes vom 21. Mai 1868, RGBl. Nr. 46, getreten sind (vgl. VfSlg. 16.408/2002, in welchem Beschluss es der Verfassungsgerichtshof ausdrücklich „auf sich beruhen“ lässt, ob § 127 RDG eine den §§ 15, 16, 18 bis 23 des Richterdisziplinargesetzes 1868 „entsprechende Bestimmung“ ist).

Von diesen Unklarheiten abgesehen entspricht die derzeitige Ausgestaltung des Amtsenthebungsverfahrens jedoch ganz allgemein nicht mehr den Anforderungen an ein modernes rechtsstaatliches Verfahren. Illustrativ sei etwa darauf hingewiesen, dass das Richterdisziplinargesetz 1868 weder die Bestellung eines Verteidigers noch – bei Vorliegen von Umständen, die die Vermutung des Verlusts der vollen Handlungsfähigkeit begründen – die Bestellung eines Kurators vorsieht. Eine Neuregelung des Amtsenthebungsverfahrens ist daher längst überfällig: Denn auch wenn es nur in sehr seltenen Fällen überhaupt zur Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens kommen wird, muss im Hinblick auf die eminente staatspolitische Bedeutung dieser Fälle gewährleistet sein, dass sie, wenn sie sich ereignen, in einem den rechtsstaatlichen Erfordernissen entsprechenden Verfahren entschieden werden können.

Die Formulierung des vorgeschlagenen § 10 Abs. 1 Z 4 folgt § 88 Z 1 RDG; im Übrigen entspricht der vorgeschlagene Abs. 1 der geltenden Rechtslage. Die vorgeschlagenen Abs. 2 und 3 des § 10 sollen das Verfahren über die Amtsenthebung regeln, indem taxativ aufgezählte Bestimmungen des RDG (in zum Teil modifizierter Form) für sinngemäß anwendbar erklärt werden; subsidiär sollen nach dem vorgeschlagenen § 10 Abs. 4 die Bestimmungen des VfGG anzuwenden sein. Der vorgeschlagene Abs. 5 entspricht § 10 Abs. 4 VfGG.

Die Verweisungen in den §§ 5b Abs. 2 und 7 Abs. 2 lit. c VfGG sind entsprechend anzupassen.

Zu Z 15 (§ 8 Abs. 1):

Analog dem in Art. 7 Z 1 vorgeschlagenen § 3 VwGG soll auch die Gelöbnisformel der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Verfassungsgerichtshofes an die durch die RDG-Novelle BGBl. I Nr. 5/1999 neu gefasste Eidesformel des Diensteides der Richter nach § 29 Abs. 1 RDG angeglichen werden (zu den Motiven für diese Änderung siehe RV 1467 XX. GP, 24 f).

Zu Z 17 (§ 9):

Siehe die Erläuterungen zu Art. 7 Z 2 (§ 5 VwGG).
Zu Z 20 (§ 12 Abs. 2):

Gemäß § 12 Abs. 1 lit. a VfGG ist ein Mitglied (Ersatzmitglied) „in den Fällen, in denen ein Richter nach den in diesem Gesetz bezogenen Prozeßgesetzen ausgeschlossen wäre[,]“ von der Ausübung seines Amtes ausgeschlossen. § 35 Abs. 1 VfGG wiederum erklärt zwar das Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung und die Zivilprozessordnung subsidiär für anwendbar, nicht jedoch die Jurisdiktionsnorm, in deren § 20 der Ausschließung von Richtern von der Ausübung des Richteramtes (in bürgerlichen Rechtssachen) eigentlich geregelt ist. Die Verweisung in § 12 Abs. 2 Z 1 VfGG soll daher entsprechend angepasst werden.

Die Formulierung des vorgeschlagenen § 12 Abs. 2 Z 2 entspricht § 31 Abs. 1 Z 4 VwGG.

Zu Z 21 (§ 13a Abs. 2):

Laut Erläuterungen zur VfGG-Novelle BGBl. Nr. 311/1976 (RV 96 d.B. XIV. GP, 7) folgt die Bestimmung des § 13a „in ihrem Wortlaut der entsprechenden Regelung im Verwaltungsgerichtshofgesetz“. Dies ist freilich schon deswegen unzutreffend, weil in § 13a VfGG, anders als in der entsprechenden Bestimmung des VwGG (siehe heute § 17 Abs. 3), nach dem Wort „Gerichte“ – wohl infolge eines Redaktionsversehens – ein Beistrich gesetzt wurde, der die normative Bedeutung der Bestimmung verändert und daher aus gegebenem Anlass entfallen soll.

Zu Z 22 (§ 15 Abs. 3) und Z 68 (§ 94 Abs. 23):

Da im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof weder die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 noch die §§ 89a ff des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG) betreffend den elektronischen Rechtsverkehr anwendbar sind, bedarf jeder im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof überreichte Schriftsatz gemäß dem sinngemäß anzuwendenden § 75 Z 3 ZPO der Unterschrift der Partei (siehe auch das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst GZ BKA-601.444/0002-V/1/2005).
Im Hinblick auf die allgemeine Zielsetzung, im Verkehr zwischen den Behörden Erleichterungen und Vereinfachungen zu erzielen, soll es in Hinkunft ermöglicht werden, Anträge im Sinne des § 15 Abs. 1 VfGG nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten auch elektronisch einzubringen. Ferner soll – in Anlehnung an § 82 Abs. 14 AVG – in einer Übergangsbestimmung normiert werden, dass behördliche Eingaben bis zum Ablauf des 31. Dezember 2007 unter gewissen Voraussetzungen keiner Unterschrift bedürfen.

Zu Z 23 (§ 17a Z 1):

Siehe die Erläuterungen zu Art. 7 Z 13 (§ 24 Abs. 3 Z 2 VwGG).

Zu Z 24 (§ 17a Z 4):

Siehe die Erläuterungen zu Art. 7 Z 14 (§ 24 Abs. 3 Z 5 VwGG).

Zu Z 25 (§ 19a):

Auch im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof kann sich die Notwendigkeit ergeben, eine Vor​abentscheidung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften einzuholen (vgl. VfSlg. 16.050/2000).

Die Formulierung der vorgeschlagenen Bestimmung folgt § 38b VwGG.

Zu Z 26 (§ 20 Abs. 3):

Die Regelung betreffend allfällige von der Behörde verlangte Ausnahmen von der Akteneinsicht soll an den Wortlaut des vorgeschlagenen § 25 Abs. 4 VwGG angepasst werden (siehe Art. 7 Z 15 und die Erläuterungen dazu).
Zu Z 27 (§ 27), Z 32 (§ 36f), Z 35 (§ 41), Z 36 (§ 52), Z 39 (§ 61a), Z 42 (§ 65a) und Z 64 (§ 88):

Derzeit enthält das VfGG in § 27 nur eine kursorische allgemeine Regelung über die Prozesskosten. Besondere Regelungen für einzelne Verfahren enthalten die §§ 36f, 41, 52, 61a, 65a und 88 VfGG. Dieses System soll dahin geändert werden, dass die Regelungen, die für alle Verfahrensarten gelten sollen, in § 27 zusammengefasst werden; in den einzelnen Abschnitten sollen nur mehr diejenigen Sonderbestimmungen getroffen werden, die nur für das jeweilige Verfahren von Bedeutung sind.

Zu Z 28 (§ 28 Abs. 1 erster Satz) und Z 29 (§ 28 Abs. 2):

Angesichts der Tatsache, dass im Rahmen des AVG Ordnungsstrafen bis 726 Euro verhängt werden können, erscheint eine Anhebung der Obergrenze für die in einem Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof zu verhängenden Ordnungsstrafen auf den für Mutwillensstrafen maßgeblichen Wert von 109 Euro als angemessen (auch im AVG gibt es für Ordnungsstrafen und Mutwillensstrafen eine einheitliche Obergrenze). Umgekehrt soll die Möglichkeit der Verhängung einer Ersatzfreiheitsstrafe auch für Mutwillensstrafen – ebenso wie bei Ordnungsstrafen – mit drei Tagen begrenzt werden.
Zu Z 30 (Entfall des § 28 Abs. 4 zweiter Satz):

Diese Änderung steht in Zusammenhang mit der in Art. 10 Z 1 vorgeschlagenen Änderung des § 1 Z 12 der Exekutionsordnung (EO), RGBl. Nr. 79/1896.

Zu Z 31 (§ 36c Abs. 1):

Da dem Rechnungshof – unabhängig davon, ob er Antragsteller ist oder nicht – jedenfalls Parteistellung im Verfahren zukommen soll, kann die Verweisung auf § 36a Abs. 1 letzter Satz VfGG entfallen.

Zu Z 34 (§ 39 Abs. 1 und § 58 Abs. 2), Z 38 (§ 59 Abs. 1), Z 40 (§ 63 Abs. 2) und Z 41 (§ 63 Abs. 3):

Das VfGG beinhaltet eine Vielfalt von Fristenregelungen sowohl für die Parteien hinsichtlich der Einbringung von Schriftsätzen als auch für den Verfassungsgerichtshof hinsichtlich der zu erlassenden Erkenntnisse. Insbesondere manche der Entscheidungsfristen für den Verfassungsgerichtshof stehen jedoch in keiner vernünftigen Relation mehr zur tatsächlichen Verfahrensdauer (siehe zB die Fristen der §§ 59 Abs. 1 und 63 Abs. 3 VfGG, wonach über einen Verordnungsprüfungsantrag oder einen Gesetzesprüfungsantrag tunlichst binnen einem Monat zu entscheiden ist). Solche unrealistischen Fristen sollen daher angepasst werden.

In diesem Zusammenhang sollen auch einzelne Mindestfristen, die für die Erstattung von Äußerungen durch Parteien vorgesehen sind, verlängert werden. Ein praktisches Bedürfnis danach besteht, außer im kausalgerichtlichen Verfahren (§ 39 Abs. 1 VfGG) und im Verordnungsprüfungsverfahren (§ 58 Abs. 2 VfGG), insbesondere im Gesetzesprüfungsverfahren (§ 63 Abs. 2 VfGG), weil in diesem nicht nur eine Befassung des zuständigen Bundesministeriums vor Ausarbeitung der Äußerung erforderlich ist, sondern auch eine Beschlussfassung im Ministerrat (der in der Regel nur einmal in der Woche und in den Sommermonaten noch seltener stattfindet).

Zu Z 37 (§ 56 Abs. 3):

Die Änderung dient der sprachlichen Vereinheitlichung (vgl. § 56b Abs. 2 und § 63 Abs. 2 VfGG).

Zu Z 43 (Überschrift zu Abschnitt I):

Die geltende Überschrift zu Abschnitt I gibt den Inhalt der darin enthaltenen Bestimmungen unrichtig wieder, weil das Verfahren bei Anfechtung von Volksbegehren, Volksbefragungen und Volksabstimmungen in diesem Abschnitt nicht geregelt wird. Geregelt ist es vielmehr seit jeher in Sonderbestimmungen außerhalb des VfGG (§ 18 des Volksbegehrengesetzes 1973, BGBl. Nr. 344; § 14 Abs. 2 und 3 des Volksabstimmungsgesetzes 1972, BGBl. Nr. 79/1973; § 16 des Volksbefragungsgesetzes 1989, BGBl. Nr. 356), die wiederum einzelne Bestimmungen des Abschnittes I für sinngemäß anwendbar erklären.

Die vorgeschlagene Formulierung der Überschrift entspricht, abgesehen von der Zitierweise, der Stammfassung; vgl. die entsprechende Überschrift zu (Unter‑)Abschnitt E des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1921.

Zu Z 44 (§ 67), Z 46 (§ 68 Abs. 1a), Z 47 (§ 68 Abs. 3), Z 48 (§ 70 Abs. 5), Z 49 (§ 71 Abs. 1) und Z 50 (§ 71a Abs. 1):

Die Bestimmungen betreffend die Anfechtung von Wahlen sollen wie folgt umgestaltet werden: Bereits derzeit enthält § 67 Abs. 2 VfGG eine Bestimmung betreffend die Anfechtungsbefugnis bei Wahlen zu einer Landesregierung, in der Aufzählung des § 67 Abs. 1 VfGG kommen Wahlen in die Landesregierung hingegen nicht vor. Dies soll nunmehr dadurch bereinigt werden, dass Wahlen in die Landesregierung auch in § 67 Abs. 1 VfGG genannt werden. Darüber hinaus soll – wie dies auch in Art. 141 Abs. 1 lit. b B‑VG der Fall ist – von Wahlen in ein mit der Vollziehung betrautes Organ einer Gemeinde (und nicht wie bisher von Wahlen zu einem mit der Vollziehung betrauten Organ einer Gemeinde) die Rede sein. Die Regelung erfasst nicht nur Wahlen in den Gemeindevorstand, sondern auch Wahlen des Bürgermeisters durch das Gemeindevolk (vgl. Muzak, Verfassungsrechtliche Probleme der Direktwahl des Bürgermeisters, ÖGZ 5/1996, 2). Im Zusammenhang damit soll in § 67 Abs. 1 VfGG der Verweis auf den Gemeindevorstand entfallen bzw. in den §§ 70 Abs. 5, 71 Abs. 1 und 71a Abs. 1 VfGG durch die Wortfolge „mit der Vollziehung betrautes Organ einer Gemeinde“ ersetzt werden.

§ 67 Abs. 2 soll ziffernmäßig gegliedert werden, neu aufgenommen in die Bestimmung werden ausdrückliche Regelungen betreffend die Anfechtungsbefugnis bei der Wahl des Bundespräsidenten sowie der Wahl von Mitgliedern des Bundesrates. Die Anfechtungslegitimation betreffend Wahlen in Gemeindeorgane soll insofern adaptiert werden, als die bisherige Regelung für die Anfechtung einer Direktwahl des Bürgermeisters nicht maßgeblich sein kann.

Die Bestimmung betreffend eine allfällige aufschiebende Wirkung soll aus systematischen Erwägungen von § 67 Abs. 3 VfGG in den vorgeschlagenen § 68 Abs. 1a verschoben werden (zum vorgeschlagenen § 85a siehe die Erläuterungen zu Art. 7 Z 8 und 25). Der vorgeschlagene § 68 Abs. 3 sieht eine vierwöchige Entscheidungsfrist für den Verfassungsgerichtshof vor.

Zu Z 45 (§ 68 Abs. 1 letzter Satz) und Z 58 (§ 82 Abs. 3):

Der – seit der Stammfassung unveränderte (vgl. § 68 Abs. 1 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1921) – § 68 Abs. 1 letzter Satz VfGG sieht vor, dass (schriftliche) Behelfe, auf die sich die Wahlanfechtung beruft, dieser „in Urschrift oder Abschrift“ anzuschließen sind; die Herstellung von „Kopien“ kam damals noch nicht in Betracht. § 82 Abs. 3 VfGG wiederum sieht vor, dass der Beschwerde der angefochtene Bescheid in „Urschrift, Gleichschrift, Abschrift oder Kopie“ anzuschließen ist. Diese Regelungen sollen vereinheitlicht werden; die neue Formulierung folgt § 28 Abs. 5 VwGG in der in Art. 7 Z 24 vorgeschlagenen Fassung.

Da der in § 82 Abs. 3 VfGG genannte Tag der Zustellung des angefochtenen Bescheides zu den Angaben gehört, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist (§ 82 Abs. 2 Z 6 VfGG in der Fassung des Kundmachungsreformgesetzes 2004, BGBl. I Nr. 100/2003), kann seine Erwähnung im folgenden Absatz entfallen.

Zu Z 51 (§ 72 Abs. 3), Z 53 (§ 74 Abs. 5) und Z 54 (§ 80 Abs. 2 und 3):

Art. 142 Abs. 2 lit. i B‑VG würde – im Fall seines In-Kraft-Tretens (vgl. Art. 151 Abs. 7 B‑VG) – Anpassungen in einzelnen Bestimmungen des Abschnittes J des 2. Hauptstückes des 2. Teiles des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953 erfordern, die daher aus gegebenem Anlass vorgenommen werden sollen. Die vorgeschlagenen Bestimmungen sind dabei so allgemein formuliert, dass ihr In-Kraft-Treten nicht mit 1. Jänner 2010 befristet werden muss. Überdies soll durch die Neufassung der §§ 74 Abs. 5 erster Satz und 80 Abs. 2 und 3 VfGG der Sonderfall des Art. 142 Abs. 2 lit. c zweiter Fall B‑VG (Anklageerhebung durch gleichlautende Beschlüsse aller Landtage) berücksichtigt werden.

Zu Z 52 (§ 74 Abs. 3):

Da auch Vertragsbedienstete der Amtsverschwiegenheit unterliegen (vgl. für Vertragsbedienstete des Bundes § 5 Abs. 1 VBG), soll der Anwendungsbereich dieser Bestimmung auf alle öffentlich Bediensteten ausgedehnt werden.

Zu Z 55 (§ 82 Abs. 1) und Z 56 (§ 82 Abs. 1a):

Im vorgeschlagenen § 82 Abs. 1 erster Satz soll nicht mehr auf die Zustellung, sondern auf die Erlassung eines Bescheides abgestellt werden; maßgeblich für den Beginn der Beschwerdefrist ist die Erlassung gegenüber dem jeweiligen Beschwerdeführer. Aus Gründen der Rechtssicherheit soll aber – ebenso wie in § 26 Abs. 1 VwGG – auch im _VfGG eine absolute Präklusionsfrist eingeführt werden, damit etwa übergangenen Parteien, die von einem Bescheid Kenntnis erlangt haben, denen er aber nicht zugestellt wurde, nicht zeitlich unbegrenzt das Recht zur Bescheidanfechtung zukommt (vgl. dazu für die entsprechende Regelung im VwGG Müller, in Machacek [Hrsg.], Verfahren vor dem VfGH und VwGH [2004], 223).

Bereits bisher hat der Verfassungsgerichtshof die Auffassung vertreten, dass die Bestimmung des § 26 Abs. 2 VwGG auch im Beschwerdeverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof sinngemäß anzuwenden ist. Daher soll eine dem § 26 Abs. 2 VwGG entsprechende Regelung nunmehr auch ausdrücklich in das VfGG aufgenommen werden (vorgeschlagener Abs. 1a).

Zu Z 57 (§ 82 Abs. 2 Z 2), Z 59 (§ 83 Abs. 1), Z 60 (§ 84 Abs. 1 und § 85 Abs. 2 und 3) und Z 61 (§ 84 Abs. 2):

§ 83 Abs. 1 VfGG bezeichnet die Behörde, die den angefochtenen Bescheid erlassen hat (vgl. § 82 Abs. 2 Z 2 VfGG in der Fassung des Kundmachungsreformgesetzes 2004), altertümlich als Behörde, von der der angefochtene Bescheid herrührt; in den folgenden Bestimmungen wird für diese Behörde der Begriff „Behörde (§ 83 Abs. 1)“ verwendet. Der in der Rechtssprache und in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes bereits seit Jahrzehnten gebräuchliche und auch in den entsprechenden Bestimmungen des VwGG verwendete Begriff „belangte Behörde“ kommt im VfGG erstaunlicherweise nicht vor. Dieser soll daher nunmehr formell eingeführt werden.

Zu Z 62 (§ 85a):

Siehe die Erläuterungen zu Art. 7 Z 8 und 25 (§ 30a VwGG).

Zu Z 63 (§ 86a):

Der vorgeschlagene § 86a stellt eine Reaktion auf das Erkenntnis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in der Rs. Jancikova gegen Österreich vom 7. April 2005, Appl. no. 56483/00, dar. Zum einen soll in bestimmten Fällen eine Entscheidungsfrist für den Verfassungsgerichtshof eingeführt werden. Zur Frage, wann eine Rechtssache in den Anwendungsbereich des Art. 6 EMRK fällt, ist auf die Rechtsprechung des EGMR zu verweisen (nicht in den Anwendungsbereich des Art. 6 EMRK fallen Rechtssachen, die weder „zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen“ noch eine „strafrechtliche Anklage“ zum Inhalt haben – vgl. etwa Schneider, Das Mündlichkeitsgebot im Verfahren vor den UVS und Art 6 MRK, ÖJZ 2000, 121). Ebenfalls nach der Rechtsprechung des EGMR ist die Frage zu beantworten, wann eine Entscheidung binnen angemessener Frist vorliegt (und ob somit eine Entscheidung binnen der vorgesehenen Einjahresfrist geboten ist). Dabei ist wiederum auf die Bedeutung der Sache für den Beschwerdeführer, die Komplexität der Rechtssache sowie auf das Verhalten der Partei bzw. des Senates abzustellen (vgl. Thienel, Die angemessene Verfahrensdauer [Art 6 Abs 1 MRK] in der Rechtsprechung der Straßburger Organe, ÖJZ 1993, 473; Berka, Die Grundrechte [1999] Rz 825 ff). Da diese Frage nur anhand der Umstände des Einzelfalles beurteilt werden (und vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auch erst ex post beurteilt wird) sieht der Entwurf eine Entscheidungsfrist von einem Jahr vor, die „tunlichst“ eingehalten werden sollte.

Darüber hinaus soll der Partei (in Anlehnung an die Regelung des § 91 des Gerichtsorganisationsgesetzes – GOG) die Möglichkeit eingeräumt werden, an den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes einen Fristsetzungsantrag zu richten. Über den Fristsetzungsantrag ist mit Beschluss zu entscheiden. Anders als in der ebenfalls vorgeschlagenen Bestimmung des § 41a VwGG (siehe Art. 7 Z 42 und die Erläuterungen dazu), bei dem eine Fristsetzung gegenüber dem entscheidenden Senat vorgesehen ist, sieht der vorgeschlagene § 86a Abs. 2 eine Fristsetzung an den zuständigen Referenten vor (da eine Aufteilung des Verfassungsgerichtshof in Senate nicht vorgesehen ist). Da der Referent zur Entscheidung in der Rechtssache nicht zuständig ist, soll sich der Beschluss lediglich darauf erstrecken, die Vorbereitung der Behandlung abzuschließen und den gemäß § 30 Abs. 2 VfGG zu erstattenden Antrag fertig zu stellen.

Ob ein Referent mit einer Entscheidung säumig ist, ergibt sich insbesondere – allerdings nicht nur – aus der Regelung des Abs. 1. Kommt der Referent dem Beschluss des Präsidenten innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so bleibt dies mangels gesetzlicher Regelung sanktionslos; denkbar sind allerdings disziplinäre Maßnahmen (vgl. zur Regelung des § 91 GOG Schoibl, in Fasching/Konecny [Hrsg.], IV/12 Anh Einleitung [§ 91 GOG] Rz 43).

Zu Z 65 (Überschrift zu Abschnitt L) und Z 66 (§ 93 Z 1):

Präzisierung zweier Verweisungen. Die Anwendbarkeit des Art. 148f B‑VG auf das Verfahren über Meinungsverschiedenheiten zwischen der Volksanwaltschaft und einer Landesregierung oder eines Mitgliedes derselben ergibt sich nämlich nicht unmittelbar aus dieser Bestimmung selbst, sondern aus der in Art. 148i Abs. 1 B‑VG enthaltenen Verweisung auf sie.

Zu Z 70 (§ 95):

Anderes bestimmt ist im 1. Teil zB in § 11 Abs. 2 erster Halbsatz VfGG (Ausschreibung von Planstellen) oder in § 14 Abs. 1 zweiter Satz VfGG (Kundmachung der Geschäftsordnung durch den Bundeskanzler), im 2. Teil zB in § 17a Z 1 VfGG (Neufestsetzung der Eingabengebühr durch den Bundeskanzler und den Bundesminister für Finanzen) oder in § 56 Abs. 4 zweiter Satz VfGG (Kundmachung des Rechtssatzes durch den Bundeskanzler).

Zu Artikel 9 (Änderung des Richterdienstgesetzes):

Zu Z 2 (Art. I) und Z 4 (§ 82 Abs. 4):

Auf die Erläuterungen zu Art. 7 Z 3 (§ 7 VwGG) wird verwiesen.

Zu Z 3 (§ 79 RDG samt Überschrift):

Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll einerseits – hinsichtlich der Mitglieder (Richter) des Obersten Gerichtshofes – eine Lücke geschlossen werden (vgl. St. Korinek, in Korinek/Holoubek, Bundesverfassungsrecht, 3. Lfg. [2000], Art 92 B‑VG, Rz 35; Spehar/Fellner, RDG3 [1999], Anm. 9 zu § 79 RDG), andererseits soll die neue Bestimmung – anstelle des bisherigen § 3 Abs. 1 VwGG – im Wege der Verweisung auf die Mitglieder (Richter) des Verwaltungsgerichtshofes sinngemäß anzuwenden sein.

Anzumerken ist, dass im Fall des Art. 92 Abs. 2 B‑VG (Art. 134 Abs. 4 B‑VG) eine unfreiwillige Versetzung eines Richters des Obersten Gerichtshofes (Verwaltungsgerichtshofes) auf eine andere Planstelle gemäß § 82 RDG schon deswegen nicht in Betracht käme, weil eine solche nur innerhalb derselben Gehaltsgruppe möglich ist und alle in Betracht kommenden Planstellen beim Obersten Gerichtshof (Verwaltungsgerichtshof) systemisiert sind (vgl. Spehar/Fellner, aaO); gerade diesem Gerichtshof darf der Richter jedoch von Verfassungs wegen „nicht angehören“.

Zu Artikel 10 (Änderung der Exekutionsordnung):

Zu Z 1 (§ 1 Z 12):

In § 1 Z 12 der Exekutionsordnung wird immer noch auf Erkenntnisse des Reichsgerichtes verwiesen; dies soll durch einen Verweis auf Erkenntnisse und Beschlüsse des Verwaltungsgerichtshofes und des Verfassungsgerichtshofes ersetzt werden.

Zu Art. 11 (Änderung des Bankwesengesetzes) und Art. 12 (Änderung des Vereinsgesetzes 2002):

Bereinigung von zwei bei Erlassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 124/2005 unterlaufenen Redaktionsversehen.

